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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

II/3 — 82000 — 5651/66 
Bonn, den 19. Oktober 1966 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Kriegsopferrechts 

(Drittes Neuordnungsgesetz 
— KOV — 3. NOG — KOV —) 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Bun-
destages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung. 

Der Bundesrat hat in seiner 299. Sitzung am 14. Oktober 1966 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Entwurf wie aus der Anlage ersichtlich Stellung zu nehmen. Im 
übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine Einwen-
dungen erhoben. Er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner 
Zustimmung bedarf. 

Die Auffassung der Bundesregierung ist zu den einzelnen Ände-
rungswünschen des Bundesrates dargelegt. 

Ludwig Erhard 
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Anlage 1 

Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Kriegsopferrechts 

(Drittes Neuordnungsgesetz — KOV — 3. NOG — KOV —) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

A r t i k e l I 
Änderung von Vorschriften 

des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung vom 
21. Februar 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 101), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres vom 17. August 1964 (Bun-
desgesetzbl. I S. 640), wird wie folgt geändert und 
ergänzt: 

1. § 1 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 2 wird nach Buchstabe d der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgender 
neuer Buchstabe e angefügt: 
,,e) einen Unfall, den der Beschädigte auf 

einem zur Heilbehandlung wegen Schä-
digungsfolgen oder zu einem wegen 
der Schädigung zur Aufklärung des 
Sachverhaltes angeordneten persön-
lichen Erscheinen notwendigen Weg 
oder bei der Durchführung dieser Maß-
nahmen erleidet. Entsprechendes gilt für 
Versehrtenleibesübungen als Gruppen-
behandlung wegen Schädigungsfolgen." 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Versorgung" die Worte „in gleicher Weise 
wie für Schädigungsfolgen" eingefügt. 

c) Dem Absatz 5 wird folgender neuer Satz an-
gefügt: 
„Absatz 3 gilt entsprechend." 

2. In § 8 Satz 1 wird „§§ 64 bis 64 e" durch „§§ 64 
bis 64 f" ersetzt. 

3. In § 9 Nr. 1 wird „(§§ 10 bis 24)" durch „(§§ 10 
bis 24 a)" ersetzt. 

4. § 10 erhält folgende Fassung: 

„§ 10 

(1) Heilbehandlung wird Beschädigten für 
Gesundheitsstörungen, die als Folge einer 

Schädigung anerkannt oder durch eine aner-
kannte Schädigungsfolge verursacht worden 
sind, gewährt, um die Gesundheitsstörungen 
oder die durch sie bewirkte Beeinträchtigung 
der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit zu beseitigen 
oder zu bessern, eine Zunahme des Leidens zu 
verhüten, körperliche Beschwerden zu beheben 
oder die Folgen der Schädigung zu erleichtern. 
Ist eine Gesundheitsstörung nur im Sinne der 
Verschlimmerung als Folge einer Schädigung 
anerkannt, wird abweichend von Satz 1 Heil-
behandlung für die gesamte Gesundheitsstörung 
gewährt, es sei denn, daß die als Folge einer 
Schädigung anerkannte Gesundheitsstörung auf 
den Zustand, der Heilbehandlung erfordert, 
ohne Einfluß ist. 

(2) Heilbehandlung wird Beschädigten mit 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 50 
vom Hundert oder mehr (Schwerbeschädigte) 
auch für Gesundheitsstörungen gewährt, die 
weder als Folge einer Schädigung anerkannt 
noch durch eine anerkannte Schädigungsfolge 
verursacht worden sind. 

(3) Versehrtenleibesübungen werden Beschä-
digten zur Wiedergewinnung und Erhaltung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit gewährt. 

(4) Krankenbehandlung wird gewährt 

a) dem Schwerbeschädigten für den Ehe-
gatten und für die Kinder (§ 33 b 
Abs. 2 bis 4) sowie für sonstige An-
gehörige, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben und von ihm 
überwiegend unterhalten werden, 

b) dem Empfänger einer Pflegezulage für 
Personen, die seine unentgeltliche 
Wartung und Pflege nicht nur vor-
übergehend übernommen haben, 

c) den Witwen (§§ 38 ff., § 48), Waisen 
(§§ 45, 48) und versorgungsberech-
tigten Eltern (§§ 49 ff.). 

(5) Die Ansprüche nach den Absätzen 2 
und 4 sind ausgeschlossen, wenn und soweit 

a) ein Sozialversicherungsträger zu einer 
entsprechenden Leistung verpflichtet 
ist oder ein entsprechender Anspruch 
auf Tuberkulosehilfe oder aus einem 
Vertrag, ausgenommen Ansprüche aus 
einer privaten Kranken- oder Unfall-
versicherung, besteht, oder 
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b) der Berechtigte oder derjenige, für 
den die Krankenbehandlung begehrt 
wird (Leistungsempfänger), ein Ein-
kommen hat, das die Jahresarbeits-
verdienstgrenze der gesetzlichen 
Krankenversicherung übersteigt, es 
sei denn, daß der Berechtigte Aus-
gleichsrente erhält oder die Heilbe-
handlung wegen der als Folge einer 
Schädigung anerkannten Gesundheits-
störung nicht durch eine Krankenver-
sicherung sicherstellen kann, oder 

c) die Heil- oder Krankenbehandlung 
durch ein anderes Gesetz sicherge-
stellt ist. 

(6) Heil- oder Krankenbehandlung kann auch 
vor der Anerkennung eines Versorgungsan-
spruchs gewährt werden. 

(7) Die Verwaltungsbehörde kann jederzeit 
eine neue Heilbehandlung anordnen. Sie soll 
die Anordnung treffen, wenn zu erwarten ist, 
daß die Behandlung den Gesundheitszustand 
des Beschädigten wesentlich oder nachhaltig 
bessert, es sei denn, daß triftige Gründe einer 
Anordnung entgegenstehen. Eine Operation 
darf ohne Zustimmung des Beschädigten nicht 
angeordnet werden." 

5. § 11 erhält folgende Fassung: 

„§ 11 

(1) Die Heilbehandlung umfaßt 
1. ambulante ärztliche und zahnärztliche 

Behandlung, 
2. Versorgung mit Arznei-, Verband-

und Heilmitteln, 
3. Versorgung mit Zahnersatz, 
4. stationäre Behandlung in einem Kran-

kenhaus (Krankenhausbehandlung), 
5. stationäre Behandlung in einer Tuber-

kulose-Heilstätte (Heilstättenbehand-
lung), 

6. Hilfe und Wartung durch Kranken-
pfleger, Krankenschwestern oder an-
dere Pflegekräfte (Hauspflege), 

7. orthopädische Versorgung. 

Krankenhaus- und Heilstättenbehandlung wer-
den gewährt, wenn andere Behandlungsverfah-
ren keinen genügenden Erfolg haben oder in 
absehbarer Zeit erwarten lassen; die Gewäh-
rung von Hauspflege setzt voraus, daß die Auf-
nahme des Beschädigten in ein Krankenhaus 
geboten, aber nicht durchführbar ist, oder daß 
ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Art und 
Umfang der Heilbehandlung decken sich, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, mit den 
Leistungen, zu denen die Krankenkasse (§ 18 c 
Abs. 2) ihren Mitgliedern verpflichtet ist. 

(2) Stationäre Behandlung in einem Badeort 
(Badekur) kann Beschädigten unter den Vor-
aussetzungen des § 10 Abs. 1, 2, 5 und 6 ge-
währt werden, wenn sie notwendig ist, um den 
Heilerfolg zu sichern oder um einer in abseh-
barer Zeit zu erwartenden Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes oder dem Eintritt einer 
Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. 

(3) Zuschüsse zu den Kosten der Beschaffung, 
Instandhaltung und Änderung von Motorfahrzeu-
gen anstelle bestimmter Hilfsmittel (§ 13 Abs. 1) 
und deren Instandsetzung, Zuschüsse zu den Ko-
sten der Beschaffung und Änderung bestimmter 
Geräte sowie zu den Kosten bestimmter Dienst-
und Werkleistungen (Ersatzleistungen) können 
Beschädigten unter den Voraussetzungen des § 10 
Abs. 1, 2, 5 und 6 zur Ergänzung der orthopä-
dischen Versorgung gewährt werden. Weitere 
Zuschüsse können zu den Kosten der Unter-
bringung von Motorfahrzeugen, zu deren Be-
schaffung der Beschädigte einen Zuschuß nach 
Satz 1 erhalten hat oder erhalten konnte, sowie 
zu den Kosten der Unterbringung von Kranken-
fahrzeugen und Blindenführhunden gewährt 
werden. Die Gewährung von Zuschüssen zu den 
Kosten der Beschaffung, Instandhaltung, Ände-
rung und Unterbringung von Motorfahrzeugen 
an Pflegezulageempfänger mindestens nach 
Stufe III hängt nicht von der Versorgung mit 
bestimmten Hilfsmitteln ab. Bei einzelnen Lei-
stungsarten können als Ersatzleistung auch die 
vollen Kosten übernommen werden." 

6. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 

(1) Für die Krankenbehandlung gilt § 11 
Abs. 1 mit Ausnahme der Nummer 3 entspre-
chend. 

(2) Zuschüsse zu den notwendigen Kosten 
der Beschaffung von Zahnersatz können den 
Berechtigten unter den Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 4, 5 und 6 in angemessener Höhe 
gewährt werden." 

7. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 

(1) Die orthopädische Versorgung umfaßt die 
Ausstattung mit Hilfsmitteln (Körperersatz-
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmit-
teln, Blindenführhunden) und deren Zubehör, 
die Instandhaltung und den Ersatz der Hilfs-
mittel und des Zubehörs sowie die Ausbildung 
im Gebrauch von Hilfsmitteln. 

(2) Die Hilfsmittel sind in erforderlicher Zahl 
auf Grund fachärztlicher Verordnung in tech-
nisch-wissenschaftlich anerkannter, dauerhafter 
Ausführung und Ausstattung zu gewähren; sie 
müssen in technischer Hinsicht den persönlichen 
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und beruflichen Bedürfnissen des Berechtigten 
oder Leistungsempfängers angepaßt sein und 
dem allgemeinen Entwicklungsstand der Tech-
nik entsprechen. Hilsfsmittel, deren Neuwert 
300 Deutsche Mark übersteigt, sind nicht zu 
übereignen. 

(3) Die Bewilligung der Hilfsmittel kann da-
von abhängig gemacht werden, daß der Berech-
tigte oder Leistungsempfänger sie sich anpassen 
läßt oder sich, um mit ihrem Gebrauch vertraut 
zu werden, einer Ausbildung unterzieht. Der 
Ersatz eines unbrauchbar gewordenen Hilfs-
mittels kann abgelehnt werden, wenn es nicht 
zurückgegeben wird. 

(4) Der Berechtigte hat Anspruch auf In-
standsetzung und Ersatz der Hilfsmittel, wenn 
ihre Unbrauchbarkeit oder ihr Verlust nicht auf 
Mißbrauch, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
des Berechtigten oder Leistungsempfängers zu-
rückzuführen ist." 

8. § 14 erhält folgende Fassung: 

„§ 14 

Beschädigte, bei denen Blindheit als Folge 
einer Schädigung anerkannt ist, erhalten, wenn 
sie einen Führhund halten, monatlich 60 Deut-
sche Mark zum Unterhalt des Hundes (Führ-
hundzulage), sonst zwei Drittel dieses Betrages 
als Beihilfe zu den Aufwendungen für fremde 
Führung." 

9. Nach § 14 wird folgender neuer § 15 eingefügt: 

„§ 15 

Verursachen die anerkannten Folgen der 
Schädigung außergewöhnlichen Verschleiß an 
Kleidung oder Wäsche, so sind die dadurch 
entstehenden Kosten mit einem monatlichen 
Pauschbetrag von 8 bis 50 Deutsche Mark zu 
ersetzen. Übersteigen in besonderen Fällen die 
tatsächlichen Aufwendungen die höchste Stufe 
des Pauschbetrages, so sind sie erstattungs-
fähig." 

10. § 16 wird gestrichen. 

11. § 17 erhält folgende Fassung: 

„§ 17 

(1) Wird der Beschädigte wegen einer Ge-
sundheitsstörung, die als Folge einer Schädi-
gung anerkannt ist oder durch eine anerkannte 
Schädigungsfolge verursacht worden ist, arbeits-
unfähig im Sinne der Vorschriften der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder wird ihm 
wegen solcher Gesundheitsstörungen eine Kran-
kenhausbehandlung, Heilstättenbehandlung 
oder Badekur gewährt oder eine an diese Heil-
behandlungsmaßnahmen anschließende Scho-

nungszeit zugebilligt, erhält er einen Einkom-
mensausgleich nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften; bei Gesundheitsstörungen, die nur 
im Sinne der Verschlimmerung als Folge einer 
Schädigung anerkannt sind, tritt an deren Stelle 
die gesamte Gesundheitsstörung, es sei denn, 
daß die als Folge einer Schädigung anerkannte 
Gesundheitsstörung auf die Arbeitsunfähigkeit, 
stationäre Behandlung oder Schonungszeit ohne 
Einfluß ist. 

(2) Der Einkommensausgleich beträgt in den 
ersten sechs Wochen nach Eintritt einer Arbeits-
unfähigkeit oder, sofern keine Arbeitunfähig-
keit vorliegt, nach dem Beginn der stationären 
Behandlung, 100 vom Hundert, vom Beginn der 
siebenten Woche an 90 vom Hundert des Netto-
einkommens aus nichtselbständiger Arbeit im 
Sinne des § 19 Nr. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes, aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb und selbständiger Arbeit, das der 
Beschädigte vor dem Eintritt der Arbeitsun-
fähigkeit oder dem Beginn der stationären Be-
handlung erzielt hat. Abweichend davon be-
trägt der Einkommensausgleich während einer 
stationären Behandlung 65 vom Hundert des be-
zeichneten Nettoeinkommens; er erhöht sich 
für den Ehegatten oder, an dessen Stelle, für 
ein Kind (§ 33 b Abs. 2 bis 4) oder einen son-
stigen Angehörigen, den der Beschädigte vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit oder dem 
Beginn der stationären Behandlung überwie-
gend unterhalten hat, um 10 vom Hundert, für 
weitere Kinder und Angehörige um je 5 vom 
Hundert bis auf höchsten 90 vom Hundert. 

(3) Für die Ermittlung des Nettoeinkommens 
ist, wenn der Beschädigte Einkommen aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selb-
ständiger Arbeit erzielt hat, grundsätzlich der 
Durchschnitt des in dem Kalenderjahr vor dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit oder dem Beginn 
der stationären Behandlung aus diesen Ein-
kunftsarten erzielten Einkommens maßgebend, 
wenn Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit 
bezogen worden ist, das Einkommen während 
des Zeitraumes, den die Krankenkasse (§ 18 c 
Abs. 2) der Berechnung des Krankengeldes für 
ihre Mitglieder zugrunde legt. 

(4) Als Nettoeinkommen im Sinne des Ab-
satzes 2 gelten auch 

a) bei einer Hausfrau (§ 30 Abs. 4 letz-
ter Satz) die durch die Arbeitsunfähig-
keit oder die Heilbehandlungsmaß-
nahmen notwendigen Mehraufwen-
dungen für die Haushaltsführung, 

b) bei dem Empfänger eines Unterhalts-
beitrages nach § 26 Abs. 4 ein Betrag 
in Höhe des Unterhaltsbeitrages, 

c) bei nicht erwerbstätigen Beschädig-
ten, die infolge der Arbeitsunfähig-
keit oder Heilbehandlungsmaßnahme 
gehindert sind, eine bestimmte Er-
werbstätigkeit aufzunehmen, das 
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Nettoeinkommen, das dem Beschädig-
ten durchschnittlich entgeht, oder, 
sofern dieses Einkommen nicht ermit-
telt werden kann, das Durchschnitts-
einkommen der Berufs- oder Wirt-
schaftsgruppe, der der Beschädigte 
ohne die Arbeitsunfähigkeit oder 
Heilbehandlungsmaßnahme angehörte, 
abzüglich der Steuern, Kirchensteuern 
und Sozialversicherungsbeiträge, 

d) bei Empfängern von Arbeitslosengeld 
oder Unterstützung aus der Arbeits-
losenhilfe in den ersten sechs Wochen 
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
und bei stationärer Behandlung ein 
Betrag in Höhe der wegen Arbeits-
losigkeit gewährten Leistungen, vom 
Beginn der siebenten Woche an zehn 
Neuntel dieses Betrages, sofern die 
Voraussetzungen von Buchstabe c 
nicht vorliegen. 

(5) Auf den Einkommensausgleich ist das 
Nettoeinkommen, das der Beschädigte aus den 
in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Einkunftsarten 
während des Zeitraumes erzielt, in dem er 
einen Einkommensausgleich erhält, mit dem 
Vomhundertsatz anzurechnen, der nach Ab-
satz 2 der Berechnung des Einkommensaus-
gleichs zugrunde zu legen ist. Auf den Einkom-
mensausgleich sind ferner das Ubergangsgeld 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
alle gesetzlichen Geldleistungen, die der Be-
schädigte für sich und seine Familienangehöri-
gen wegen der Arbeitsunfähigkeit oder Heil-
behandlungsmaßnahme erhält, anzurechnen. 
Macht der Beschädigte Ansprüche auf diese 
Leistungen nicht geltend, so ist der ihm dadurch 
entgehende Betrag anzurechnen; das gilt nicht, 
soweit die Ansprüche nicht zu verwirklichen 
sind oder aus Unkenntnis oder aus einem ver-
ständigen Grund nicht geltend gemacht worden 
sind oder geltend gemacht werden. 

(6) Läßt sich das Einkommen des Beschädig-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb und selbständiger Arbeit zahlenmäßig 
nicht ermitteln, so ist das Nettoeinkommen 
unter Berücksichtigung der Gesamtverhältnisse 
festzusetzen. Dabei kann das Durchschnittsein-
kommen der Berufs- oder Wirtschaftsgruppe, 
der der Beschädigte angehört, abzüglich der 
Steuern, Kirchensteuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge, zugrunde gelegt werden. 

(7) Der Einkommensausgleich wird für Ka-
lender-, Werk- oder Arbeitstage berechnet. Die 
Berechnung für Werk- oder Arbeitstage ist 
vorzunehmen, wenn dem Beschädigten entspre-
chend berechnete Leistungen im Sinne von Ab-
satz 5 Satz 2 gewährt werden. Einkommens-
ausgleich ist nur insoweit zu zahlen, als er zu-
sammen mit dem nach Absatz 5 anzurechnenden 
Ubergangsgeld und den nach dieser Vorschrift 
anzurechnenden gesetzlichen Geldleistungen 
bei kalendertäglicher Berechnung ein Dreihun-

dertsechzigstel, bei werktäglicher Berechnung 
ein Dreihundertachtel und bei arbeitstäglicher 
Berechnung ein Zweihundertachtundfünfzigstel 
der Jahresarbeitsverdienstgrenze der gesetz-
lichen Krankenversicherung, auf Deutsche Mark 
nach oben abgerundet, nicht übersteigt. 

(8) Anspruch auf Einkommensausgleich be-
steht auch dann, wenn vor der Anerkennung 
von Gesundheitsstörungen als Folge einer 
Schädigung wegen solcher Gesundheitsstörun-
gen Heilbehandlung nach § 10 Abs. 6 gewährt 
oder eine Badekur durchgeführt wird." 

12. § 17 a erhält folgende Fassung: 

„§ 17 a 

Führt eine notwendige Maßnahme der Be-
handlung einer anerkannten Schädigungsfolge 
(§ 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und 2) zu einer erheb-
lichen Beeinträchtigung der Erwerbsgrundlage 
des Beschädigten, kann eine Beihilfe in ange-
messener Höhe, höchstens bis zum Betrage von 
70 Deutsche Mark täglich, gewährt werden." 

13. § 18 erhält folgende Fassung: 

„§ 18 

(1) Hat der Berechtigte eine Heilbehandlung, 
Krankenbehandlung oder Badekur vor der An-
erkennung selbst durchgeführt, so sind die 
Kosten für die notwendige Behandlung in an-
gemessenem Umfang zu erstatten. Dies gilt auch, 
wenn eine Anerkennung nicht möglich ist, weil 
nach Abschluß der Heilbehandlung keine Ge-
sundheitsstörung zurückgeblieben ist, oder 
wenn ein Beschädigter die Heilbehandlung vor 
Anmeldung des Versorgungsanspruchs durchge-
führt hat und durch Umstände, die außerhalb 
seines Willens lagen, an der Anmeldung gehin-
dert war. 

(2) Hat der Berechtigte eine Heil- oder Kran-
kenbehandlung nach der Anerkennung selbst 
durchgeführt, so sind die Kosten in angemes-
senem Umfang zu erstatten, wenn zwingende 
Gründe die Inanspruchnahme der Krankenkasse 
(§ 18 c Abs. 2 oder der Verwaltungsbehörde 
(§ 18 c Abs. 1) unmöglich machten. Das gilt für 
Versorgungsberechtigte, die Mitglied einer 
Krankenkasse sind, jedoch nur, wenn die Kasse 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, sowie hin-
sichtlich der Leistungen, die nach § 18 c Abs. 1 
von der Verwaltungsbehörde zu gewähren sind. 
Kosten für eine selbst durchgeführte Badekur 
werden nicht erstattet. 

(3) Wird dem Beschädigten wegen der Fol-
gen einer Schädigung Kostenersatz nach Ab-
satz 1 oder 2 gewährt, besteht auch Anspruch 
auf Einkommensausgleich. 

(4) Anstelle der Leistung nach § 11 Abs. 1 
Nr. 3 kann dem Beschädigten für die Beschaf-
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fung eines Zahnersatzes wegen Schädigungs-
folgen ein Zuschuß in angemessener Höhe ge-
währt werden, wenn er wegen des Verlustes 
weiterer Zähne, für den kein Anspruch auf 
Heilbehandlung nach diesem Gesetz besteht, 
einen erweiterten Zahnersatz anfertigen läßt. 
Die Verwaltungsbehörde kann den Zuschuß un-
mittelbar an den Zahnarzt zahlen. 

(5) Der Berechtigte kann den für die notwen-
dige Krankenhausbehandlung erforderlichen 
Betrag als Zuschuß erhalten, wenn er oder der 
Leistungsempfänger eine höhere Pflegekasse in 
Anspruch nimmt. Die Verwaltungsbehörde kann 
den Zuschuß unmittelbar an das Krankenhaus 
zahlen." 

14. Nach § 18 werden folgende neue §§ 18 a, 18 b 
und 18 c eingefügt: 

„§ 18 a 

(1) Die Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a 
werden auf Antrag gewährt; sie können auch 
von Amts wegen gewährt werden. Ist der Be-
rechtigte Mitglied einer Krankenkasse, gelten 
Anträge auf Leistungen nach diesem Gesetz zu-
gleich als Anträge auf die entsprechenden Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenversicherung, 
Anträge auf Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zugleich als Anträge auf die 
entsprechenden Leistungen nach diesem Gesetz. 

(2) Die Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a 
werden, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, vom Fünfzehnten des zweiten 
Monats des Kalendervierteljahres, das der An-
tragstellung vorausgegangen ist, frühestens je-
doch von dem Tag an gewährt, von dem an 
ihre Voraussetzungen erfüllt sind. Von Amts 
wegen werden die Leistungen von dem Tag an 
gewährt, an dem die anspruchsbegründenden 
Tatsachen der Krankenkasse oder Verwaltungs-
behörde bekannt geworden sind. 

(3) Der Einkommensausgleich ist von dem 
Tag an zu gewähren, von dem an seine Vor-
aussetzungen erfüllt sind, wenn er innerhalb 
von zwei Wochen nach Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit oder nach dem Beginn der Heil-
behandlungsmaßnahme beantragt wird, sonst 
von dem Tag der Antragstellung an. Als An-
trag gilt auch .die Meldung der Arbeitsunfähig-
keit. Ist der Antrag nicht fristgerecht gestellt, 
ist der Einkommensausgleich für die zurück-
liegende Zeit zu gewähren, wenn zwingende 
Gründe die Einhaltung der Frist unmöglich 
machten. Von Amts wegen wird der Einkom-
mensausgleich von dem Tag an gewährt, an 
dem die anspruchsbegründenden Tatsachen der 
Krankenkasse oder Verwaltungsbehörde be-
kannt geworden sind. Sätze 1 bis 4 gelten auch 
für die Beihilfe nach § 17 a. 

(4) Für Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a, 
die in Monatsbeträgen zu gewähren sind, gilt 
§ 60 sinngemäß. 

(5) Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a, die 
in Jahresbeträgen zu gewähren sind, werden 
vom ersten Januar des Jahres der Antragstel-
lung an, frühestens vom Ersten des Monats an, 
in dem die Voraussetzungen erfüllt sind, ge-
währt. Von Amts wegen werden diese Leistun-
gen vom ersten Januar des Jahres an gewährt, 
in dem der Krankenkasse oder der Verwal-
tungsbehörde die anspruchsbegründenden Tat-
sachen bekannt geworden sind, frühestens vom 
Ersten des Monats an, in dem die Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

(6) Die Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a 
werden, sofern im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, bis zu dem Tag gewährt, an dem 
ihre Voraussetzungen entfallen. Sie werden bis 
zum Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem 
ihre Voraussetzungen entfallen sind, weiter ge-
währt, wenn die Behandlungsbedürftigkeit oder 
der regelwidrige Körperzustand fortbesteht. 
Tritt der Wegfall durch eine Einkommens-
erhöhung ein, gelten die Voraussetzungen als 
mit dem Zeitpunkt entfallen, in dem der Be-
rechtigte Kenntnis von der Erhöhung erlangt 
hat. Beruht der Wegfall auf dem Tode des 
Schwerbeschädigten oder des Pflegezulageemp-
fängers, enden die Leistungen mit Ablauf des 
dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats. 

(7) Einkommensausgleich und Beihilfe nach 
§ 17 a werden bis zu dem Tag gewährt, an 
dem die Voraussetzungen für ihre Gewährung 
entfallen. Der Einkommensausgleich entfällt 
auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit in einen Zu-
stand übergeht, der in den nächsten 78 Wochen 
voraussichtlich nicht zu beseitigen ist (Dauer-
zustand) oder wenn dem Beschädigten eine 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder Alters-
ruhegeld aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen bewilligt wird. Der Wegfall tritt mit 
Ablauf von zwei Wochen nach Feststellung des 
Dauerzustandes, bei Rentenbewilligung mit dem 
Tag ein, an dem der Beschädigte von der Be-
willigung Kenntnis erhalten hat. Badekuren 
und Heilstättenbehandlungen enden mit Ablauf 
der für die Behandlung vorgesehenen Frist. 
Leistungen, die in Jahresbeträgen zuerkannt 
werden, enden mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Voraussetzungen für ihre Gewäh-
rung entfallen sind. 

(8) Stirbt der Berechtigte, so können den 
Erben die Kosten der letzten Krankheit in an-
gemessenem Umfang erstattet werden. 

§ 18b 

Berechtigte und Leistungsempfänger, die Lei-
stungen nur auf Grund dieses Gesetzes erhalten, 
haben dem Arzt bei der ersten Inanspruch-
nahme innerhalb des Kalendervierteljahres 
einen Bundesbehandlungsschein vorzulegen, 
den die für die Durchführung der Heil- oder 
Krankenbehandlung zuständige Krankenkasse 
ausstellt. Der Bundesbehandlungsschein gilt für 
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das laufende Kalendervierteljahr. Wurde der 
behandelnde Arzt bereits im vorausgegangenen 
Kalendervierteljahr ohne Vorlage eines Bundes-
behandlungsscheines in Anspruch genommen, 
ist ein weiterer Bundesbehandlungsschein aus-
zustellen, dessen Geltungsdauer mit dem Fünf-
zehnten des zweiten Monats dieses Kalender-
vierteljahres beginnt. Bundesbehandlungs-
scheine dürfen nur für Zeiträume ausgestellt 
werden, in denen der Berechtigte Anspruch auf 
Heil- oder Krankenbehandlung hat. 

§ 18c 

(1) Zahnersatz, Krankenhausbehandlung für 
tuberkulöse Erkrankte, Heilstättenbehandlung, 
orthopädische Versorgung, Badekuren, Ersatz-
leistungen, Versehrtenleibesübungen, Zuschüsse 
zur Beschaffung von Zahnersatz, Führhundzu-
lage, Beihilfe zu den Aufwendungen für fremde 
Führung, Pauschbetrag als Ersatz für Kleider-
und Wäscheverschleiß, Beihilfe nach § 17 a, 
Leistungen nach §§ 18 und 24 sowie Kosten-
ersatz an Krankenkassen werden von der Ver-
waltungsbehörde gewährt. 

(2) Im übrigen werden die §§ 10, 11, 12, 17, 
18 a bis 19, 21 und 24 a von den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Kranken-
kassen) durchgeführt. Zuständig ist für Beschä-
digte, die Mitglied einer Krankenkasse sind, 
und für Leistungsempfänger, die Familienange-
hörige eines Mitglieds einer Krankenkasse sind 
und für die der Versicherte einen Anspruch auf 
Familienhilfe hat, die Krankenkasse, auch wenn 
ihre Leistungspflicht nach Gesetz oder Satzung 
erschöpft ist, für die Heilbehandlung der übri-
gen Beschädigten und die Krankenbehandlung 
der Berechtigten und der übrigen Leistungs-
empfänger die Allgemeine Ortskrankenkasse 
oder, wo eine solche nicht besteht, die Land-
krankenkasse des Wohnorts. Während der Heil-
oder Krankenbehandlung sind die Berechtigten 
und die Leistungsempfänger den Strafvorschrif-
ten der gesetzlichen Krankenversicherung sowie 
der Krankenordnung der Krankenkasse unter-
worfen, auch wenn sie nicht ihre Mitglieder 
sind; dabei tritt an die Stelle des Krankengeldes 
der Betrag des Einkommensausgleichs. 

(3) Anstelle der Krankenkasse kann die Ver-
waltungsbehörde die Heilbehandlung und Kran-
kenbehandlung durchführen. Die Krankenkas-
sen sollen der Verwaltungsbehörde Fälle mit-
teilen, in denen die Durchführung durch die 
Verwaltungsbehörde angezeigt erscheint. In be-
sonderen Fällen können die Kosten der statio-
nären Behandlung eines Beschädigten in der 
nächsthöheren Pflegeklasse übernommen wer-
den, wenn es nach den Umständen, insbeson-
dere im Hinblick auf die anerkannten Schädi-
gungsfolgen, erforderlich erscheint. 

(4) Werden Heilbehandlung und Kranken-
behandlung nur auf Grund dieses Gesetzes 
durchgeführt, haben Apotheker und andere der 

Heilbehandlung und Krankenbehandlung die-
nende Personen sowie Krankenanstalten und 
Einrichtungen nur auf die für Mitglieder der 
Krankenkasse zu zahlende Vergütung An-
spruch. Ärzte und Zahnärzte haben Anspruch 
auf Vergütung nach den einfachen Sätzen der 
Gebührenordnung für Ärzte und der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte vom 18. März 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 89 und 123). 

(5) Berechtigte, die Heil- oder Krankenbe-
handlung nur auf Grund dieses Gesetzes erhal-
ten, sind von der Verpflichtung, den Betrag für 
das Verordnungsblatt (§ 182 a RVO) zu ent-
richten, befreit. 

(6) Auf Rechtsvorschriften beruhende Lei-
stungen öffentlich-rechtlicher Leistungsträger, 
auf die jedoch kein Anspruch besteht, dürfen 
nicht deshalb versagt oder gekürzt werden, 
weil nach diesem Gesetz entsprechende Lei-
stungen vorgesehen sind." 

15. § 19 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Ist die Heilbehandlung zu Unrecht ge-
währt worden, so ist die Krankenkasse zur 
Rückerstattung bereits erhaltenen Kostenersat-
zes insoweit verpflichtet, als sie auf Grund des 
Krankenversicherungsverhältnisses Leistungen 
hätte erbringen müssen." 

16. § 20 erhält folgende Fassung: 

„§ 20 

Soweit die Krankenkassen nur nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes verpflichtet sind, 
Heilbehandlung, Krankenbehandlung und Ein-
kommensausgleich durchzuführen, werden 
ihnen die Kosten der Heilbehandlung, Kranken-
behandlung und des Einkommensausgleichs 
sowie ein Betrag von 8 vom Hundert dieser 
Kosten als Ersatz für Verwaltungskosten und 
für sonstige mit der Durchführung zusammen-
hängende Kosten ersetzt. Dies gilt auch für 
krankenversicherte Beschädigte, wenn die 
Krankenkasse Krankengeld oder Krankenhaus-
pflege nicht mehr zu gewähren hat. Kosten-
ersatz ist auch zu leisten, wenn die Heil- oder 
Krankenbehandlung sowie der Einkommens-
ausgleich ohne Verschulden der Krankenkasse 
zu Unrecht gewährt worden sind." 

17. § 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Krankenkassen sollen die Ersatz-
ansprüche nach § 20 spätestens einen Monat 
nach Ausstellung des Bundesbehandlungsschei-
nes, bei Gewährung von Einkommensausgleich 
spätestens einen Monat nach dessen erster 
Anweisung bei der Verwaltungsbehörde vor-
läufig anmelden. Beruht der Anspruch auf § 10 
Abs. 1, so soll in der vorläufigen Anmeldung 
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die behandelte Krankheit bezeichnet und der 
Ablauf der Leistungspflicht der Krankenkasse 
angegeben werden." 

18. § 22 wird gestrichen. 

19. § 24 erhält folgende Fassung: 

„§ 24 

(1) Wird die Heilbehandlung, Krankenbe-
handlung oder Badekur von der Verwaltungs-
behörde durchgeführt, so sind dem Berechtig-
ten für sich und eine notwendige Begleitung die 
hierdurch entstehenden notwendigen Reise-
kosten einschließlich der Kosten der Verpfle-
gung und Unterkunft in angemessenem Umfang 
zu ersetzen. Wird eine stationäre Behandlung 
ohne zwingenden Grund abgebrochen, besteht 
kein Anspruch auf Ersatz der Reisekosten. 

(2) Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst 
wird in angemessenem Umfang gewährt 

a) bei Durchführung einer ambulanten 
Behandlung durch die Verwaltungs-
behörde, 

b) bei der Anpassung und bei der Aus-
bildung im Gebrauch von Hilfsmit-
teln, 

c) bei notwendiger Begleitung, wenn der 
Berechtigte der Begleitperson zur 
Erstattung verpflichtet ist. 

(3) Ist ohne behördliche Zustimmung ein 
Hilfsmittel (§ 13 Abs. 1) angepaßt, geändert 
oder ausgebessert worden, so werden Ersatz 
der baren Auslagen und Entschädigungen für 
entgangenen Arbeitsverdienst in angemes-
senem Umfang gewährt, wenn die Notwendig-
keit der Maßnahme anerkannt wird." 

20. Nach § 24 wird folgender neuer § 24 a einge-
fügt: 

„§ 24 a 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates 

a) Art, Umfang und besondere Vorausset-
zungen der orthopädischen Versorgung 
und der Ersatzleistungen näher zu bestim-
men, 

b) näher zu bestimmen, was als Hilfsmittel 
und als Zubehör im Sinne des § 13 Abs. 1 
gilt, 

c) die Bemessung des Pauschbetrages für 
Kleider- und Wäscheverschleiß für ein-
zelne Gruppen von Schädigungsfolgen 
und die Bestimmung der besonderen Fälle 
im Sinne des § 15 zu regeln, 

d) im Falle des Bedürfnisses einen prozen-
tualen Zuschlag auf die ärztlichen und 

zahnärztlichen Gebühren für die Behand-
lung Schwerbeschädigter festzusetzen, 

e) die Berechnung des Pauschales nach § 19 
Abs. 1 Satz 3 unter Berücksichtgung der 
Jahresrechnungen oder anderer Unter-
lagen der Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu bestimmen sowie die 
Verteilung des Pauschales zu regeln." 

21. § 25 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 zweiter Halbsatz wird wie folgt 
ergänzt: 
„ , soweit die Familienmitglieder ihren Be-
darf nicht aus eigenem Einkommen oder 
Vermögen decken können." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt: 

„(2) Beschädigte und Hinterbliebene im 
Sinne des Absatzes 1 sind 

1. Beschädigte, die Beschädigten-
rente erhalten oder Anspruch 
auf Heilbehandlung nach § 10 
haben, sowie Hinterbliebene, die 
Hinterbliebenenrente erhalten, 

2. Hinterbliebene, die eine Beihilfe 
nach § 48 erhalten, 

3. Beschädigte und Hinterbliebene, 
deren Anspruch auf Versorgungs-
bezüge nach § 65 ruht, 

4. Beschädigte und Witwen, deren 
Anspruch auf Grundrente wegen 
Gewährung von Kapitalabfin-
dung nach den §§ 72 bis 78 a 
erloschen ist, 

5. Witwen, die auf Grund der An-
rechnung nach § 44 Abs. 5 Wit-
wenrente nicht erhalten." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

22. § 27 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 wird das 
Wort „fünfundzwanzigsten" durch das Wort 
„siebenundzwanzigsten" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „fünf-
undzwanzigste" durch das Wort „siebenund-
zwanzigste" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 
„Satz 3 gilt entsprechend für den auf den 
Grundwehrdienst anzurechnenden Wehr-
dienst, den ein Soldat auf Zeit auf Grund 
freiwilliger Verpflichtung für eine Dienst-
zeit von nicht mehr als drei Jahren gelei-
stet hat, sowie für einen diesem freiwilligen 
Wehrdienst entsprechenden Vollzugsdienst 
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der Polizei bei Verpflichtung auf nicht mehr 
als drei Jahre." 

23. In § 27 e Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender 
neuer Satz 2 eingefügt: 

„Der Ubergang des Anspruchs darf nur inso-
weit bewirkt werden, als die Hilfe bei recht-
zeitiger Leistung des anderen nicht gewährt 
worden wäre." 

24. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Schwerbeschädigte, deren Erwerbs-

einkommen durch die Schädigungsfolgen ge-
mindert ist (Einkommensverlust), erhalten 
nach Anwendung des Absatzes 2 einen Be-
rufsschadensausgleich in Höhe von vier 
Zehntel des auf volle Deutsche Mark nach 
oben abgerundeten Verlustes, jedoch höch-
stens 500 Deutsche Mark." 

b) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender 
neuer Satz eingefügt: 

„Eine Minderung des derzeitigen Brutto-
einkommens, die durch Umstände eingetre-
ten ist, die der Beschädigte vorsätzlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt hat, bleibt 
unberücksichtigt. " 
und in Satz 3 werden die Worte „1. Oktober 
eines Kalenderjahres mit gerader" durch die 
Worte „1. Januar eines Kalenderjahres mit 
ungerader" ersetzt. 

2.5. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Beschädigte erhalten eine monatliche 

Grundrente bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit 
um 30 vom Hundert von 53 Deutsche Mark, 
um 40 vom Hundert von 70 Deutsche Mark, 
um 50 vom Hundert von 95 Deutsche Mark, 
um 60 vom Hundert von 120 Deutsche Mark, 
um 70 vom Hundert von 165 Deutsche Mark, 
um 80 vom Hundert von 200 Deutsche Mark, 
um 90 vom Hundert von 240 Deutsche Mark, 
bei Erwerbsunfähigkeit 

von 270 Deutsche Mark. 

Die Grundrente erhöht sich für Schwerbe-
schädigte, die das fünfundsechszigste 
Lebensjahr vollendet haben, um 10 Deutsche 
Mark." 

b) In Absatz 5 werden die Zahlen „20", „40", 
„60", „80" und „100" durch die Zahlen „30", 
„60", „90", „120" und „150" ersetzt. 

26. § 32 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die volle Ausgleichsrente beträgt mo-
natlich bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit 
um 50 vom Hundert 120 Deutsche Mark, 
um 60 vom Hundert 120 Deutsche Mark, 
um 70 vom Hundert 165 Deutsche Mark, 
um 80 vom Hundert 200 Deutsche Mark, 
um 90 vom Hundert 240 Deutsche Mark, 
bei Erwerbsunfähigkeit 270 Deutsche Mark." 

27. § 33 erhält folgende Fassung: 

„§ 33 

(1) Die volle Ausgleichsrente ist um das 
anzurechnende Einkommen zu mindern. Dieses 
ist, ausgehend vom Bruttoeinkommen, nach der 
nach Absatz 6 zu erlassenden Rechtsverordnung 
stufenweise so zu ermitteln, daß 

a) bei Einkünften aus gegenwärtiger 
Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe 
von 1,5 vom Hundert sowie bei den 
übrigen Einkünften ein Betrag in 
Höhe von 0,65 vom Hundert der für 
das laufende Kalenderjahr bestimm-
ten allgemeinen Bemessungsgrund-
lage der Arbeiterrentenversicherung 
(§§ 1255 Abs. 2 und 1256 Abs. 1 Buch-
stabe b RVO), jeweils auf volle 
Deutsche Mark nach oben abgerun-
det, freibleibt (Freibetrag) und 

b) dem erwerbsunfähigen Beschädigten 
Ausgleichsrente nur zusteht, wenn 
seine Einkünfte aus gegenwärtiger 
Erwerbstätigkeit niedriger sind als 
ein Betrag in Höhe von einem Zwölf-
tel oder seine übrigen Einkünfte 
niedriger sind als ein Betrag in Höhe 
von einem Zwanzigstel der nach 
Buchstabe a für maßgebend erklärten 
allgemeinen Bemessungsgrundlage, 
abgerundet auf volle Deutsche Mark 
nach oben (Einkommensgrenze); diese 
Einkommensgrenze schließt auch die 
Beträge des Bruttoeinkommens ein, 
die mit den genannten Beträgen die 
gleiche Stufe gemeinsam haben. 

(2) Einkünfte aus gegenwärtiger Erwerbs-
tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 sind Ein-
künfte aus 

a) nichtselbständiger Arbeit im Sinne 
des § 19 Nr. 1 des Einkommensteuer-
steuergesetzes, 

b) Land- und Forstwirtschaft, 

c) Gewerbebetrieb, 

d) selbständiger Arbeit sowie 



Drucksache V/1012 Deutscher Bundestag - 5. Wahlperiode 

Krankengeld, Hausgeld, Ubergangsgeld, Ein-
kommensausgleich, Arbeitslosengeld, Lohnaus-
fallvergütung, Schlechtwettergeld und ähn-
liche Leistungen. 

(3) Läßt sich das Einkommen zahlenmäßig 
nicht ermitteln, so ist es unter Berücksichtigung 
der Gesamtverhältnisse festzusetzen, 

(4) Empfänger einer Pflegezulage erhalten 
wenigstens die Hälfte der vollen Ausgleichs-
rente, Empfänger einer Pflegezulage von min-
destens Stufe III die volle Ausgleichsrente, 
auch wenn die Pflegezulage nach § 35 Abs. 3 
nicht gezahlt wird oder nach § 65 Abs. 1 ruht. 

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung näher zu bestimmen, 

a) was als Einkommen gilt und welche 
Einkünfte bei Feststellung der Aus-
gleichsrente unberücksichtigt bleiben, 

b) wie das Bruttoeinkommen zu ermit-
teln ist. 

(6) Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung wird ermächtigt, mit Zustim-

mung des Bundesrates die Rechtsverordnung 
über das anzurechnende Einkommen nach Ab-
satz 1 zu erlassen. Die anzurechnenden Beträge 
sind in einer Tabelle anzugeben, die für den 
erwerbsunfähigen Beschädigten in 100 Stufen 
gegliedert ist; die ermittelten Werte gelten 
auch für die übrigen Beschädigtengruppen. Der 
jeweilige Betrag, bis zu dem die einzelne Stufe 
reicht, ist zu ermitteln, indem die Stufenzahl 
mit einem Hundertstel des um den Freibetrag 
(Absatz 1 Buchstabe a) verminderten Betrages 
nach Absatz 1 Buchstabe b multipliziert und 
dem auf volle Deutsche Mark nach unten abge-
rundeten Produkt der Freibetrag hinzugerech-
net wird. Der jeder Stufe zugeordnete Betrag 
des anzurechnenden Einkommens ist zu ermit-
teln, indem die jeweilige Stufenzahl mit einem 
Hundertstel des Betrages der vollen Ausgleichs-
rente des erwerbsunfähigen Beschädigten multi-
pliziert und das Produkt auf volle Deutsche 
Mark nach unten abgerundet wird. In der 
Rechtsverordnung kann ferner Näheres über 
die Anwendung der Tabelle bestimmt und kön-
nen die jeweils zustehenden Beträge der Aus-
gleichsrente angegeben werden." 

28. § 33 a erhält folgende Fassung: 

„§ 33 a 

Schwerbeschädigte erhalten für den Ehegat-
ten einen Zuschlag von 30 Deutsche Mark 
monatlich. Den Zuschlag erhalten auch Schwer-
beschädigte, deren Ehe aufgelöst oder für nich-
tig erklärt worden ist, wenn sie im eigenen 
Haushalt für ein Kind im Sinne des § 33 b 
Abs. 2 bis 4 sorgen. Steht keine Ausgleichsrente 

zu, so gilt § 33 entsprechend mit folgender 
Maßgabe: 

a) Das anzurechnende Einkommen ist nur 
insoweit zu berücksichtigen, als es nicht 
bereits zum Wegfall der Ausgleichsrente 
geführt hat. 

b) § 33 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b ist nicht 
anzuwenden. 

c) Alle Empfänger einer Pflegezulage erhal-
ten den vollen Zuschlag." 

29. § 33 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kinderzuschlag wird bis zur 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres 
gewährt. Er ist in gleicher Weise nach Voll-
endung des achtzehnten Lebensjahres für 
ein unverheiratetes Kind zu gewähren, das 

a) sich in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befindet, die seine 
Arbeitskraft überwiegend in An-
spruch nimmt und nicht mit der 
Zahlung von Dienstbezügen, 
Arbeitsentgelt oder sonstigen Zu-
wendungen in entsprechender 
Höhe verbunden ist, längstens 
bis zur Vollendung des sieben-
undzwanzigsten Lebensjahres, 

b) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Gesetzes zur Förde-
rung eines freiwilligen sozialen 
Jahres leistet, längstens bis zur 
Vollendung des siebenundzwan-
zigsten Lebensjahres, 

c) infolge körperlicher oder geisti-
ger Gebrechen spätestens bei 
Vollendung des siebenundzwan-
zigsten Lebensjahres außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten, 
solange dieser Zustand dauert. 

Im Falle der Unterbrechung oder Verzöge-
rung der Schul- oder Berufsausbildung durch 
Erfüllung der gesetzlichen Wehr- oder 
Ersatzdienstpflicht eines Kindes im Sinne 
des Satzes 2 Buchstabe a ist der Kinderzu-
schlag für einen der Zeit dieses Dienstes 
entsprechenden Zeitraum über das sieben-
undzwanzigste Lebensjahr hinaus zu gewäh-
ren. Satz 3 gilt entsprechend für den auf den 
Grundwehrdienst anzurechnenden Wehr-
dienst, den ein Soldat auf Zeit auf Grund 
freiwilliger Verpflichtung für eine Dienst-
zeit von nicht mehr als drei Jahren gelei-
stet hat, sowie für einen diesem freiwilligen 
Wehrdienst entsprechenden Vollzugsdienst 
der Polizei bei Verpflichtung auf nicht mehr 
als drei Jahre. Verzögert sich die Schul-
oder Berufsausbildung aus einem Grunde, 
den weder der Beschädigte noch das Kind 
zu vertreten hat, so wird der Kinderzu-
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schlag entsprechend dem Zeitraum der nach-
gewiesenen Verzögerung länger gewährt." 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Der Kinderzuschlag ist in Höhe des 

gesetzlichen Kindergeldes zu gewähren, das 
für das dritte Kind vorgesehen ist. Der Zu-
schlag ist um Kinderzuschüsse oder ähnliche 
Leistungen, die für das Kind gezahlt werden 
oder zu gewähren sind, zu kürzen. Steht 
keine Ausgleichsrente und kein Zuschlag 
nach § 33 a zu, so gilt § 33 entsprechend mit 
folgender Maßgabe: 

a) Das anzurechnende Einkommen 
ist nur insoweit zu berücksich-
tigen, als es nicht bereits zum 
Wegfall der Ausgleichsrente und 
des Zuschlages nach § 33 a ge-
führt hat. 

b) § 33 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b 
ist nicht anzuwenden. 

c) Alle Empfänger einer Pflege-
zulage erhalten den vollen Zu-
schlag. 

Werden Kinderzuschläge für mehrere Kin-
der gewährt, so ist das nach Satz 3 Buch-
stabe a anzurechnende Einkommen nach 
dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die Be-
träge der einzelnen Kinderzuschläge zuein-
ander stehen." 

30. In § 34 Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl „40" durch 
die Zahl „100" ersetzt. 

31. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird in Satz 1 die Zahl „100" 
durch die Zahl „115" und in Satz 2 werden 
die Zahlen „170", „240", „310" und „400" 
durch die Zahlen „195", „275", „355" und 
„460" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „30" durch 
die Zahl „50" ersetzt. 

32. In § 36 Abs. 1 Satz 3 wird nach den Worten 
„das als Folge einer Schädigung" das Wort 
„rechtsverbindlich" eingefügt. 

33. § 38 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Witwe hat keinen Anspruch, wenn 
die Ehe erst nach der Schädigung geschlossen 
worden ist und nicht mindestens ein Jahr ge-
dauert hat, es sei denn, daß nach den beson-
deren Umständen des Falles die Annahme nicht 
gerechtfertigt ist, daß es der alleinige oder 
überwiegende Zweck der Heirat war, der 
Witwe eine Versorgung zu verschaffen." 

34. In § 40 wird die Zahl „120" durch die Zahl „150" 
ersetzt. 

35. § 40 a erhält folgende Fassung: 

„§ 40 a 

(1) Witwen, deren Einkommen geringer ist 
als die Hälfte des Einkommens, das der Ehe-
mann ohne die Schädigung erzielt hätte, erhal-
ten einen Schadensausgleich in Höhe von vier 
Zehntel des festgestellten, auf volle Deutsche 
Mark nach oben abgerundeten Unterschieds-
betrages, jedoch höchstens 250 Deutsche Mark 
monatlich. Ein Schadensausgleich ist nur zu 
gewähren, wenn die Witwe die Voraussetzun-
gen des § 41 Abs. 1 erfüllt. 

(2) Zur Feststellung des Schadensausgleichs 
ist das von der Witwe erzielte Bruttoeinkom-
men zuzüglich der Grundrente (§ 40) und der 
Ausgleichsrente (§ 41 oder §§ 32, 33) mit dem 
Einkommen des Ehemannes zu vergleichen. Als 
Einkommen des Ehemannes gilt das Durch-
schnittseinkommen der Berufs- oder Wirt-
schaftsgruppe, der der Verstorbene angehört 
hat oder ohne die Schädigung nach seinen 
Lebensverhältnissen, seinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten wahrscheinlich angehört hätte. 

§ 30 Abs. 4 Sätze 3 und 4 ist anzuwenden. Eine 
Minderung des derzeitigen Bruttoeinkommens, 
die die Witwe ohne verständigen Grund herbei-
geführt hat, bleibt unberücksichtigt. 

(3) Hatte der Verstorbene im Zeitpunkt sei-
nes Todes Anspruch auf die Rente eines Er-
werbsunfähigen und auf eine Pflegezulage min-
destens nach Stufe III oder auf entsprechende 
Leistungen nach früheren versorgungsrecht-
lichen Vorschriften, so gelten, falls es günstiger 
ist, abweichend von Absatz 2 als sein vergleich-
bares Einkommen 60 vom Hundert des End-
grundgehaltes der Besoldungsgruppe A 14 und 
des Ortszuschlages Stufe 2 nach Ortsklasse A 
des Bundesbesoldungsgesetzes. 

(4) § 30 Abs. 7 gilt entsprechend." 

36. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fas-
sung: 

,,c) für mindestens ein Kind des Verstorbe-
nen im Sinne des § 33 b Abs. 2 oder ein 
eigenes Kind sorgen, das eine Waisen-
rente nach diesem Gesetz oder nach Ge-
setzen, die dieses Gesetz für anwendbar 
erklären, bezieht oder bis zur Errei-
chung der Altersgrenze oder bis zu sei-
ner Verheiratung Waisenrente nach 
einem dieser Gesetze oder nach bis-
herigen versorgungsrechtlichen Vor-
schriften bezogen hat." 

b) In Absatz 2 wird die Zahl „120" durch die 
Zahl „150" ersetzt. 
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) § 33 gilt mit Ausnahme von Ab-

satz 1 Satz 2 Buchstabe b und Absatz 4 ent-
sprechend." 

d) Absatz 4 wird gestrichen. 

37. § 42 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Im Falle der Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung der Ehe steht die frühere 
Ehefrau des Verstorbenen einer Witwe gleich, 
wenn der Verstorbene zur Zeit seines Todes 
Unterhalt nach den eherechtlichen Vorschriften 
oder aus sonstigen Gründen zu leisten hatte 
oder im letzten Jahr vor seinem Tode geleistet 
hat. Hat eine Unterhaltsverpflichtung aus 
kriegs- oder wehrdienstbedingten Gründen 
nicht bestanden, so bleibt dies unberücksichtigt. 
Ist die Ehe im Zusammenhang mit einer Ge-
sundheitsstörung des Verstorbenen, die Folge 
einer Schädigung im Sinne des § 1 war, geschie-
den, aufgehoben oder für nichtig erklärt wor-
den, so steht die frühere Ehefrau auch ohne die 
Voraussetzungen des Satzes 1 einer Witwe 
gleich." 

38. § 43 erhält folgende Fassung: 

„§ 43 

Der Witwer erhält Versorgung wie eine 
Witwe, wenn die an den Folgen einer Schädi-
gung gestorbene Ehefrau seinen Lebensunter-
halt überwiegend bestritten hat, weil seine 
Arbeitskraft und seine Einkünfte hierzu nicht 
ausreichen." 

39. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Witwenrente" 
durch das Wort „Witwenversorgung" er-
setzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Worten 
„zu verwirklichen sind" die Worte „und 
nicht schon zur Kürzung anderer wieder auf-
gelebter öffentlich-rechtlicher Leistungen ge-
führt haben" eingefügt. 

40. § 45 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 2 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 
„6. uneheliche Kinder, jedoch von männ-

lichen Beschädigten nur, wenn die 
Vaterschaft des Verstorbenen glaubhaft 
gemacht ist." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Die Waisenrente ist nach Vollendung 

des achtzehnten Lebenjahres für eine unverhei-
ratete Waise zu gewähren, die 

a) sich in einer Schul- oder Berufsaus-
bildung befindet, die ihre Arbeits-
kraft überwiegend in Anspruch 
nimmt und nicht mit der Zahlung 
von Dienstbezügen, Arbeitsentgelt 
oder sonstigen Zuwendungen in ent-
sprechender Höhe verbunden ist, 
längstens bis zur Vollendung des 
siebenundzwanzigsten Lebensjahres, 

b) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Gesetzes zur Förderung 
eines freiwilligen sozialen Jahres 
leistet, längstens bis zur Vollendung 
des siebenundzwanzigsten Lebens-
jahres, 

c) infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen spätestens bei Voll-
endung des siebenundzwanzigsten 
Lebensjahres außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten, solange dieser 
Zustand dauert. 

Im Falle der Unterbrechung oder Verzögerung 
der Schul- oder Berufsausbildung durch Erfül-
lung der gesetzlichen Wehr- oder Ersatzdienst-
pflicht einer Waise im Sinne des Satzes 1 Buch-
stabe a ist die Waisenrente für einen der Zeit 
dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über 
das siebenundzwanzigste Lebensjahr hinaus zu 
leisten. Satz 2 gilt entsprechend für den auf 
den Grundwehrdienst anzurechnenden Wehr-
dienst, den ein Soldat auf Zeit auf Grund frei-
williger Verpflichtung für eine Dienstzeit von 
nicht mehr als drei Jahren geleistet hat, sowie 
für einen diesem freiwilligen Wehrdienst ent-
sprechenden Vollzugsdienst der Polizei bei Ver-
pflichtung auf nicht mehr als drei Jahre. Ver-
zögert sich die Schul- oder Berufsausbildung aus 
einem Grunde, den die Waise nicht zu vertreten 
hat, so wird die Waisenrente entsprechend dem 
Zeitraum der nachgewiesenen Verzögerung 
länger gewährt." 

41. In § 46 werden die Zahlen „35" und „70" durch 
die Zahlen „45" und „85" ersetzt. 

42. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Zahlen „70" und 
„100" durch die Zahlen „80" und „110" er-
setzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) § 33 gilt mit Ausnahme von Absatz 1 

Satz 2 Buchstabe b und Absatz 4 entspre-
chend." 

43. § 48 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Ist ein Beschädigter, der im Zeitpunkt 

seines Todes Anspruch auf die Rente eines 
Erwerbsunfähigen oder auf eine Pflegezu-
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läge oder auf entsprechende Leistungen 
nach früheren versorgungsrechtlichen Vor-
schriften hatte, nicht an den Folgen einer 
Schädigung gestorben, so erhalten die 
Witwe und die Waisen (§ 45) eine Witwen-
und Waisenbeihilfe. Sie kann auch gewährt 
werden, wenn ein Beschädigter im Zeitpunkt 
seines Todes einen Anspruch auf eine Rente 
nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um wenigstens 70 vom Hundert hatte." 

b) In Absatz 2 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 
„In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 kann 
ein Schadensausgleich nur gewährt werden, 
wenn sich die Schädigungsfolgen des Ver-
storbenen nachteilig auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Witwe ausgewirkt haben." 

44. § 51 erhält folgende Fassung: 

„§ 51 

(1) Die volle Elternrente beträgt monatlich 
bei einem Elternpaar 200 Deutsche Mark, 
bei einem Elternteil 135 Deutsche Mark. 

(2) Sind mehrere Kinder an den Folgen einer 
Schädigung gestorben, so erhöhen sich die in 
Absatz 1 genannten Beträge für jedes weitere 
Kind monatlich 

bei einem Elternpaar um 
40 Deutsche Mark, 

bei einem Elternteil um 
30 Deutsche Mark. 

Die Erhöhung wird auch gewährt für Kinder, die 
a) infolge einer Schädigung im Sinne 

von Gesetzen, die das Bundesversor-
gungsgesetz für anwendbar erklären, 
gestorben oder 

b) infolge einer Schädigung im Sinne 
dieses Gesetzes oder von Gesetzen, 
die das Bundesversorgungsgesetz für 
anwendbar erklären, verschollen sind. 

(3) Ist das einzige oder das letzte Kind oder 
sind alle oder mindestens drei Kinder an den 
Folgen einer Schädigung gestorben, so erhöhen 
sich, wenn es günstiger ist, die in Absatz 1 ge-
nannten Beträge monatlich 

bei einem Elternpaar um 
125 Deutsche Mark, 

bei einem Elternteil um 
90 Deutsche Mark. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) § 33 gilt entsprechend mit folgender Maß-
gabe: 

a) Das anzurechnende Einkommen ist 
stets so zu ermitteln, als ob das Ein-
kommen nicht zu den Einkünften aus 
gegenwärtiger Erwerbstätigkeit (§ 33 

Abs. 2) gehöre; es ist auf die Erhö-
hung nach Absatz 2 oder 3 nur inso-
weit anzurechnen, als es nicht bereits 
zum Wegfall der Elternrente geführt 
hat. 

b) Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und Ab-
satz 4 sind nicht anzuwenden. 

(5) Ist von einem Ehepaar nur ein Ehegatte 
anspruchsberechtigt, ist die Elternrente für ein 
Elternpaar um das anzurechnende Einkommen 
beider Ehegatten zu mindern; die Rente darf 
jedoch die volle Rente für einen Elternteil ein-
schließlich der Erhöhungen nach den Absätzen 
2 und 3 nicht übersteigen. 

(6) Ergeben sich Renten von weniger als 
fünf Deutsche Mark monatlich, so werden sie 
auf diesen Betrag erhöht. 

(7) Kinder im Sinne der Absätze 2 und 3 sind 
leibliche Kinder, Adoptivkinder, Stief- und 
Pflegekinder. Ob das an den Folgen einer Schä-
digung gestorbene Kind das einzige oder das 
letzte Kind ist, richtet sich nach den Verhält-
nissen im Zeitpunkt des Verlustes des Kindes. 

(8) Kommen für ein Elternpaar oder einen 
Elternteil mehrere Elternrenten nach diesem 
Gesetz oder Gesetzen, die dieses Gesetz für 
anwendbar erklären, in Betracht, so wird nur 
die günstigere Rente gewährt." 

45. In § 53 Satz 2 werden die Worte „versorgungs-
berechtigtes Kind" durch die Worte „Waisen-
renten- oder waisenbeihilfeberechtigtes Kind" 
ersetzt. 

46. In § 54 Satz 1 werden die Worte „gesundheits-
schädigende Einwirkung" durch das Wort 
„Schädigung" ersetzt. 

47. Nach § 55 wird die Uberschrift „Fristen" durch 
die Uberschrift „Anpassung der Versorgungs-
bezüge" ersetzt und folgender neuer § 56 ein-
gefügt: 

„§ 56 

Die Bundesregierung hat in zweijährigem Ab-
stand, erstmals im Jahre 1969 den gesetzgeben-
den Körperschaften des Bundes zu berichten, in-
wieweit es unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
des realen Wachstums der Volkswirtschaft mög-
lich ist, die Leistungen dieses Gesetzes zu än-
dern." 

48. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 Buchstabe a werden die 
Worte „31. März" durch die Worte „30. Juni" 
ersetzt. 
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b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Wird die höhere Leistung von Amts 
wegen festgestellt, beginnt sie mit dem Mo-
nat, in dem die anspruchsbegründenden Tat-
sachen einer Dienststelle der Kriegsopferver-
sorgung bekanntgeworden sind." 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Zustel-
lung" durch das Wort „Bekanntgabe" ersetzt. 

49. § 60 a wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dom Absatz 4 werden folgende neue Sätze 
angefügt: 

„Außerdem bleiben beim Zusammentreffen 
von Einkünften aus beiden Einkommens-
gruppen im Sinne von § 33 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe a die Monate unberücksichtigt, in 
denen bei einer dieser Einkommensgruppen 
kein anzurechnendes Einkommen vorliegt. 
Das durchschnittliche Monatseinkommen ist 
getrennt für jede dieser beiden Einkommens-
gruppen zu ermitteln." 

b) Die Absätze 5 und 8 werden gestrichen; die 
Absätze 6, 7, 9 und 10 werden Absätze 5, 
6, 7 und 8. In dem neuen Absatz 8 werden 
in Satz 1 die Zahl „9" durch die Zahl „7" 
und in Satz 2 die Zahl „6" durch die Zahl „5" 
ersetzt. 

50. § 62 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Eine vom Einkommen beeinflußte Leistung 
ist nicht neu festzustellen, solange sich das 
Bruttoeinkommen seit der letzten Feststel-
lung dieser Leistung insgesamt um weniger 
als 10 Deutsche Mark erhöht oder das Durch-
schnittseinkommen im Sinne des § 30 Abs. 4 
insgesamt um weniger als 10 Deutsche Mark 
gemindert hat, es sei denn, daß eine Neu-
feststellung einer dieser Leistungen aus an-
derem Anlaß notwendig wird." 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Zustellung" 
durch das Wort „Bekanntgabe" ersetzt. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Ab-
satz 4 angefügt: 

(4) Wird der gemeinsame Haushalt einer 
schwerbeschädigten Hausfrau mit den in § 30 
Abs. 4 letzter Satz genannten Personen auf-
gelöst, so sind die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit nach § 30 Abs. 2 und der Berufs-
schadensausgleich nach § 30 Abs. 4 letzter 
Satz von Amts wegen nur neu festzustellen, 
wenn ihr ohne die Schädigungsfolgen die 
Aufnahme eines anderen Berufes zuzumuten 
wäre." 

51. § 63 erhält folgende Fassung: 

--§ 63 

(1) Hat der Beschädigte eine die Heilbehand-
lung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen 
oder sonstigen triftigen Grund nicht befolgt und 
wird dadurch seine Erwerbsfähigkeit ungünstig 
beeinflußt, so kann ihm die Versorgung auf 
Zeit ganz oder teilweise entzogen werden. Dies 
gilt auch, wenn ein Versorgungsberechtigter 
ohne triftigen Grund einer schriftlichen Auffor-
derung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Un-
tersuchung nicht nachkommt oder sich weigert, 
die zur Durchführung des Verfahrens von ihm 
geforderten Angaben zu machen. 

(2) Weigert sich ein Versorgungsberechtigter 
anläßlich einer von Amts wegen durchgeführten 
Prüfung seiner Familien-, Vermögens- oder Ein-
kommensverhältnisse die von ihm geforderten 
Auskünfte zu geben oder ihrer Erteilung zuzu-
stimmen, so sind die Versorgungsbezüge, für 
deren Feststellung die geforderten Angaben von 
Bedeutung sind, von dem Zeitpunkt an zu ent-
ziehen, von dem an die gesetzlichen Voraus-
setzungen für ihre Zahlung nicht mehr nachge-
wiesen sind. 

(3) Der Versorgungsberechtigte muß vor 
einer Minderung oder Entziehung der Versor-
gung nach den Absätzen 1 und 2 schriftlich auf 
die Folgen seines Verhaltens hingewiesen wer-
den; ihm ist eine angemessene Frist zur Erklä-
rung einzuräumen. 

(4) Die entzogene Versorgung ist auf Antrag 
wieder zu gewähren, wenn der Versorgungsbe-
rechtigte seine Weigerung aufgibt. Im Falle des 
Absatzes 1 wird eine Nachzahlung für die Zeit 
der Minderung oder Entziehung, die mindestens 
einen Monat betragen soll, nicht geleistet. Gibt 
der Versorgungsberechtigte im Falle des Ab-
satzes 2 seine Weigerung vor Eintritt der Bin-
dungswirkung des Entziehungsbescheides auf, 
so ist die Versorgung für den Zeitraum der Ent-
ziehung entsprechend den tatsächlichen Verhält-
nissen zu gewähren." 

52. § 64 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Deutsche und deutsche Volkszuge-

hörige, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in Staaten haben, mit 
denen die Bundesrepublik Deutschland diplo-
matische Beziehungen unterhält, erhalten 
Versorgung wie Berechtigte im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes, soweit die §§ 64 a bis 
64 f nichts Abweichendes bestimmen." 

b) In Absatz 2 werden folgende neue Sätze 
angefügt: 
„Wird Versorgung gewährt, so ist sie nach 
Art, Höhe und Dauer festzulegen. Die Ver-
sorgung kann aus besonderen Gründen wie-
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der eingeschränkt oder entzogen werden. 
§§ 64 d, 64 e Abs. 2 und § 64 f Abs. 1 und 2 
gelten entsprechend." 

53. In § 64 a wird Absatz 5 gestrichen. 

54. § 64 c erhält folgende Fassung: 

„§ 64 c 

(1) Bei der Festsetzung der Versorgungsbe-
züge werden ausländische Einkünfte wie ver-
gleichbare inländische Einkünfte berücksichtigt. 

(2) Die Festsetzung des Berufsschadensaus-
gleichs richtet sich nach § 30 Abs. 4 mit der 
Maßgabe, daß bei der Ermittlung des Einkom-
mensverlustes das derzeitige Bruttoeinkommen 
dem höheren Durchschnittseinkommen im Auf-
enthaltsstaat gegenübergestellt wird. Als allge-
meine Vergleichsgrundlage zur Ermittlung des 
Durchschnittseinkommens werden die Erhebun-
gen des Statistischen Bundesamtes für den Auf-
enthaltsstaat zugrunde gelegt. Soweit Erhebun-
gen nicht vorliegen oder sich nicht zum Ver-
gleich heranziehen lassen, können andere Un-
terlagen zum Vergleich herangezogen werden. 
Sind verwertbare Unterlagen nicht vorhanden, 
ist aber das Durchschnittseinkommen der ge-
werblichen Arbeitnehmer bekannt, so kann mit 
Wirkung vom 1. Januar 1964 an von diesem 
ausgegangen werden; bei Beschädigten, deren 
Beruf im Aufenthaltsstaat dem eines Bundes-
beamten des einfachen, des gehobenen oder des 
höheren Dienstes im Bundesgebiet wirtschaftlich 
vergleichbar ist, wird jedoch das Durchschnitts-
einkommen der gewerblichen Arbeitnehmer in 
dem Verhältnis gemindert oder erhöht, das dem 
sich aus dem Bundesbesoldungsgesetz ergeben-
den Verhältnis des Endgrundgehalts der Ein-
gangsgruppe für Beamte des mittleren Dienstes 
zum Endgrundgehalt der Eingangsgruppe für 
Beamte des einfachen, des gehobenen oder des 
höheren Dienstes entspricht. Besteht das der-
zeitige Bruttoeinkommen überwiegend aus deut-
schen Einkünften, so kann bei der Ermittlung 
des Einkommensverlustes das Durchschnittsein-
kommen im Bundesgebiet zugrunde gelegt 
werden. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Ge-
währung des Schadensausgleichs nach § 40 a. 
§ 40 a Abs. 3 bleibt unberührt. 

(4) Versorgungsbezüge, deren Höhe vom 
Einkommen beeinflußt wird, können bei Kriegs-
opfern im Sinne des § 64 Abs. 1, die nicht 
Deutsche sind, mit Zustimmung des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung nach Art, 
Höhe und Dauer besonders festgelegt oder ver-
sagt werden, wenn dies nach den Lebensver-
hältnissen im Aufenthaltsstaat oder aus anderen 
besonderen Gründen gerechtfertigt ist. 

(5) Kapitalabfindungen werden nicht ge-
währt." 

55. § 64 e Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist zu besorgen, daß den Kriegsopfern 
oder Gruppen von Kriegsopfern in einem zur 
Zeit unter fremder Verwaltung stehenden deut-
schen Gebiet oder in einem bestimmten Staat 
aus Gründen, die die Kriegsopfer nicht zu ver-
treten haben, auf Dauer keine Versorgung in 
dem in § 64 Abs. 1 bezeichneten Umfang ge-
währt werden kann, oder stehen andere beson-
dere Gründe einer solchen Versorgung entge-
gen, so erhalten sie eine Teil Versorgung nach 
Maßgabe des § 64 Abs. 2 Satz 2 bis 4. § 64 d 
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden." 

56. Nach § 64 e wird folgender neuer § 64 f einge-
fügt: 

„§ 64 f 

(1) Ist es zur Sicherung der Versorgung des 
Berechtigten oder eines bestimmten Personen-
kreises oder aus anderen besonderen Gründen 
geboten, können 

1. mit Zustimmung des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung, in Fäl-
len der Kriegsopferfürsorge des Bun-
desministers des Innern, auch auslän-
dische Behörden oder Stellen zum 
Verfahren zugezogen werden, 

2. Bescheide und andere Verwaltungs-
akte ohne nähere Darlegung beson-
derer Gründe ergehen. 

(2) Ist ein Bedürfnis vorhanden, kann ein be-
sonderer Vertreter bestellt werden, wenn dieser 
und der Antragsteller oder Versorgungsberech-
tigte einverstanden sind. 

(3) In den Fällen des § 64 Abs. 2 Satz 4, des 
§ 64 c Abs. 4 und des § 64 e Abs. 1 tritt eine 
Minderung oder Entziehung der Leistung erst 
mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf des 
Monats ein, in dem der Bescheid oder die Mit-
teilung bekanntgegeben worden ist. Eine Rück-
forderung ist ausgeschlossen." 

57. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird „(§ 13 Abs. 5)" durch 
„(§ 15)" ersetzt und in Nummer 1 werden 
nach dem Wort „Leistungen" die Worte „aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung oder" 
eingefügt. 

b) In Absatz 4 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 

„Die Zahlung von Versorgungsbezügen wird 
mit Ablauf des Monats eingestellt oder ge-
mindert, in dem das Ruhen wirksam wird, 
und wieder aufgenommen oder erhöht mit 
Beginn des Monats, in dem das Ruhen 
endet. " 
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58. § 66 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Einkommensausgleich und Beihilfe nach 
§ 17 a werden tageweise zuerkannt und mit 
Ablauf jeder Woche gezahlt." 

59. In § 67 Abs. 2 Nummer 4 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 5 an-
gefügt: 
„5. wegen eines Schadensersatzanspruchs ge-

gen den Versorgungsberechtigten aus vor-
sätzlich begangener unerlaubter Handlung." 

60. Der bisherige § 69 wird § 69 Abs. 1; ihm wird 
folgender Absatz 2 angefügt: 

„ (2) In den Fällen des § 67 Abs. 2 Nr. 5 sind 
die Übertragung, Verpfändung und Pfändung 
insoweit unzulässig, als der Versorgungsberech-
tigte der Rente, Witwen- oder Waisenbeihilfe 
oder der Leistungen, die nach dem Ermessen 
der Verwaltungsbehörde gewährt werden, zur 
Bestreitung seines Unterhalts oder zur Erfüllung 
seiner laufenden gesetzlichen Unterhaltspflich-
ten bedarf." 

61. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Elternrente" die Worte „sowie Berufsscha-
dens- und Schadensausgleich" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Im übrigen besteht kein Anspruch auf die 
vorgenannten Leistungen." 

62. § 71 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Elternrente" die Worte „sowie Berufsscha-
dens- und Schadensausgleich" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Im übrigen besteht kein Anspruch auf die 
vorgenannten Leistungen." 

63. § 74 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Anspruch auf die Bezüge, an deren Stelle 
die Abfindung tritt, erlischt für die Dauer von 
zehn Jahren mit Ablauf des Monats, der auf den 
Monat der Auszahlung folgt." 

64. In § 77 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem Wort 
„folgenden" das Wort „zweiten" eingefügt. 

65. In § 78 a Abs. 2 letzter Satz werden die Worte 
„vom 30. April 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 262)" 
durch die Worte „vom 18. März 1964 (Bundes-
gesetzbl. I S. 218)" ersetzt. 

66. In § 82 Abs. 2 werden nach dem Wort „Deut-
sche" die Worte „oder deutsche Volkszugehö-
rige" eingefügt. 

67. § 85 erhält folgende Fassung: 

„§ 85 

Soweit nach bisherigen versorgungsrecht-
lichen Vorschriften über die Frage des ursäch-
lichen Zusammenhangs einer Gesundheitsstö-
rung mit einer Schädigung im Sinne des § 1 
dieses Gesetzes entschieden worden ist, ist die 
Entscheidung auch nach diesem Gesetz rechts-
verbindlich." 

A r t i k e l II 
Änderung von Vorschriften des Gesetzes über das 

Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung 

Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der 
Kriegsopferversorgung vom 2. Mai 1955 (Bundes-
gesetzbl. I S. 202), zuletzt geändert durch das Gesetz 
über den Fristablauf am Sonnabend vom 10. August 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 753), wird wie folgt ge-
ändert und ergänzt: 

1. Der bisherige § 4 wird § 4 Abs. 1; ihm wird fol-
gender neuer Absatz 2 angefügt: 

„(2) Wird der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt von einem Ort außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Grundgesetzes in dessen 
Geltungsbereich verlegt, so bleibt für die Fest-
setzung von Art, Höhe, Beginn und Ende von 
Versorgungsleistungen sowie für die Feststel-
lung einer Uberzahlung für die Zeit vor dem 
Wechsel des Wohnsitzes oder gewöhnlichen 
Aufenthaltes die bisherige Zuständigkeit be-
stehen." 

2. In § 17 Satz 2 wird „§ 22" durch „§ 10 Abs. 7" 
ersetzt. 

3. § 22 erhält folgende Fassung: 

„§ 22 

(1) Abschließende Mitteilungen der Verwal-
tungsbehörden in der Versorgungssache er-
gehen durch schriftlichen Bescheid. Der Bescheid 
muß die erlassende Behörde erkennen lassen und 
die Unterschrift oder Namenswiedergabe der für 
sie handelnden Person enthalten. Bei Beschei-
den, die mit Hilfe automatischer Vorrichtungen 
erlassen werden, können Unterschrift und Na-
menswiedergabe entfallen. 

(2) Der Bescheid ist zu begründen. Bei der 
Bewilligung von Versorgungsbezügen sind zu-
gleich Betrag und Beginn der Leistung sowie 
die Art der Berechnung anzugeben. 
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(3) Kann nach dem Ergebnis der Ermittlun-
gen über einen Teil des Anspruchs entschieden 
werden, so kann ein Teilbescheid erlassen wer-
den; ein solcher Teilbescheid ist auf Antrag zu 
erlassen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. 
Nach Abschluß des Verfahren ist ein endgülti-
ger Bescheid zu erlassen. 

(4) Kann nach dem Ergebnis der Ermittlun-
gen über den Anspruch noch nicht endgültig 
entschieden werden, so kann ein Bescheid unter 
dem ausdrücklichen Vorbehalt der endgültigen 
Feststellung erlassen werden, wenn der An-
tragsteller an der alsbaldigen Erteilung eines 
solchen Bescheides ein berechtigtes Interesse hat. 
Aus dem Bescheid müssen sich Inhalt und Aus-
maß des Vorbehaltes ergeben. Ist die Ungewiß-
heit beseitigt, so ist dem Antragsteller ein end-
gültiger Bescheid zu erteilen. 

(5) Ist in einem Bescheid nach § 60 a Abs. 4 
des Bundesversorgungsgesetzes die endgültige 
Feststellung der einkommensabhängigen Lei-
stungen vorbehalten worden, so ist für die end-
gültige Feststellung die vorher getroffene Fest-
stellung der Berechnungsgrundlagen nicht bin-
dend." 

4. In § 24 Abs. 2 werden die Worte „Zustellung 
oder dem Zugang" durch das Wort „Bekannt-
gabe" ersetzt. 

5. In der Überschrift vor § 27 wird das Wort „Zu-
stellung" durch das Wort „Bekanntgabe" er-
setzt. 

6. § 27 erhält folgende Fassung: 

„§ 27 

(1) Bescheide und andere Verwaltungsakte 
sind demjenigen bekanntzugeben, an den sie 
sich richten. 

(2) Erfolgt die Bekanntgabe durch einfachen 
Brief, so gilt sie mit dem dritten Tage nach der 
Aufgabe zur Post als bewirkt, außer wenn der 
Brief nicht oder zu einem späteren Zeltpunkt zu-
gegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den 
Zugang des Schriftstücks und den Zeitpunkt des 
Zugangs nachzuweisen. 

(3) Erfolgt die Bekanntgabe durch Zustellung, 
so gelten für das Zustellungsverfahren die §§2 
bis 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 
3. Juli 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 379), zuletzt 
geändert durch die Finanzgerichtsordnung vom 
6. Oktober 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1477), so-
weit in § 28 nichts Abweichendes bestimmt ist." 

7. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Zustellung" 
durch das Wort „Bekanntgabe" und das 

Wort „zuzustellenden" durch das Wort „be-
kanntzugebenden" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Wird der Beteiligte durch einen Be-

vollmächtigten vertreten, erfolgt die Be-
kanntgabe nur an diesen." 

c) In Absatz 3 wird in Satz 1 das Wort „Zustel-
lungsbevollmächtigten" durch das Wort 
„Empfangsbevollmächtigten" und in Satz 2 
das Wort „zugestellt" durch das Wort „be-
kanntgegeben" ersetzt. 

8. § 29 wird gestrichen. 

9. In § 41 Abs. 1 wird hinter Satz 1 folgender 
neuer Satz eingefügt: 

„Bescheide, die nach dem 31. Dezember 1966 
ergehen, können zuungunsten des Berechtigten 
von der zuständigen Verwaltungsbehörde ge-
ändert oder aufgehoben werden, wenn außer 
Zweifel steht, daß sie im Zeitpunkt ihres Erlas-
ses tatsächlich oder rechtlich unrichtig gewesen 
sind." 

10. In § 43 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „zugestellt" 
durch das Wort „bekanntgegeben" ersetzt. 

A r t i k e l III 
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung 
vom 8. August 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 649), zu-
letzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Ände-
rung des Soldatenversorgungsgesetzes vom 19. Au-
gust 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 517), wird wie folgt 
geändert und ergänzt: 

1. In § 80 wird Absatz 2 gestrichen. 

2. § 81 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Als Wehrdienstbeschädigung gelten 

auch gesundheitliche Schädigungen, die 
1. ein Soldat außerhalb seines Dien-

stes dadurch erlitten hat, daß er 
angegriffen wird 
a) im Hinblick auf sein pflicht-

gemäßes dienstliches Verhalten 
oder 

b) wegen seiner Zugehörigkeit 
zur Bundeswehr aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, 

2. ein Soldat oder ein ehemaliger Sol-
dat durch einen Unfall auf einem 
zur Heilbehandlung wegen Schä-
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digungsfolgen oder zu einem 
wegen der Schädigung zur Auf-
klärung des Sachverhaltes ange-
ordneten persönlichen Erscheinen 
notwendigen Weg oder bei der 
Durchführung dieser Maßnahmen 
erleidet. Entsprechendes gilt für 
Versehrtenleibesübungen als 
Gruppenbehandlung wegen Schä-
digungsfolgen." 

b) Nach Absatz 5 wird folgender neuer Ab-
satz 6 angefügt: 

„(6) § 80 sowie die Absätze 1 bis 5 gelten 
entsprechend für eine Zivilperson, die 
1. zum Wehrdienst einberufen ist 

oder 
2. zur Feststellung der Wehrtauglich-

keit, zu einer Eignungsprüfung 
oder zur Wehrüberwachung der 
Anordnung einer zuständigen 
Dienststelle folgt oder 

3. an einer dienstlich angeordneten 
Veranstaltung zur militärischen 
Fortbildung teilnimmt oder 

4. auf Schiffen der Bundeswehr plan-
mäßig oder außerplanmäßig einge-
schifft ist." 

3. In § 81 a werden die Worte „Versorgung kann" 
durch die Worte „In gleicher Weise wie für 
Schädigungsfolgen kann Versorgung" ersetzt. 

4. § 82 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein ehemaliger Soldat, der Grundwehr-
dienst geleistet oder eine sich unmittelbar an-
schließende Wehrübung abgeleistet hat (§ 4 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Wehrpflichtgesetzes), und 
ein ehemaliger Soldat auf Zeit erhalten wegen 
einer Gesundheitsstörung, die während des 
Wehrdienstverhältnisses entstanden, aber keine 
Folge einer Wehrdienstbeschädigung ist, die 
Leistungen nach § 10 Abs. 1, §§ 11, 14, 15, 17 
und 17 a des Bundesversorgungsgesetzes bis zur 
Dauer von drei Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses, wenn sie bei dessen Beendi-
gung heilbehandlungsbedürftig sind. Bei An-
wendung des § 17 des Bundesversorgungsgeset-
zes gilt § 83 Abs. 1 entsprechend. § 10 Abs. 6, 
§§ 18 bis 18 c und 24 des Bundesversorgungs-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden. Die 
Heilbehandlung wird nicht gewährt, wenn und 
soweit ein Sozialversicherungsträger zu einer 
entsprechenden Leistung verpflichtet ist oder ein 
entsprechender Anspruch auf Tuberkulosehilfe 
oder aus einem Vertrag besteht, ausgenommen 
Ansprüche aus einer privaten Kranken- oder Un-
fallversicherung, oder wenn der Berechtigte ein 
Einkommen hat, das die Jahresarbeitsverdienst-
grenze der gesetzlichen Krankenversicherung 
übersteigt. Das gleiche gilt, wenn die Heil- oder 
Krankenbehandlung durch ein anderes Gesetz 

sichergestellt oder die Gesundheitsstörung auf 
eigenes grobes Verschulden oder auf Geschlechts-
krankheiten zurückzuführen ist." 

5. In § 83 Abs. 2 wird in Satz 1 der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und danach folgender Halb-
satz angefügt: 

„daß sie jedoch mit diesem Tage beginnt, wenn 
der Erstantrag innerhalb eines Jahres nach Be-
endigung des Wehrdienstverhältnisses gestellt 
wird." 

6. § 85 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 
eingefügt: 

„(5) Kann der Ausgleich noch nicht als 
Dauerleistung festgestellt werden, so kann 
während der ersten zwei Jahre nach Anlegen 
des Wehrdienstbeschädigungsblattes oder der 
Antragstellung nach § 80 der Ausgleich vor-
läufig festgestellt werden. In dem Bescheid 
ist zu bemerken, daß es sich um eine vorläu-
fige Feststellung handelt. Spätestens nach 
Ablauf der zwei Jahre ist der Ausgleich end-
gültig festzustellen. Diese Feststellung setzt 
eine Änderung der Verhältnisse nicht voraus, 
auch ist für sie die vorher getroffene Fest-
stellung der Grundlagen für den Ausgleich 
nicht bindend." 

b) Absatz 5 wird Absatz 6. 

7. § 86 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt für die Zivilperson des § 81 
Abs. 6 entsprechend." 

A r t i k e l IV 
Änderung des Gesetzes über den zivilen Ersatz-

dienst 

Das Gesetz über den zivilen Ersatzdienst in der 
Fassung vom 16. Juli 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 983), 
geändert durch das Gesetz über das Zivilschutzkorps 
vom 12. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 782), 
wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. In § 35 wird dem Absatz 4 folgender neuer Satz 
angefügt: 

„Satz 1 bis 3 findet auch auf andere Unfälle An-
wendung, die einen Anspruch auf Versorgung 
nach § 47 begründen." 

2. § 47 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Ab-
satz 5 eingefügt: 
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„(5) Als Ersatzdienstbeschädigung gilt fer-
ner eine gesundheitliche Schädigung, die 
durch einen Unfall herbeigeführt worden ist, 
den der Beschädigte auf einem zur Heilbe-
handlung wegen Schädigungsfolgen oder zu 
einem wegen der Schädigung zur Aufklärung 
des Sachverhaltes angeordneten persönlichen 
Erscheinen notwendigen Weg oder bei der 
Durchführung dieser Maßnahmen erleidet. 
Entsprechendes gilt für Versehrtenleibes-
übungen als Gruppenbehandlung wegen Schä-
digungsfolgen." 

b) Die bisherigen Absätze 5 bis 9 werden Ab-
sätze 6 bis 10. 

c) In dem neuen Absatz 6 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Versorgung" die Worte „in glei-
cher Weise wie für Schädigungsfolgen" ein-
gefügt. 

d) In dem neuen Absatz 7 wird in Satz 1 der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und danach 
folgender Halbsatz angefügt: 
„daß sie jedoch mit diesem Tage beginnt, 
wenn der Erstantrag innerhalb eines Jahres 
nach Beendigung des Ersatzdienstverhältnis-
ses gestellt wird." 

3. § 48 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „auf 
Antrag Heilbehandlung nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz" durch die Worte „die Lei-
stungen nach § 10 Abs. 1, §§ 11, 14, 15, 17 
und 17 a des Bundesversorgungsgesetzes" er-
setzt. 

b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender neuer 
Satz 2 eingefügt: 
„§ 10 Abs. 6, §§ 18 bis 18 c und 24 des Bun-
desversorgungsgesetzes finden entsprechende 
Anwendung." 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „ein 
entsprechender Anspruch gegen einen Sozial-
versicherungsträger," durch die Worte „ein 
Sozialversicherungsträger zu einer entspre-
chenden Leistung verpflichtet ist oder ein ent-
sprechender Anspruch" ersetzt. 

d) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„wenn" die Worte „die Heil- oder Kranken-
behandlung durch ein anderes Gesetz sicher-
gestellt oder " eingefügt. 

A r t i k e l V 
Ubergangs- und Schlußvorschriften 

§ 1 

(1) Die bisher gewährten laufenden Versorgungs-
bezüge und die laufenden Leistungen nach den §§ 14, 

15, und 17 und 17 a des Bundesversorgungsgesetzes 
werden, soweit sie durch dieses Gesetz eine Ände-
rung erfahren, von Amts wegen neu festgestellt. 

(2) Im übrigen werden neue Ansprüche, die sich 
aus diesem Gesetz ergeben, nur auf Antrag festge-
stellt. Wird der Antrag binnen eines Jahres nach 
Verkündung dieses Gesetzes gestellt, so beginnt 
die Zahlung mit dem 1. Januar 1967, frühestens mit 
dem Jahr, Monat oder Tag, in dem oder an dem die 
Voraussetzungen erfüllt sind. Sie beginnt mit dem-
selben Zeitpunkt, wenn die neuen Ansprüche erst 
auf Grund einer nach diesem Gesetz zu erlassenden 
Rechtsverordnung festgestellt werden können und 
der Antrag binnen eines Jahres nach Verkündung 
der Rechtsverordnung gestellt wird. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
Versorgung als Kannleistung oder im Wege des 
Härteausgleichs gewährt wird. 

(4) Eine Minderung oder Entziehung der Ver-
sorgungsbezüge auf Grund der Änderungen des 
§ 64 c des Bundesversorgungsgesetzes tritt nicht vor 
Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ein. 

(5) Solange die nach diesem Gesetz festgestellte 
Ausgleichsrente einschließlich des Ehegattenzu-
schlags und der Kinderzuschläge oder die nach die-
sem Gesetz festgestellte Elternrente infolge der 
Änderung des § 33 des Bundesversorgungsgesetzes 
niedriger ist als die für Dezember 1966 zustehenden 
entsprechenden Leistungen, wird ein Ausgleich in 
Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages gewährt. 
Der Ausgleich gilt als Ausgleichs- oder Elternrente 
im Sinne der Vorschriften des Bundesversorgungs-
gesetzes. 

§ 2 

Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen 
verwiesen wird oder Bezeichnungen verwendet wer-
den, die durch dieses Gesetz aufgehoben oder ge-
ändert werden, treten an ihre Stelle die entsprechen-
den Bestimmungen und Bezeichnungen dieses Ge-
setzes. 

§ 3 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 4 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, das Bundesversorgungsgesetz und 
das Gesetz über den zivilen Ersatzdienst in der 
durch dieses Gesetz bestimmten Fassung mit neuem 
Datum und neuer Paragraphenfolge bekanntzu-
machen; er kann dabei Unstimmigkeiten des Ge-
setzeswortlauts beseitigen. 
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§ 5 

Der Bundesminister der Verteidigung wird er-
mächtigt, das Soldatenversorgungsgesetz in der 
durch dieses Gesetz bestimmten Fassung mit neuem 
Datum und neuer Paragraphenfolge bekanntzu-
machen; er kann dabei Unstimmigkeiten des Geset-
zeswortlauts beseitigen. 

§ 6 

Artikel I, III und IV dieses Gesetzes treten am 
1. Januar 1967, Artikel II und V am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Das Dritte Gesetz zur Änderung und Ergänzung des 
Kriegsopferrechts stellt eine systematische, Weiter-
entwicklung der mit dem Ersten und Zweiten Neu-
ordnungsgesetz begonnenen Reform der Kriegs-
opferversorgung dar. Mit dem Ersten und Zweiten 
Neuordnungsgesetz wurden nicht nur die Renten-
leistungen erheblich verbessert, sondern auch als 
neue Leistungen der Berufsschadensausgleich für 
Beschädigte und der Schadensausgleich für Witwen 
eingeführt, die es ermöglichten, wirtschaftliche 
Schäden individuell zu berücksichtigen. Um den mit 
diesen Gesetzesänderungen verfolgten Zweck zu er-
reichen und das Bundesversorgungsgesetz zeitge-
recht zu gestalten, ist es notwendig, das Gesetz den 
veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen anzu-
passen. Der Entwurf sieht daher eine Verbesserung 
nahezu aller Leistungen vor. Bei der Erhöhung der 
Grund- und Ausgleichsrenten wurde an dem bis-
herigen paritätischen Verhältnis der Höchstbeträge 
dieser Leistungen festgehalten. Die gemachten Er-
fahrungen bei der Durchführung des Ersten und 
Zweiten Neuordnungsgesetzes ließen es als ver-
tretbar erscheinen, auch die Höchstbeträge des Be-
rufsschadensausgleichs und des Schadensausgleichs 
heraufzusetzen. Das Kernstück dieses Neurege-
lungsgesetzes ist die Änderung der Bestimmungen 
über die Anrechnung von Einkünften auf die Aus-
gleichs- und Elternrenten sowie auf die Ehegatten-
und Kinderzuschläge. Die geltenden Anrechnungs-
vorschriften bewirken, daß laufend steigende Ein-
künfte zu laufenden Kürzungen der Ausgleichs- und 
Elternrenten sowie der Ehegatten- und Kinderzu-
schläge nach dem BVG führen. Vor allem die Rent-
ner der gesetzlichen Rentenversicherung empfinden 
es in zunehmendem Maße als ungerecht, daß ihre 
Renten nach dem BVG gekürzt werden, sobald sie in 
den Genuß erhöhter Leistungen nach dem Renten-
anpassungsgesetz der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gekommen sind. Die Freibeträge des BVG für 
die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie die in den Rentenanpassungsgesetzen vorge-
sehenen befristeten Freistellungen von der Anrech-
nung werden dabei nicht als befriedigende Lösung 
des Problems aufgefaßt. Bei Versorgungsberech-
tigten, die Einkünfte aus einer gegenwärtigen Er-
werbstätigkeit haben, sind die Verhältnisse ähnlich, 
Zwar wird nach der Neugestaltung des Anrech-
nungssystems die Höhe der Ausgleichs- und Eltern-
renten auch weiterhin vom Einkommen beeinflußt. 
Die oben aufgezeigten Schwierigkeiten werden je-
doch durch die neuen Anrechnungsbestimmungen 
weitgehend behoben, wie unter B noch näher aus-
geführt wird. 

Die Vorschriften über Heilbehandlung, Versehrten-
leibesübungen und Krankenbehandlung (§§ 10 
bis 24) sind mit dem Ziel, die Verwaltungsarbeit 

zu vereinfachen, Härten und Mängel zu beseitigen 
und diese Leistungen wirkungsvoller zu gestalten, 
überprüft worden. 
Die Neugliederung ist davon ausgegangen, daß im 
Rahmen der §§ 10 bis 24 neben den Leistungen der 
Heilbehandlung, der Versehrtenleibesübungen und 
der Krankenbehandlung noch andere Leistungen ge-
regelt sind, die den Anspruchsvoraussetzungen und 
Zuständigkeitsregelungen für diese Leistungen nicht 
unterworfen werden können. Es war daher not-
wendig, die Heilbehandlung und Krankenbehand-
lung in besonderen Vorschriften (§11 Abs. 1, §§ 11 a, 
12 Abs. 1) zusammenzufassen und ihnen die anderen 
Leistungen mit jeweils besonderen Anspruchsvor-
aussetzungen (§§ 14, 15, 17, 17 a, 18) gegenüberzu-
stellen. 

Vorschriften über den Antrag, die Gewährung der 
Leistungen von Amts wegen sowie über Beginn und 
Ende der Leistungen sind neu eingefügt worden, um 
Härten für Versorgungsberechtigte und Leistungs-
empfänger, die durch verspätete Antragstellung 
oder verfrühten Leistungswegfall entstehen, zu be-
seitigen und die Verwaltungsarbeit zu erleichtern. 
Änderungen, die die Systematik der Vorschriften 
berühren, sind so vorgenommen worden, daß die 
Leistungsvorschriften den Vorschriften verfahrens-
mäßigen Inhalts vorangehen. Dabei ist auf die Bei-
behaltung der bisherigen Paragraphenfolge Rück-
sicht genommen worden. 

B. Änderung der Anrechnungsvorschriften 

I. Allgemeines 

Das neue Anrechnungssystem sieht vor, den soge-
nannten Sockelfreibetrag und die Einkommens-
grenze für die einkommensabhängigen Leistungen 
entsprechend der Entwicklung einer bestimmten 
Richtgröße laufend zu verändern. Als Richtgröße bot 
sich gerade im Hinblick auf den mit dieser Maß-
nahme gewünschten Erfolg die in den gesetzlichen 
Rentenversicherungen maßgebende allgemeine Be-
messungsgrundlage an (vgl. § 33 Abs. 2 des Ent-
wurfs, der durch Verweisung auch für die Aus-
gleichsrenten der Witwen und Waisen sowie für 
die Elternrenten gilt). 
Im Interesse der verwaltungsmäßigen Durchführbar-
keit sieht der Entwurf vor, daß das anzurechnende 
Einkommen und die zustehenden Rentenbeträge in 
einer Tabelle anzugeben sind. Diese Tabelle soll — 
da die vorgenannte Richtgröße bereits durch Gesetz 
und Rechtsverordnung jeweils festgelegt ist — 
durch Rechtsverordnung des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates erlassen werden. Die Rentenberechnung mit 
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Hilfe der Tabelle ist für die Versorgungsverwal-
tung, soweit das herkömmliche Verfahren ange-
wandt wird, von unverkennbarem Vorteil. Ein 
Muster-Entwurf der vorgesehenen Verordnung ist 
dieser Begründung als Anlage beigefügt. Aber auch 
soweit elektronische Datenverarbeitungsanlagen 
eingesetzt werden, bereitet die neue Berechnungs-
art verwaltungsmäßig keinerlei Schwierigkeiten, da 
die Berechnung mit Hilfe der mathematischen For-
mel, die der Tabelle zu Grunde liegt, vorgenommen 
werden kann. 

Die für den einzelnen Versorgungsfall maßgebende 
Stufenzahl ist ausgehend vom Bruttoeinkommen 
nach folgenden Formeln zu ermitteln: 

a) Einkünfte aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit 

Sz = B 1 - F 1 / E 1 - F 1 / 100 

auszurechnen bis auf 2 De-
zimalstellen 
und anschließend auf eine 
ganze Zahl nach oben ab-
zurunden. 

Sz = Stufenzahl 

B 1 = Bruttobetrag 
F 1 = Freibetrag 
E 1 = Einkommens-

grenze 

Werte für 
Einkünfte aus 
gegen-
wärtiger 
Erwerbs-
tätigkeit 

b) übrige Einkünfte 

Sz = B 2 - F2 / E 2 — F 2 / 
100 

Ausrechnung und 
Abrundung 

wie oben 

Sz = Stufenzahl 
B 2 = Bruttobetrag 
F 2 = Freibetrag 
E 2 = Einkommens-

grenze 

Werte für 
„übrige 
Einkünfte" 

c) Zusammentreffen beider Einkommensarten 
Sz = a + b 

Sz = Stufenzahl 
a = Ergebnis der Rechnung nach 

Buchstabe a 
b = Ergebnis der Rechnung nach 

Buchstabe b 

Die zustehende Ausgleichsrente ist ausgehend von 
der Stufenzahl nach folgender Formel zu ermitteln: 

Az = Av - (Sz X Ave / 100 Wert der Klammer auf v o l l e Deutsche Mark 
nach unten abrunden. 

Az — zustehende Ausgleichsrente 
Av = Betrag der vollen Ausgleichsrente 
Sz = Stufenzahl 
Ave = Betrag der vollen Ausgleichsrente des 

erwerbsunfähigen Beschädigten 

II. Im e inze lnen 
Bruttoeinkommen 
Der Entwurf sieht als Ausgangspunkt der Berech-
nung das Bruttoeinkommen an. Sachlich begründet 
ist die Umstellung insofern, als die vorgeschlagene 
Einkommensgrenze ebenfalls von „Bruttobeträgen" 
abgeleitet ist, nämlich von dem für die allgemeine 
Bemessungsgrundlage maßgebenden Brutto-Jahres-
arbeitsentgelt. Außerdem soll einem Anliegen der 
Verwaltung Rechnung getragen werden, möglichst 
mit einheitlichen Einkommensbegriffen zu arbeiten; 
zur Feststellung des Berufsschadens- und Schadens-
ausgleichs wird ebenfalls ein Bruttoeinkommen her-
angezogen. 
Es ist beabsichtigt, in der Verordnung zur Durch-
führung des § 33 BVG (§§ 33 Abs. 5 Satz 1) für die 
Fälle, in denen besonders hohe Werbungskosten 
oder Sonderausgaben, z. B. Fahrtkosten, zu bestrei-
ten sind, eine Abzugsmöglichkeit vorzusehen. 

Freibeträge, Einkommensgrenzen 
An dem bisherigen Prinzip, daß bei Einkünften aus 
gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein höherer Freibe-
trag eingeräumt wird als bei übrigen Einkünften, 
soll auch weiterhin festgehalten werden; desglei-
chen an der Sonderregelung für Eltern. Aus Gründen 
der Rechtsvereinheitlichung und Vereinfachung der 
Rentenberechnung sieht der Entwurf vor, den Be-
schädigten, Witwen und Waisen gleiche Freibeträge 
einzuräumen. 
Die Veränderung der Freibeträge entsprechend der 
Entwicklung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
führt im Zusammenwirken mit der sich ebenfalls 
ändernden Einkommensgrenze dazu, daß sich die 
Ausgleichsrente trotz der Erhöhung des Bruttoein-
kommens im allgemeinen nicht mindert. Die nach-
stehende Übersicht dient dazu, die Auswirkung des 
vorgeschlagenen Systems zu veranschaulichen: 

Der Übersicht liegen folgende A n n a h m e n zu-
grunde: 
a) Beschädigter, erwerbsunfähig, Betrag der vollen 

Ausgleichsrente 270 DM 
b) übr ige Einkünfte (Rente aus der Arbeiterrenten-

versicherung) im Jahre 1967 200 DM, in den 
Folgejahren Erhöhung um jeweils 8 v. H. 

c) Allgemeine Bemessungsgrundlage 1967 = 8496 
DM, Anstieg in den folgenden Jahren je 8 v. H. 

Jahr 

allge-
meine 
Bemes-
sungs-
grund-

lage 

Rente 
ArV 

(rund) 

DM 

anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

DM 

Aus-
gleichs-

rente 

DM 

1967 8 496 200 94 176 

1968 9 175 216 94 176 

1969 9 909 233 94 176 

1970 10 701 251 94 176 

1971 11 557 271 94 176 

1972 12 481 292 94 176 
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In einzelnen Grenzfällen ist es möglich, daß gele-
gentlich eine Verschiebung um eine Stufe mit höhe-
rem anzurechnenden Einkommen eintritt. Dies sollte 
jedoch im Interesse eines klaren und einfachen An-
rechnungssystems in Kauf genommen werden, zumal 
da die Ausgleichsrente (bei 270 DM volle Aus-
gleichsrente) in solchen Fällen sich lediglich um 2 
oder 3 DM mindern wird. Wie die zu erlassende 
Rechtsverordnung über die Anrechnung von Ein-
kommen gestaltet werden könnte, ist aus der bei-
gefügten Anlage (Seite 40) zu ersehen. 

C. Besonderer Teil 

Z u A r t i k e l I 

Zu Nummer 1 (§ 1) 
Zu a) 
Es besteht ein Bedürfnis, auch die Unfälle versor-
gungsrechtlich zu schützen, die ein Beschädigter auf 
dem Weg zu einer Maßnahme der Heilbehandlung 
oder der Aufklärung des Sachverhalts oder bei der 
Durchführung solcher Maßnahmen erleidet. Eine 
entsprechende Regelung kennt auch das Recht der 
gesetzlichen Unfallversicherung (vgl. § 555 RVO). 

Zu b) und c) 
Mit den Ergänzungen wird klargestellt, daß Gesund-
heitsstörungen, die zur Gewährung von Versorgung 
nach § 1 Abs. 3 Satz 2 BVG führen, die gleichen 
Rechtsfolgen auslösen wie anerkannte Schädigungs-
folgen. Art, Umfang und Dauer der Kannleistungen 
entsprechen danach denen der Rechtsansprüche. Das 
gilt auch für die Versorgung der Hinterbliebenen, 
was durch den in Absatz 5 aufgenommenen Satz 
verdeutlicht wird. 

Zu Nummer 2 (§ 8) 
Diese Änderung ist bedingt durch die Aufnahme 
neuer Vorschriften in dem Abschnitt, der die Ver-
sorgung für Berechtigte außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes regelt. 

Zu Nummer 3 (§ 9) 

Die Änderung ist durch die Einfügung des § 24 a 
bedingt. 

Zu Nummer 4 (§ 10) 

Die Neufassung des Absatzes 1 stellt klar, inwieweit 
bei der Heilbehandlung für Schädigungsfolgen das 
Kausalitätsprinzip gilt. Unter dem Begriff „Gesund-
heitsstörung" ist dabei der behandlungsbedürftige 
Zustand zu verstehen. Heilbehandlung ist nach der 
Neufassung auch zu gewähren, um die Folgen der 
Schädigung zu erleichtern. Damit erübrigt sich die 
Beibehaltung einer entsprechenden Sondervorschrift 
für die orthopädische Versorgung. 

Mit der Neufassung des Absatzes 2 soll zum Aus-
druck gebracht werden, daß der Anspruch nach die-
ser Vorschrift zusammen mit dem Anspruch nach 
Absatz 1 einen Anspruch auf Behandlung aller Ge-

sundheitsstörungen ergibt und auch Gesundheits-
störungen einschließt, die zwar als Schädigungsfol-
gen anerkannt werden könnten, aber noch nicht 
anerkannt sind. Heilbehandlung nach Absatz 2 
ist auch weiterhin nur zur Erfüllung der in Absatz 1 
genannten Zwecke der Heilbehandlung zu gewähren. 
Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 7. Die 
Vorschrift ist zwischen den Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Heilbehandlung und denen für die 
Krankenbehandlung eingefügt worden, weil Leistun-
gen an Beschädigte systematisch vor den Vorschrif-
ten der Krankenbehandlung eingeordnet werden 
sollen und weil die Reihenfolge der anspruchsbe-
gründenden Vorschriften damit der Reihenfolge in 
der Abschnittsüberschrift entspricht. 

Durch die Neufassung des Buchstaben c wird zum 
Ausdruck gebracht, daß auch Witwen, die infolge 
der Anrechnung von Leistungen nach § 44 Abs. 5 
keine Versorgung durch Rentenleistungen erhalten, 
einen Anspruch, auf Krankenbehandlung haben. 

Die Absätze 5 und 6 (bisher Absätze 4 und 5) sind 
redaktionell überarbeitet worden. 
Absatz 7 ersetzt die bisherigen §§ 16 und 22. Mit 
ihm wird den Belangen der Beschädigten Rechnung 
getragen und zugleich die Verantwortung der Ver-
waltungsbehörde hervorgehoben. Die Folgen einer 
Zuwiderhandlung ergeben sich aus § 63. 

Zu Nummer 5 (§ 11) 

In Absatz 1 wird festgelegt, welche Leistungen die 
Heilbehandlung umfaßt. Die Aufzählung ist vollstän-
dig und abschließend. Leistungen, die in diesem Ab-
satz nicht aufgeführt sind (z. B. Leistungen nach § 11 
Abs. 2 und 3, §§ 14, 15, 17, 17 a, 18) rechnen nicht 
zur Heilbehandlung im engeren Sinne. Für sie gelten 
daher nicht die Anspruchsvoraussetzungen des § 10 
Abs. 1 und 2. 

In den Leistungskatalog sind die Krankenhaus-
behandlung, die Heilstättenbehandlung und die 
Hauspflege neu aufgenommen worden. Diese Lei-
stungen werden den Beschädigten in Zukunft als 
Rechtsanspruch gewährt werden. Es erscheint nicht 
mehr zeitgemäß und nicht den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechend, daß Krankenhaus- und Heil-
stättenbehandlung nur an Stelle ambulanter ärzt-
licher Behandlung gewährt werden können. Satz 2 
enthält Anspruchsvoraussetzungen für Kranken-
hausbehandlung, Heilstättenbehandlung und Haus-
pflege, die neben den Anspruchsvoraussetzungen 
nach § 10 Abs. 1 oder § 10 Abs. 2 erfüllt sein müs-
sen. 

Absatz 2 regelt die Gewährung von Badekuren, die 
weiterhin wegen praktischer Notwendigkeiten 
Kannleistungen bleiben. Die Voraussetzungen für 
diese Leistung sind neu formuliert worden. Damit 
wird die Gewährung der Badekuren Erfordernissen 
der Praxis und medizinischen Erkenntnissen ange-
paßt. 

Nach Absatz 3 sind Zuschüsse zur Beschaffung eines 
Motorfahrzeugs in Zukunft allen Empfängern einer 
Pflegezulage mindestens nach Stufe III zu gewäh-
ren. 



Drucksache V / 1 0 1 2 Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

Zu Nummer 6 (§ 12) 
Mit der Neufassung des § 12 wird die Kranken-
behandlung den Sachleistungen der Heilbehandlung 
im Umfang angepaßt. Als neue Leistungen der Kran-
kenbehandlung kommen größere Heilmittel und 
orthopädische Versorgung sowie nach Absatz 2 
Zuschüsse zur Beschaffung von Zahnersatz in Be-
tracht. Durch diese Erweiterung wird die Kranken-
behandlung auf Leistungen ausgedehnt, zu deren 
Beschaffung bisher schon häufig durch Unterstützun-
gen oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge durch 
Hilfen beigetragen worden ist. 

Zu Nummer 7 (§ 13) 

In der Neufassung regelt § 13 nur noch die ortho-
pädische Versorgung. Ersatzleistungen, Führhund-
zulage und Pauschbetrag für Kleider- und Wäsche-
verschleiß, die nicht zu den Leistungen der Heil-
behandlung (§ 11 Abs. 1) rechnen, sind besonders 
geregelt worden (§ 11 Abs. 3, §§ 14 und 15). 

Zu Nummer 8 (§ 14) 
In dieser Vorschrift werden die Führhundzulage 
und die Beihilfe für fremde Führung geregelt. Durch 
die Regelung in einer besonderen Vorschrift wird 
klargestellt, daß es sich nicht um Leistungen der 
Heilbehandlung im Sinne von § 11 Abs. 1, sondern 
um besondere Leistungen handelt, die denen der 
Heilbehandlung und Krankenbehandlung naheste-
hen. Die Anspruchsvoraussetzungen für diese Lei-
stungen ergeben sich daher nicht aus § 10, sondern 
ausschließlich aus § 14. Da die Leistungen nach § 14 
monatlich zu gewähren sind, gelten für sie im Unter-
schied zu den Sachleistungen besondere Vorschriften 
über Beginn und Ende der Leistungen (§ 18a Abs. 4). 

Zu Nummer 9 (§ 15) 
Der Pauschbetrag für Kleider- und Wäscheverschleiß 
ist aus den gleichen Gründen wie die Führhund-
zulage und die Beihilfe für fremde Führung in einer 
besonderen Vorschrift geregelt worden. 

Zu Nummer 10 (§ 16) 
§ 16 ist durch § 10 Abs. 7 ersetzt worden. 

Zu Nummer 11 (§ 17) 
Mit der Änderung des § 17 wird der Einkommens-
ausgleich in einigen wesentlichen Punkten geändert. 
Schwierigkeiten hatten sich bisher dadurch erge-
ben, daß § 17 Abs. 2 dazu zwang, auch solches Ein-
kommen der Berechnung zugrunde zu legen, das 
durch Arbeitsunfähigkeit keine Beeinträchtigung 
erfahren konnte, sofern es nur zu den im Gesetz 
genannten Einkunftsarten gehörte. 

War dann der Einkommensausgleich nach einem ge-
ringeren Prozentsatz als 100 v. H. zu bemessen, so 
trat, weil das verbleibende Einkommen aus der nicht 
beeinträchtigten Einkommensquelle zu 100 v. H. auf 
diesen Einkommensausgleich anzurechnen war, eine 
Minderung der Leistung ein, die sich nicht ergeben 
hätte, wenn das Einkommen aus der nicht beein-
trächtigten Einkommensquelle unberücksichtigt ge-
blieben wäre. Die Neufassung beseitigt diesen Nach-

teil dadurch, daß nach Absatz 5 Satz 1 das verblei-
bende Einkommen auf den Einkommensausgleich 
nur mit dem Vomhundertsatz anzurechnen ist, der 
nach Absatz 2 der Berechnung des Einkommensaus-
gleichs zugrunde zu legen ist. 

In Absatz 2 werden die Prozentsätze des Einkom-
mensausgleichs bei stationärer Behandlung erhöht. 
Diese Änderung erscheint notwendig, um den Ein-
kommensausgleich nicht gegenüber anderen Lei-
stungen, z. B. dem Übergangsgeld aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, zurückstehen zu lassen. 
In Absatz 4 sind einige besondere Fälle zusammen-
gefaßt worden, in denen mangels eines vor Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit bezogenen Einkommens kein 
Einkommensausgleich gezahlt werden könnte. Ein 
Teil dieser Fälle ist bisher nach dem Gesetz ein 
anderer Teil im Wege des Härteausgleichs versorgt 
worden. 

Mit dem zweiten Satz des Absatzes 6 wird der Ver-
waltung die Feststellung des Einkommensausgleichs 
in solchen Fällen ermöglicht, in denen für eine 
genauere Schätzung keine Anhaltspunkte vorhan-
den sind. 

Absatz 7 läßt für den Einkommensausgleich neben 
der kalendertäglichen Zahlung die werk- und 
arbeitstägliche Zahlung zu. Damit wird einem ver-
waltungsmäßigen Anliegen entsprochen. Durch die 
Neufassung des Absatzes 7 bekommt außerdem die 
Beschränkung der Höhe des Einkommensausgleichs 
einen neuen Sinn. Bisher bedeutete die Bestimmung 
des § 17 Abs. 2 letzter Satz zugleich, daß eine Per-
son, der ein Nettoeinkommen in Höhe der Kranken-
versicherungspflichtgrenze oder, bei einem Einkom-
mensausgleich von weniger als 100 v. H., ein dem 
Prozentsatz des Einkommensausgleichs entsprechen-
der Teil der Krankenversicherungspflichtgrenze ver-
blieb, keinen Einkommensausgleich erhalten konnte, 
mochte ihr Einkommensverlust auch noch so groß 
sein. Nach der Neufassung wird ein Einkommens-
verlust auch dann zu berücksichtigen sein, wenn 
dem Beschädigten während der Arbeitsunfähigkeit 
Einkommen in Höhe der Krankenversicherungs-
pflichtgrenze verbleibt. 

Die Beendigung der Zahlung des Einkommensaus-
gleichs ist aus systematischen Gründen in § 18 a 
Abs. 7 geregelt worden. 

Zu Nummer 12 (§ 17 a) 

Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß im Interesse 
der verwaltungsmäßigen Durchführbarkeit eine Be-
grenzung des täglichen Höchstbetrages geboten ist. 

Zu Nummer 13 (§ 18) 

In dieser neuen Vorschrift werden die Bestimmun-
gen über Kostenerstattung zusammengefaßt. Zu-
gleich wird damit klargestellt, daß es sich um Lei-
stungen eigener Art handelt, die nicht der Heil-
oder Krankenbehandlung zuzurechnen sind. Ab-
satz 2 sieht vor, daß Mitglieder einer Krankenkasse 
auch dann Kostenersatz erhalten können, wenn die 
Kasse nach Krankenversicherungsrecht nicht zur 
Leistung verpflichtet ist. 
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Absatz 4 ermöglicht eine befriedigende Lösung der 
Fälle, in denen zu den schädigungsbedingten Zahn-
verlusten weitere Zahnverluste hinzugetreten sind, 
der Anspruch auf Zahnersatz sich aber nur auf die 
schädigungsbedingten Verluste erstreckt. Da in die-
sen Fällen die Versorgungsverwaltung nicht den 
gesamten Zahnersatz in Auftrag geben kann, muß 
die Erteilung des Auftrags dem Beschädigten über-
lassen bleiben. Die Versorgungsverwaltung kann 
aber nach den neuen Bestimmungen anstelle der 
Sachleistung eine Geldleistung erbringen. 

Absatz 5 räumt dem Berechtigten die Möglichkeit 
ein, einen Zuschuß zu erhalten, wenn er unter Ver-
zicht auf die Sachleistung eine höhere Pflegeklasse 
in Anspruch nimmt. Der Zuschuß wird in Höhe des 
für die Sachleistung erforderlichen Betrages ge-
währt. Damit wird einem dringenden Bedürfnis der 
Praxis abgeholfen. 

Zu Nummer 14 (§§ 18 a bis 18 c) 
§ 18 a enthält besondere Regelungen über die An-
tragstellung sowie über Beginn und Ende der Lei-
stungen nach den §§ 10 bis 24 a, abgestellt auf die 
besonderen Bedürfnisse dieses Sachgebietes. 
Absatz 7 regelt u. a. den Wegfall des Einkommens-
ausgleichs. Die neue Bestimmung ersetzt § 17 Abs. 2 
Satz 1, wonach der Einkommensausgleich für höch-
stens 78 Wochen innerhalb von je drei Jahren zu 
gewähren ist. Die bisherige Bestimmung hat in man-
chen Fälle keine sachgerechte Entscheidung ermög-
licht. Insbesondere ließ sich wegen der Unvereinbar-
keit der Begriffe „Schädigungsfolge" und „Krank-
heit" kein Gleichlauf der Leistungsfristen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung und in der Kriegs-
opferversorgung herstellen. Die neue Vorschrift ba-
siert auf der Erwägung, daß der Einkommensaus-
gleich eine vorläufige Leistung ist, die bei Eintritt 
eines Dauerzustandes von Rentenleistungen oder 
höheren Rentenleistungen abzulösen ist. 

Absatz 8 wird einem vielfach festgestellten Bedürf-
nis abhelfen. 

§ 18 b regelt die Ausstellung und Gültigkeitsdauer 
des Bundesbehandlungsscheines. 
§ 18 c entspricht dem bisherigen § 14, der als Zustän-
digkeitsvorschrift hinter die allgemeinen Leistungs-
vorschriften gesetzt wird. 
Absatz 1 ist vervollständigt worden. Er bezieht sich 
jetzt auch auf Leistungen dieses Sachgebietes, die 
nicht zur Heil- oder Krankenbehandlung im enge-
ren Sinne rechnen. 

Die Ergänzung in Absatz 3 soll eine intensivere 
Durchführung der Heilbehandlung und Krankenbe-
handlung ermöglichen. 
Absatz 4 regelt die Vergütung für die Heil- und 
Krankenbehandlung. Ärzte und Zahnärzte haben 
nach Satz 2 Anspruch auf Vergütung nach den ein-
fachen Sätzen der Gebührenordnungen vom 18. März 
1965. Das entspricht bei Ärzten der bisherigen Situa-
tion, bei Zahnärzten erscheint der Übergang zu die-
ser Regelung notwendig, um die von der Aufgaben-
stellung her notwendige einheitliche Vergütung zu 
erreichen. Mit dieser Bestimmung werden die Un-

klarheiten und Unsicherheiten in der Auslegung und 
Anwendung der bisherigen Vorschrift beseitigt. 
Absatz 7 stellt sicher, daß Ermessensleistungen von 
anderen öffentlich-rechtlichen Leistungsträgern nicht 
lediglich deshalb versagt werden, weil das Bundes-
versorgungsgesetz entsprechende Leistungen vor-
sieht. 

Zu Nummer 15 (§ 19) 
Die neue Vorschrift stellt klar, inwieweit es bei der 
Gewährung von Heilbehandlung an versicherte Be-
schädigte eine Rückerstattung bereits gewährten 
Kostenersatzes geben kann. Unberührt davon bleibt 
der Anspruch auf Rückerstattung gegen den Versor-
gungsberechtigten. 

Zu Nummer 16 (§ 20) 
§ 20 läßt bisher keinen Kostenersatz zu, sofern keine 
Verpflichtung zur Leistung bestanden hat. Diese Re-
gelung belastet die Krankenkassen mit dem Kosten-
risiko fehlerhafter Bearbeitung. Die neue Regelung 
beläßt dieses Risiko den Krankenkassen nur noch in 
den Fällen schuldhaft fehlerhaften Handelns und 
hält damit in notwendigem Umfang das Interesse 
der Krankenkassen an der fehlerfreien Bearbeitung 
der Versorgungsangelegenheiten aufrecht. 

Zu Nummer 17 (§ 21) 
Die bisherige Vorschrift hat wegen verschiedener 
redaktioneller Unstimmigkeiten zu Schwierigkeiten 
geführt. Die neue Vorschrift stellt den Sinn der bis-
herigen Vorschrift klar und paßt sie den veränder-
ten Regelungen über den Beginn der Leistungen an. 

Zu Nummer 18 (§ 22) 
Der wesentliche Inhalt des bisherigen § 22 wird nach 
§ 10 Abs. 7 übernommen, um dem Anliegen der 
Heilbehandlung Nachdruck zu verleihen und die 
Verantwortung der Verwaltungsbehörde hervorzu-
heben. 

Zu Nummer 19 (§ 24) 

Der bisherige § 24 bedurfte wegen verschiedener 
Unstimmigkeiten der redaktionellen Überarbeitung. 
Mit der Neufassung wird außerdem Ersatz für ent-
gangenen Arbeitsverdienst auch für den Fall zuge-
lassen, daß die Verwaltungsbehörde die ambulante 
Behandlung durchführt. Das Fehlen einer solchen 
Regelung war häufig als Lücke empfunden worden. 

Zu Nummer 20 (§ 24 a) 
Die neue Vorschrift faßt die in diesem Abschnitt bis-
her enthaltenen Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen zusammen. Die Ermächtigung, 
die bisher für die Verordnung zur Durchführung des 
§ 13 BVG galt, wird erweitert werden um die Mög-
lichkeit, zu bestimmen, was als Hilfsmittel im Sinne 
des § 13 Abs. 1 BVG gilt. Die Zahl der Ermächtigun-
gen wird erweitert um die Ermächtigung, im Falle 
eines Bedürfnisses einen prozentualen Zuschlag auf 
die ärztlichen und zahnärztlichen Gebühren festzu-
setzen. Damit soll die Möglichkeit offen gehalten 
werden, die Gebührenregelung des § 18 c Abs. 4 bei 
einer späteren Änderung der Verhältnisse der neuen 
Situation anzupassen. 
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Zu Nummer 21 (§ 25) 

Zu a) 
Mit dem angefügten Halbsatz wird Schwierigkeiten 
begegnet, die sich in der Praxis daraus ergeben, daß 
nach § 25 a Abs. 1 nur Einkommen und Vermögen 
der Beschädigten oder Hinterbliebenen, nicht aber 
von Familienmitgliedern, die die Kriegsopferfür-
sorge umfaßt, berücksichtigt werden können. Durch 
die Einfügung wird ermöglicht, über die Bedarfsfest-
stellung zu angemessenen und dem Sinn des § 25 
Abs. 1 zweiter Halbsatz entsprechenden Ergebnissen 
zu gelangen, wie dies in der Praxis schon bisher 
weitgehend geschieht. Damit dürfte sich auch die 
Aufnahme einer dem § 11 Abs. 1 Satz 2 BSHG ent-
sprechenden Vorschrift erübrigen, wie sie verschie-
dentlich für § 27 a Abs. 1 angeregt war. 

Zu b) 
Die Einfügung dieses Absatzes, in dem der Begriff 
der Beschädigten und Hinterbliebenen im Sinne des 
Absatzes 1 erläutert und abgegrenzt wird, entspricht 
einem übereinstimmenden Wunsch der Praxis, nach-
dem festgestellt war, daß hinsichtlich des Personen-
kreises, der Leistungen der Kriegsopferfürsorge er-
hält, unterschiedlich verfahren wird. Die Aufzählung 
der Berechtigten entspricht — von unwesentlichen 
Änderungen abgesehen — dem Katalog, der bereits 
bei der Vorbereitung der Verordnung zur Kriegs-
opferfürsorge im Jahre 1961 die Billigung der Län-
derreferenten gefunden hatte. 

Zu Nummer 22 (§ 27) 
Die Anhebung der Altersgrenze auf das 27. Lebens-
jahr und die Einbeziehung von Soldaten auf Zeit in 
den Absatz 3 erfolgen in Anpassung an entspre-
chende Änderungen und Ergänzungen in den §§ 33 b 
(Kinderzuschlag) und 45 (Waisenrente). 

Zu Nummer 23 (§ 27 e Abs. 1) 
Die Einfügung entspricht der Bestimmung des § 90 
Abs. 1 Satz 3 BSHG und geht auf einen dringenden 
Wunsch der Praxis zurück. 

Zu Nummer 24 (§ 30) 

Zu a) 

Durch den Wegfall der Worte „beruflich insoweit 
besonders betroffen ist" wird klargestellt, daß die 
Gewährung eines Berufsschadensausgleichs nicht 
unbedingt eine Höherbewertung nach Absatz 2 vor-
aussetzt. Nach Fortfall auch der Mindestgrenze von 
75 DM genügt schlechthin jeder Einkommensverlust, 
den der Beschädigte in seiner Erwerbstätigkeit durch 
die Schädigungsfolgen erleidet. Dabei wird der 
Höchstbetrag des Berufsschadensausgleichs angeho-
ben. 

Zu b) 
Auf Grund der in der Vergangenheit gemachten Er-
fahrungen erscheint es geboten, deutlich zum Aus-
druck zu bringen, daß Einkommensverluste, die der 
Beschädigte vorsätzlich oder grobfahrlässig herbei-
geführt hat, unberücksichtigt bleiben müssen. 

Die Vorverlegung des Stichtags auf den 1. Januar 
dient der Verwaltungsvereinfachung. Dadurch wird 
in den Fällen, in denen die Änderung des derzeiti-
gen Bruttoeinkommens mit Wirkung vom 1. Januar 
eines Jahres eintritt (z. B. Erhöhung der Renten aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen), eine wei-
tere Neufeststellung zum 1. Oktober des betreffen-
den Jahres vermieden. 

Zu Nummer 28 (§ 33 a) 
Durch die Einfügung des Satzes 2 erhalten auch die 
Schwerbeschädigten, deren Ehe aufgelöst worden 
ist, einen Zuschlag, wenn sie im eigenen Haushalt 
für ein Kind sorgen. Der Personenkreis entspricht 
dem, der nach der VV Nr. 2 zu § 33 a bisher einen 
Zuschlag im Wege des Härteausgleichs (§ 89 Abs. 1) 
erhalten hat. Buchstaben a und b berücksichtigen die 
in § 33 vorgesehenen Änderungen. 

Zu Nummer 29 (§ 33 b) 
Zu a) 

Die Neufassung des Absatzes 4 sieht eine Erhöhung 
der Altersgrenze bei Schul- oder Berufsausbildung 
von bisher 25 auf 27 Jahre und bei gebrechlichen 
Kindern von 18 auf 27 Jahre vor. Die Erhöhung die-
ser Altersgrenze lehnt sich an die Regelungen des 
Bundesbeamtenrechts an (vgl. § 18 Abs. 2 und 3 
BBesG). Buchstabe a bringt eine nähere Umschrei-
bung, was unter Schul- und Berufsausbildung zu ver-
stehen ist. Sie entspricht den bisherigen VV Nr. 10 
und 11 zu § 33 b und stimmt inhaltlich überein mit 
§ 18 Abs. 2 BBesG. 

Durch die beiden letzten eingefügten Sätze wird die 
Zahlung des Zuschlags für Kinder über das 27. Le-
bensjahr hinaus ermöglicht, wenn sich diese freiwil-
lig zum Wehr- oder Polizeivollzugsdienst verpflich-
tet haben. Die Dienstleistung darf jedoch nicht drei 
Jahre überschreiten. Hierunter fallen insbesondere 
solche, die Soldaten auf Zeit waren. Zum anderen 
kann diese Vergünstigung auch gewährt werden, 
wenn die verzögerte Berufs- oder Schulausbildung 
weder der Beschädigte noch dessen Kind zu vertre-
ten hat (vgl. auch § 27 Abs. 5). 

Zu b) 
Die vorgeschlagene Neufassung ergibt sich aus der 
Änderung des § 33. 

Zu Nummer 30 (§ 34 Abs. 2) 
Der monatliche Freibetrag für Lehrlingsvergütungen 
wurde auf 100 DM angehoben. 

Zu Nummer 31 (§ 35) 
Diese Vorschrift sieht die Erhöhung der Pauschal-
beträge für die einzelnen Pflegestufen und des Ta-
schengeldes für Beschädigte bei Anstaltpflege vor. 

Zu Nummer 32 (§ 36) 
Diese Einfügung bewirkt, daß die für die Feststel-
lung des ursächlichen Zusammenhangs ausschlag-
gebende Rechtsvermutung nur dann von Bedeutung 
ist, wenn das Leiden, an dem der Beschädigte gestor-
ben ist, als Folge einer Schädigung rechtsverbind-
lich anerkannt war. 
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Zu Nummer 33 (§ 38 Abs. 2) 
Die vorgeschlagene Neufassung bringt eine Anglei-
chung an das Recht der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (§ 594 RVO) und, abgesehen von der Frist, auch 
an das Beamtenrecht (§ 123 Abs. 1 Nr. 1 BBG). Ent-
scheidend ist jetzt nicht mehr, ob besondere Um-
stände eine Versorgung rechtfertigen können, son-
dern, ob nach den besonderen Umständen des Falles 
anzunehmen ist, daß die Ehe versorgungshalber ge-
schlossen worden ist. Können solche Gründe ausge-
schlossen werden, ist Versorgung nach Absatz 1 als 
Rechtsanspruch zu gewähren. 

Zu Nummer 35 (§ 40 a) 
Z u A b s a t z 1 
Neben der Erhöhung des vollen Schadensausgleichs 
entfällt wie beim Berufsschadensausgleich der Min-
destbetrag eines Einkommensverlustes von 50 DM 
als Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung 
eines Schadensausgleichs. 

Z u A b s a t z 2 
Die Vorschrift wurde § 30 Abs. 4 angeglichen, um 
Schwierigkeiten in der Auslegung zu vermeiden. 
Mit dem ursprünglich im Gesetz stehenden Wort 
„beruflichen" war nicht beabsichtigt, beim Schadens-
ausgleich den beruflichen Werdegang, den der Be-
schädigte ohne die Schädigung gemacht hätte, an-
ders zu beurteilen als beim Berufsschadensausgleich 
für Schwerbeschädigte. Der angefügte letzte Satz 
soll in Anlehnung an § 30 Abs. 4 Satz 2 n. F. verhin-
dern, daß Verfügungen, die die Witwe mit Rück-
sicht auf die Leistungen nach dem BVG trifft, nicht 
zu einer Erhöhung des Schadensausgleichs führen 
(vgl. bezüglich der Ausgleichsrente § 1 Abs. 2 der 
VO zu § 33 BVG). 

Z u A b s a t z 3 
Bisher konnte in den Fällen, in denen zwar ein An-
spruch gegeben war, die Leistung aber im Zeitpunkt 
des Todes mangels Bescheides noch nicht bezogen 
worden ist, ein Härteausgleich gewährt werden. Die 
Neufassung stellt es nicht mehr auf den Bezug der 
Leistungen ab, sondern darauf, ob ein materiell-
rechtlicher Anspruch auf diese Leistungen bestand. 
Weiterhin bewirkt die Ergänzung „oder auf entspre-
chende Leistungen nach früheren versorgungsrecht-
lichen Vorschriften", daß die Vorschrift auch für die 
Hinterbliebenen von Beschädigten gilt, die vor dem 
Inkrafttreten des BVG gestorben sind. Damit wird 
insbesondere eine unterschiedliche Behandlung der 
Hinterbliebenen von Beschädigten des 1. und 
2. Weltkrieges vermieden. 

Zu Nummer 36 (§ 41) 

Zu a) 
Durch die Neufassung werden auch solche Kinder 
berücksichtigt, die eine Waisenrente nach Gesetzen, 
die das BVG für anwendbar erklären, beziehen oder 
bezogen haben. Unter diese Gesetze fallen insbe-
sondere das Häftlingshilfegesetz, das Soldatenver-
sorgungsgesetz und das Gesetz über den zivilen 
Ersatzdienst. Bisher konnte wegen der Sorge für 

solche Kinder eine Ausgleichsrente nur im Wege 
des Härteausgleichs (§ 89) gewährt werden. 
Weiterhin bezweckt die Neufassung, nur solchen 
Witwen eine Ausgleichsrente auf Grund von § 41 
Abs. 1 Buchstabe c zu leisten, die auch tatsächlich 
für ein Kind im Sinne dieser Vorschrift sorgen. Die 
Verpflichtung zum Sorgen allein soll nicht mehr ge-
nügen. 

Zu d) 

In Anbetracht der erheblichen Leistungsverbesserun-
gen für Witwen besteht kein Bedürfnis, den Zu-
schlag nach Absatz 4 beizubehalten. Zudem soll der 
Mindestbetrag für die Gewährung des Schadensaus-
gleichs entfallen, der gerade für die Witwen, die 
über keine sonstigen Einkünfte verfügen, eine große 
Bedeutung gewinnt. Schließlich würde der bisherige 
Zuschlag das neue System der Anrechnung von 
Einkünften stören. 

Zu Nummer 37 (§ 42 Abs. 1) 
Der neu eingefügte Satz 2 bezweckt, auch den 
Frauen eine Versorgung zukommen zu lassen, die 
aus kriegs- oder wehrdienstbedingten Gründen 
keinen Unterhaltsanspruch im Zeitpunkt des Todes 
des früheren Ehemannes hatten. Hierzu gehören vor 
allem die Fälle, in denen der frühere Ehemann durch 
die Ausübung seines Wehrdienstes nicht mehr über 
ausreichende Einkünfte verfügte, um neben der 
Sicherstellung des eigenen und seiner Familie ange-
messenen Lebensunterhalts noch Unterhaltsleistun-
gen an seine frühere Ehefrau zu erbringen. Daneben 
kann auch in Einzelfällen die Unterhaltsberechti-
gung der Ehefrau durch kriegsbedingte Umstände 
beeinflußt worden sein, z. B. durch Dienstverpflich-
tung. Durch die Neufassung des letzten Satzes wer-
den nunmehr auch die Krankheiten erfaßt, die nach 
§§ 44 oder 46 des Ehegesetzes zu einer Scheidung 
der Ehe führen können. 

Zu Nummer 38 (§ 43) 
Die Neufassung stellt sicher, daß der Witwer, wenn 
die Voraussetzungen des § 43 gegeben sind, die 
gleiche Versorgung erhält, wie sie seiner Witwe zu 
gewähren ist. Hierzu gehören nicht nur alle Renten-
leistungen, sondern auch Krankenbehandlung, 
Kriegsopferfürsorge sowie die einmaligen, nach dem 
BVG zu gewährenden Leistungen. 

Zu Nummer 39 (§ 44) 

Zu a) 
Diese Änderung stellt sicher, daß das Wiederauf-
leben sich nicht nur auf die Rente, sondern auf alle 
Versorgungsleistungen bezieht. Hierzu zählen ins-
besondere die Leistungen der Kriegsopferfürsorge 
und die Krankenbehandlung. 

Zu b) 
Diese Ergänzung will verhindern, daß infolge mehr-
facher Anrechnung von Leistungen im Sinne von 
§ 44 Abs. 5 auf wiederaufgelebte Witwenrente eine 
Minderung der Gesamteinkünfte eintritt. Bisher 
wurde in Höhe solcher Einkommensminderungen 
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ein Härteausgleich gewährt (vgl. BMA Rundschr. 
v. 21. November 1959 — BVB1. 1959 S. 146 Nr. 47). 

Zu Nummer 40 (§ 45) 
Zu a) 
Durch diese Änderung soll klargestellt werden, daß 
die Anspruchsvoraussetzung der Glaubhaftmachung 
der Vaterschaft sich nur auf die unehelichen Kinder 
männlicher Beschädigter bezieht. 

Zu b) 
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen der 
Neufassung des § 33 b Abs. 4 (vgl. Begründung zu 
Nr. 29). 

Zu Nummer 42 (§ 47) 
Zu b) 

Die Änderung ist durch die Neufassung des § 33 
bedingt. 

Zu Nummer 43 (§ 48) 
Zu a) 

Entsprechend der vorgeschlagenen Änderung des 
§ 40 a Abs. 3 ist auch die Gewährung der Witwen-
und Waisenbeihilfe nicht vom Bezug der Rente oder 
Pflegezulage, sondern von dem Anspruch auf diese 
Leistungen abhängig. Diese Änderung entspricht der 
bisherigen VV Nr. 1 zu § 48. Ferner erhalten auch 
die Witwen und Waisen von Beschädigten, die be-
reits vor Inkrafttreten des BVG gestorben sind, 
unter den gleichen Voraussetzungen eine Beihilfe 
nach § 48 wie Hinterbliebene von Beschädigten, de-
ren Gesundheitsstörungen nach dem BVG anerkannt 
waren (vgl. Begründung zu Nr. 35 Absatz 3). 

Zu b) 
Der neu angefügte Satz stellt klar, daß im Rahmen 
der Witwenbeihilfe, wenn sie als Ermessensleistung 
nach Absatz 1 Satz 2 gewährt wird, ein Schadensaus-
gleich nur bewilligt werden kann, wenn die Schä-
digungsfolgen des Verstorbenen die wirtschaftliche 
Schlechterstellung der Witwe zumindest mitverur-
sacht haben. 

Zu Nummer 44 (§ 51) 

Z u A b s a t z 2 
Die Neufassung hat nur redaktionelle Bedeutung. 

Z u A b s a t z 4 
siehe Teil B dieser Begründung. 

Z u A b s a t z 7 
Die bisherige Fassung des Gesetzes hat hinsichtlich 
des Begriffs „Kinder" im Sinne der Absätze 2 und 3 
wiederholt Anlaß zu Meinungsverschiedenheiten 
und richterlichen Entscheidungen gegeben. Es er-
scheint daher zweckmäßig, im Gesetz eine klare Be-
griffsbestimmung vorzunehmen. Die Neufassung 
bringt eine erschöpfende Aufzählung darüber, wer 
als Kinder im Sinne der Absätze 2 und 3 zu betrach-
ten ist. Hiernach kann ein Zuschlag für Enkelkinder 
im Rahmen einer Elternversorgung nach § 49 Abs. 2 

Nr. 3 nicht gewährt werden. Ferner stellt die Neu-
fassung klar, daß es bei der Frage, ob das einzige, 

I das letzte oder alle Kinder an den Folgen einer 
I Schädigung gestorben sind, allein auf die Verhält-

nisse im Zeitpunkt des Verlustes des Kindes an-
kommt, für das der Zuschlag gewährt wird. 

Z u A b s a t z 8 

Durch den angefügten neuen Absatz wird klarge-
stellt, daß Elternrente an dieselbe Person nur einmal 
zu leisten ist. Diese Klarstellung erscheint notwen-
dig, um sicherzustellen, daß beim Tod von Kindern 
und Enkelkindern nicht mehrere Elternrenten ge-
währt werden müssen. Für die übrigen Fälle ist 
eine Doppelversorgung durch das Rentensystem 
(Elternrente und Zuschläge) bereits ausgeschlossen. 

Zu Nummer 45 (§ 53) 
Die Änderung dient der Klarstellung. 

Zu Nummer 46 (§ 54) 
Das Fachwort für eine gesundheitsschädigende Ein-
wirkung ist nach § 1 Abs. 1 BVG die „Schädigung". 
Die vorgesehene Änderung bezweckt, denselben Tat-
bestand auch mit dem im Gesetz gebräuchlichen 
Fachwort zu umschreiben. 

Zu Nummer 47 (§ 56) 

§ 56 stellt die periodische Überprüfung der Versor-
gungsleistungen unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des 
realen Wachstums der Volkswirtschaft sicher. 

Zu Nummer 48 (§ 60) 
Zu a) 
Die Änderung ist bedingt durch die Änderung von 
§ 30 Abs. 4 Satz 3 a. F. 

Zu b) 
Der bisherige Begriff „zuständige Verwaltungsbe-
hörde" ist durch das Wort „Dienststelle" ersetzt 
worden, damit das Bekanntwerden bei irgendeiner 
Dienststelle der Kriegsopferversorgung unabhängig 
von der sachlichen oder örtlichen Zuständigkeit ge-
nügt. 

Zu c) 
Die Änderung ist durch die Neufassung des § 27 
VfG bedingt. 

Zu Nummer 49 (§ 60 a) 
Zu a) 
Die dem Absatz 4 neu angefügten Sätze entsprechen 
im Grundsatz dem geltenden Absatz 5. Durch diese 
Anfügung im Absatz 4 kommt klarer zum Ausdruck, 
daß bei einem Zusammentreffen von Einkünften aus 
beiden Einkommensgruppen die in Absatz 4 auf-
gestellten Grundsätze voll zur Anwendung gelan-
gen. 

Zu b) 
Absatz 8 ist wegen der nach § 33 Abs. 6 herauszu-
gebenden Einkommenstabelle entbehrlich. Die übri-
gen Änderungen sind redaktionell bedingt. 
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Zu Nummer 50 (§ 62) 

Zu a) 

Die Änderung trägt dem Grundgedanken der Durch-
brechung der Rechtskraft Rechnung und stellt klar, 
daß bei einer Neufes ts te l lung e inkommensabhän-
giger Leistungen auch unwesent l iche Änderungen 
der Einkommensverhäl tnisse , die für sich allein be-
trachtet keinen Neufes ts te l lungsgrund im Sinne von 
§ 62 Abs. 1 Satz 2 bilden, mit zu berücksichtigen 
sind. Ist die Rechtskraft durchbrochen, so sind alle 
Änderungen der Verhäl tnisse, die nach der letzten 
Feststel lung e ingetre ten sind, unabhängig davon, ob 
sie wesentlich oder unwesentl ich sind, vom Zeit-
punkt der Durchbrechung an zu berücksichtigen. Eine 
andere Regelung wäre praktisch undurchführbar , 
weil die Einkommenstei le , die im Sinne von § 62 
Abs. 1 unwesentl ich sind, nie zu einer Anrechnung 
führten. Nach einigen J ah ren wäre kaum noch zu 
übersehen, welche Teile des Einkommens zu be-
rücksichtigen sind und welche Teile unberücksichtigt 
bleiben müssen. Durch die Formulierung „einer die-
ser Leistungen" soll klargestel l t werden, daß die 
e inkommensabhängigen Leistungen nur als Ganzes 
neu festgestel l t werden sollen. 

Zu b) 

Die Änderung ist durch die Neufassung des § 27 VfG 
bedingt. 

Zu c) 

Nach § 30 Abs. 4 letzter Satz ist Vorausse tzung für 
die Ane rkennung eines Berufsschadensausgleichs an 
eine schwerbeschädigte Hausfrau , daß sie einen ge-
meinsamen Haushal t mit dem Ehemann, einem Ver-
wand ten oder einem Stief- oder Pflegekind führt . | 

Entfällt die gemeinsame Haushal t s führung, sei es 
durch Auflösung der Ehe oder durch Tod oder Ver-
hei ra tung eines Kindes, müßte der h ierfür gewähr te 
Berufsschadensausgleich nach § 62 Abs. 1 BVG ent-
zogen werden. Diese Rechtsfolge soll durch den an-
gefügten Satz vermieden werden. Hiernach ist eine 
Neufes ts te l lung nur zulässig, wenn der Schwerbe-
schädigten Frau ohne die Schädigungsfolgen zuzu-
muten wäre, einer Erwerbstä t igkei t nachzugehen. 

Zu Nummer 51 (§ 63) 

Die vorgesehene Neufassung des § 63 deckt sich 
inhaltlich mit der gel tenden Vorschrift ; der Begriff 
„Rentenempfänger" wurde durch den umfassenderen 
Begriff „Versorgungsberecht igter" und „Rente" 
durch „Versorgung" ersetzt. Damit werden auch die 
Versorgungsberecht ig ten erfaßt, die zwar ke ine 
Rente, aber andere Versorgungs le is tungen erhal ten. 

Zu Nummer 52 (§ 64) 

Zu a) 

Der neue letzte Halbsatz br ingt eindeutig zum Aus-
druck, daß die fo lgenden Vorschrif ten nicht nur An-
passungen an die bei der Versorgung von Kriegs-
opfern im Ausland zu berücksichtigenden Besonder-
heiten, sondern auch gewisse Einschränkungen ge-
genüber .den im Bundesgebiet zu gewährenden Lei-
s tungen enthal ten. 

Zu b) 
Die Ergänzung des Absatzes 2 bringt — vor allem 
zur Vermeidung einer unterschiedlichen und abwei-
chenden Auslegung durch die Rechtsprechung — 
eine nähere Bestimmung des Begriffs des angemes-
senen Umfangs und die Klarstellung, daß das Ermes-
sen nach Satz 2 auch die Möglichkeit späterer Ein-
schränkung oder Entziehung aus besonderen Grün-
den umfaßt. 

Als besondere Gründe kommen insbesondere die 
Rechts- und Lebensverhältnisse im Aufenthaltsstaat, 
wie z. B. Anrechnungsvorschriften und andere Rege-
lungen dieses Staates, politische, wirtschaftliche oder 
andere übergeordnete Gesichtspunkte in Betracht. 
Auch können unter Umständen die wohlverstan-
denen Belange der Betroffenen selbst, die im übri-
gen bei Ausübung des Ermessens stets zu berück-
sichtigen sind, eine Beschränkung rechtfertigen oder 
erfordern. Diese vielfältigen, teilweise auch vertrau-
lichen und der Entwicklung unterliegenden Gründe 
lassen sich schwer in der Fassung eines Gesetzes 
oder einer Rechtsverordnung umschreiben. Daher ist 
nach eingehender Prüfung der Begriff der beson-
deren Gründe gewählt worden, zumal da er die für 
die Anpassung an neue Gegegebenheiten notwen-
dige Beweglichkeit beläßt. 

Zu Nummer 53 (§ 64 a) 

Der bisherige letzte Absatz ist durch die Änderung 
des § 24, der mangels abweichender besonderer Be-
stimmung auch auf Kriegsopfer außerhalb des Bun-
desgebietes anzuwenden ist, entbehrlich geworden. 

Zu Nummer 54 (§ 64 c) 

Z u A b s a t z 2 u n d 3 
Die Ergänzung des Absatzes 2 (Berufsschadensaus-
gleich) um die neuen Sätze 4 und 5 und die entspre-
chende Anwendung auf den Schadensausgleich im 
neuen Absatz 3 beseitigen die großen verwaltungs-
mäßigen Schwierigkeiten, die die bisherige Fassung 
mit sich gebracht hat. Die Ergänzung sieht vor, beim 
Fehlen verwertbarer Unterlagen vom Durchschnitts-
einkommen der gewerblichen Arbeitnehmer auszu-
gehen, einer Vergleichsgröße, mit der die Versor-
gungsverwaltung im Rahmen des Bundesgesetzes 
zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts in der Kriegsopferversorgung für Berechtigte 
im Ausland (BWK Ausl) bereits seit Jahren arbeitet 
und die für fast alle Staaten feststellbar ist. Diese 
Bezugsgröße soll bei sozial höherwertigen oder bei 
weniger hochstehenden Berufen entsprechend dem 
Verhältnis der Endgrundgehälter der wirtschaftlich 
vergleichbaren Beamtenlaufbahn erhöht oder ermä-
ßigt werden. 

Z u A b s a t z 4 
In den letzten Jahren ging mit einer notwendigen 
Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Geset-
zes auf ursprünglich nicht erfaßte Gruppen von 
Kriegsopfern außerhalb des Geltungsbereiches des 
Gesetzes durch Änderungen des § 7 Abs. 1 Nr. 2 
eine zunehmende Anwendung des neuen versor-
gungsrechtlichen Gedankens der Teilversorgung für 
bestimmte Gruppen von Kriegsopfern im Rahmen 
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der Ermessensvorschriften des jetzigen § 64 Abs. 2 
einher. Wenngleich diese Vorschrift den besonderen 
Verhältnissen bezüglich bestimmter Kriegsopfer 
Rechnung tragen soll, kommt dem Gedanken der be-
grenzten Versorgung durch die Bundesrepublik aus 
anderen und modernen Überlegungen auch eine all-
gemeinere Bedeutung zu. Kriegsopfer außerhalb des 
Geltungsbereichs des Gesetzes, die zu einem großen 
Teil im Erwerbsleben stehen oder standen, tragen 
oder trugen 'durch ihre Arbeit zum wirtschaftlichen 
Ertrag (Sozialprodukt) und zum Steueraufkommen 
ihres Aufenthaltsstaates bei. Als Gegenwert hierzu 
nehmen diese Kriegsopfer auch an den sozialen 
und fürsorgerischen Einrichtungen und Leistungen 
des betreffenden ausländischen Staates teil. Selbst-
verständlich kann die moralische Verpflichtung der 
Bundesrepublik zur Entschädigung dieser Kriegs-
opfer hierdurch nicht in Zweifel gezogen werden. 
Eine gewisse Zurückhaltung in denjenigen Leistun-
gen des Bundesversorgungsgesetzes, die in erster 
Linie sozialen Charakter tragen, ist jedoch gerecht-
fertigt. Der neue Absatz 4 läßt daher die Grundrente 
und bestimmte andere Entschädigungen für die Fol-
gen der gesundheitlichen Schädigung und den Ver-
lust des Ernährers für die in ihm aufgeführten 
Kriegsopfer unberührt. Bezüglich der mehr sozialen 
und fürsorgerischen Versorgungsbezüge sowie sol-
cher, deren Höhe auch von ihnen beeinflußt wird, 
sieht dieser Absatz hingegen die Möglichkeit von 
Einschränkungen vor. Zu den Versorgungsbezügen, 
deren Höhe vom Einkommen beeinflußt wird, ge-
hören die Ausgleichs- und Elternrente, der Ehe-
gatten- und Kinderzuschlag sowie der Berufsscha-
dens- und Schadensausgleich, nicht aber die Kriegs-
opferfürsorge. 

Zu Nummer 55 (§ 64 e Abs. 1) 
Absatz 1 bezieht sich auf Kriegsopfer in Staaten, mit 
denen die Bundesrepublik zwar diplomatische Be-
ziehungen unterhält oder künftig aufnimmt, aber 
gleichwohl die im Rahmen des § 64 Abs. 2 für eine 
begrenzte Versorgung maßgebenden besonderen 
Gründe bestehen oder fortbestehen. Die vorgese-
hene Ergänzung und Änderung des Satzes 1 letzter 
Halbsatz bringt daher auch eine Anpassung an die 
dort verwendeten Begriffe. Wegen der besonderen 
Gründe gelten die Erläuterungen zur Ergänzung des 
§ 64 Abs. 2 entsprechend. 

Zu Nummer 56 (§ 64 f) 
Die neue Vorschrift enthält einige den Besonder-
heiten der Versorgung von Kriegsopfern außerhalb 
des Bundesgebietes Rechnung tragende Abweichun-
gen gegenüber dem Gesetz über das Verwaltungs-
verfahren der Kriegsopferversorgung (VfG). Wegen 
des Zusammenhangs mit den materiellrechtlichen 
Sondervorschriften für Berechtigte außerhalb des 
Bundesgebietes ist jedoch einer Hereinnahme in 
diesen Abschnitt des Bundesversorgungsgesetzes 
der Vorzug gegeben worden. 

Z u A b s a t z 1 
Es ist schwierig, die vielfältigen, teilweise auch ver-
traulichen und der Entwicklung unterliegenden 
Besonderheiten in einer Fassung so erschöpfend auf-

zuzählen, daß eine Anwendung des Gesetzes stets 
gewährleistet ist. In der Einleitung des Absatzes 1 
konnten daher nur einige besondere Gründe aus-
drücklich aufgeführt werden. 

Die in Nummer 1 vorgesehene Zuziehung zum Ver-
fahren bedarf wegen der für den Fall einer Anwen-
dung zu berücksichtigenden übergeordneten Ge-
sichtspunkte der Zustimmung des federführenden 
Bundesministers. Nummer 2 soll sicherstellen, daß 
in Verwaltungsakten — unter Beibehaltung des 
Begründungszwanges im übrigen — die besonde-
ren Gründe (z.B. nach § 64 Abs. 2, § 64 e Abs. 1) 
wegen ihrer Eigenart nicht näher dargelegt zu wer-
den brauchen. 

Z u A b s a t z 2 

Die Besonderheiten der Versorgung von Kriegs-
opfern außerhalb des Bundesgebietes können die — 
für das Gerichtsverfahren bereits vorgesehene — 
Bestellung eines besonderen Vertreters im Inter-
esse des Berechtigten auch im Verwaltungsverfah-
ren nötig machen. 

Z u A b s a t z 3 

Die Vorschrift bringt Schutzbestimmungen zugun-
sten der Berechtigten für den Fall einer Anwendung 
von Vorschriften, die aus besonderen Gründen (vgl. 
zu § 64 Abs. 2) eine Minderung oder Entziehung der 
Leistung vorsehen. Der Betroffene soll 3 Monate 
Zeit haben, sich auf die neue finanzielle Lage ein-
zustellen, und keiner Rückerstattung für die Ver-
gangenheit unterliegen. 

Zu Nummer 57 (§ 65) 

Zu a) 
Durch die Änderung des Absatzes 3 wird hinsicht-
lich der Heilbehandlung beim Zusammentreffen von 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung mit 
Versorgungsleistungen dieselbe Rechtslage herge-
stellt wie beim Zusammentreffen mit Leistungen aus 
der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge. Im übrigen 
hat die Änderung nur redaktionelle Bedeutung. 

Zu b) 
Der neu anzufügende Satz regelt Beginn und Ende 
der Zahlung von Versorgungsbezügen in Ruhens-
fällen. Die Vorschrift ist erforderlich, da die §§ 60 
und 61 nicht anwendbar sind. 

Zu Nummer 58 (§ 66) 
Durch die Änderung wird klargestellt, daß die Bei-
hilfe nach § 17 a hinsichtlich Zuerkennung und Zah-
lung dem Einkommensausgleich gleichzustellen ist. 

Zu Nummer 59 (§ 67) 
Die Ergänzung stellt sicher, daß die Versorgungs-
bezüge auch dann in Anspruch genommen werden 
können, wenn gegen den Versorgungsberechtigten 
ein Schadenersatzanspruch aus vorsätzlich began-
gener unerlaubter Handlung gegeben ist. Praktische 
Fälle haben gezeigt, daß für diese Regelung ein 
dringendes Bedürfnis besteht. 
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Zu Nummer 60 (§ 69 Abs. 2) 
Die Ergänzung stellt sicher, daß der Versorgungs-
berechtigte auch in den Fällen des neuen § 67 
Abs. 1 Nr. 5 die Versorgungsbezüge insoweit be-
hält, als er der Rente zur Bestreitung seines Unter-
halts oder zur Erfüllung seiner laufenden gesetz-
lichen Unterhaltspflichten bedarf. 

Zu Nummer 61 und 62 (§§ 71, 71 a) 
Die Ergänzung ist durch die hier genannten neu 
geschaffenen Leistungen notwendig geworden. 

Zu Nummer 63 und 64 (§§ 74, 77) 
Die Neufassung ist aus kassentechnischen Gründen 
geboten. 

Zu Nummer 65 (§ 78'a) 

Die Änderung hat redaktionelle Bedeutung. 

Zu Nummer 66 (§ 82 Abs. 2) 
Diese Ergänzung bedeutet eine Angleichung an den 
Wortlaut des § 2 Abs. 2. 

Zu Nummer 61 (§ 85) 
siehe Begründung zu Nummer 46. 

Z u A r t i k e l II 

Zu Nummer 1 (§ 4 VfG) 

Bei Verzug eines Versorgungsberechtigten aus 
einem Ort außerhalb des Geltungsbereiches des 
Grundgesetzes in das fnland müssen die Akten 
alsbald dem nach § 3 VfG nunmehr zuständigen 
Versorgungsamt übersandt werden, um in der Be-
arbeitung des Versorgungsfalles keine Verzögerung 
eintreten zu lassen. Für Berechtigte außerhalb des 
Geltungsbereiches des Grundgesetzes sind die Lei-
stungen besonders gestaltet, wobei die Ermessens-
regelungen den Inlandsversorgungsämtern vielfach 
nicht bekannt sind. Dem nach Aktenabgabe zustän-
digen Versorgungsamt für Berechtigte im Inland 
sind in der Regel die besonderen Vorschriften für 
Kriegsopfer außerhalb des Geltungsbereiches des 
Grundgesetzes nicht bekannt. Nach geltendem Recht 
kann es zwar bezüglich der erwähnten Leistungen 
das Versorgungsamt des früheren Wohnsitzes im 
Wege der Amtshilfe einschalten, jedoch lassen sich 
die bestehenden Schwierigkeiten auf diesem Wege 
nicht beseitigen. Deshalb soll wegen dieser Beson-
derheiten in der Versorgung außerhalb der Bundes-
republik das während des Auslandsaufenthalts zu-
ständige Versorgungsamt hinsichtlich der von die-
sen Besonderheiten bestimmten Merkmale der Ver-
sorgung auch nach einer Übersiedlung des Versor-
gungsberechtigten in das Inland weiterhin zuständig 
bleiben. 

Zu Nummer 2 (§ 17 VfG) 
Die Änderung ist deshalb erforderlich, weil die Ma-
terie, die bisher im § 22 BVG geregelt war, jetzt 
im § 10 Abs. 7 BVG enthalten ist. 

Zu Nummer 3 (§ 22 VfG) 
Die Neufassung des Absatzes 1 trägt dem Einsatz 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen für die 
Rentenberechnung und Bescheidschreibung in der 
Kriegsopferversorgung Rechnung. Die mit diesen 
Anlagen hergestellten Bescheide können nur den 
Inhalt haben, der durch die Programmierung des 
Gesetzes und die von Bediensteten verantwortlich 
ermittelten und geprüften Daten des Einzelfalles 
genau festgelegt ist, ohne daß es danach noch einer 
Wertung bedarf. In diesen Fällen kann auf die Un-
terschrift oder Namenswiedergabe verzichtet wer-
den, weil der Verwaltungsakt durch diese Angaben 
in keiner Weise qualitativ verbessert oder mit höhe-
ren Rechtsgarantien ausgestattet würde, so daß es 
ein inhaltsloser Formalismus wäre, die sonst übliche 
Form auch bei automatisch hergestellten Verwal-
tungsakten zu verlangen. Die Neufassung entspricht 
§ 29 Abs. 3 des Musterentwurfs eines Verwaltungs-
verfahrensgesetzes. 

Absatz 2 enthält lediglich redaktionelle Änderun-
gen. 
Absatz 3 soll dazu beitragen, die Versorgungsbe-
rechtigten bereits dann in den Genuß von Teil-
leistungen kommen zu lassen, wenn über einen Teil 
des Anspruchs, z. B. über die Grundrente, aber noch 
nicht über die Ausgleichsrente, entschieden werden 
kann. Die Regelung entspricht § 335 Abs. 2 des 
Lastenausgleichsgesetzes. 

Absatz 4 soll es ermöglichen, schon dann Zahlun-
gen zu leisten, wenn noch nicht alle Ermittlungen 
abgeschlossen sind. z. B. wenn zwar feststeht, daß 
der Antragsteller eine Rente erhalten wird, aber die 
Höhe der MdE noch nicht genau ermittelt werden 
kann. Die Regelung lehnt sich an § 335 a Lastenaus-
gleichsgesetz an. 

Absatz 5 soll die Bindungswirkung der vorläufigen 
und endgültigen Feststellung (§ 60 a BVG) gegen-
einander abgrenzen, was bisher durch den Gesetz-
geber noch nicht geschehen ist. Die Regelung lehnt 
sich an § 1585 Abs. 2 RVO an. 

Zu Nummer 4 (§ 24 Abs. 2 VfG) 

Die Änderung ist durch die Neufassung des § 27 
VfG bedingt, wonach Bescheide bekanntzugeben 
sind. Die Zustellung ist dabei nur eine Möglichkeit 
neben anderen Formen der Bekanntgabe. 

Zu Nummer 5 (Änderung der Überschrift des 7. Ab-
schnitts) 

Es ist allgemein anerkannt, daß Verwaltungsakte 
durch Bekanntgabe — und nicht nur durch Zustel-
lung, die nur eine Möglichkeit neben anderen For-
men der Bekanntgabe ist -— wirksam werden. Die 
Neufassung des 7. Abschnitts bestimmt daher, daß 
Verwaltungsakte bekanntzugeben sind und über-
läßt es bewußt dem Ermessen der Versorgungsbe-
hörden, welche Art der Bekanntgabe sie im ein-
zelnen Fall wählen, ob durch einfachen verschlosse-
nen oder eingeschriebenen Brief oder auf andere 
Weise, die den Nachweis der Bekanntgabe und 
ihres Zeitpunkts ermöglichen. Im Steuerrecht wer-
den schon seit vielen Jahren die Verwaltungsakte 
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sowohl im Besteuerungsverfahren als auch im Ver-
fahren über die außergerichtlichen Rechtsbehelfe 
durch Übersendung eines einfachen verschlossenen 
Briefes bekanntgegeben (§ 17 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes von 1952). An der bisherigen, 
zwingend vorgeschriebenen Zustellung, insbeson-
dere durch eingeschriebenen Brief, festzuhalten war 
um so weniger notwendig, als durch die am 1. Au-
gust 1964 in Kraft getretene Postordnung vom 
16. Mai 1963 (BGBl. I S. 341) der für eingeschrie-
bene Postsendungen als Ersatzempfänger zugelas-
sene Personenkreis wesentlich erweitert und die 
Gebühr für eingeschriebene Briefe ab 1. April 1966 
von DM 0,50 auf DM 0,80 erhöht wurde (Postge-
bührenordnung vom 21. März 1966 — BGBl. I 
S. 165). Mit der Neufassung wird eine Einsparung 
von Verwaltungsarbeit (wesentliche Verringerung 
oder Wegfall des Ausfüllens und Aufklebens von 
Einschreibezetteln bzw. Führung von Einschreibe-
büchern) und Einsparung von Haushaltsmitteln er-
reicht. 

Zu Nummer 6 (§ 27 VfG) 

Absatz 1 statuiert die Verpflichtung, Verwaltungs-
akte bekanntzugeben. 
Die Absätze 2 und 3 enthalten Bestimmungen über 
die wichtigsten Arten der Bekanntgabe, nämlich 
durch Übersendung eines einfachen Briefes und 
durch Zustellung. 

Zu Nummer 7 und 8 (§§ 28 und 29 VfG) 

Die Änderungen und Streichungen enthalten die 
redaktionelle Anpassung an die Änderung des § 27 
VfG. 

Zu Nummer 9 (§ 41 VfG) 

Die Einfügung des neuen Satzes 2 sieht für alle in 
Zukunft ergehenden Bescheide vor, daß sie unter 
den sonstigen in § 41 VfG genannten Vorausset-
zungen berichtigt werden können, wenn sie tatsäch-
lich oder rechtlich unrichtig sind. 

Für alle in der Vergangenheit erlassenen Bescheide, 
bei denen die rechtliche Unrichtigkeit sich oft erst 
nach langer Zeit herausgestellt hat oder noch her-
ausstellt, soll es dagegen bei der bisherigen Rege-
lung bleiben. 

Nach der bisherigen Fassung der Vorschrift, die 
eine tatsächliche „und" rechtliche Unrichtigkeit vor-
aussetzte, war die Berichtigung von Bescheiden, die 
allein rechtlich unrichtig waren, nicht möglich, ob-
wohl auch rechtlich unrichtige Bescheide den gesetz-
lichen Vorschriften nicht entsprechen und daher 
rechtswidrig sind. Diese Unterscheidung zwischen 
tatsächlicher und rechtlicher Unrichtigkeit gibt es 
sonst nirgends im gesamten deutschen Verwal-
tungsrecht, in welchem die Rechtswidrigkeit eines 
Bescheides grundsätzlich zu seiner Aufhebung führt, 
wobei es keinen Unterschied macht, ob die Rechts-
Widrigkeit auf einer tatsächlichen oder rechtlichen 
Unrichtigkeit beruht. Sie ist daher vom Standpunkt 
der Rechtslehre verschiedentlich beanstandet wor-
den. Es erscheint nicht gerechtfertigt, Versorgungs-

empfänger, die infolge eines Irrtums bei der Rechts-
anwendung Versorgung erhalten haben, besser zu 
stellen als diejenigen, bei denen dies auf Grund 
eines Irrtums über den Sachverhalt geschehen ist. 
Für die Zukunft sollte daher die verschiedenartige 
Behandlung der Rechtswidrigkeit eines Bescheides, 
die zu den erwähnten Ungerechtigkeiten innerhalb 
der Kriegsopferversorgung führt, nicht beibehalten 
werden. Ihre Beibehaltung hätte u. a. zur Folge, 
daß — insbesondere bei Anträgen in der Soldaten-
versorgung — bei fehlerhafter Rechtsanwendung 
wegen der Unmöglichkeit einer Berichtigung die 
rechtswidrig gewährte Versorgung zu Lasten der 
Allgemeinheit u. U. jahrzehntelang belassen werden 
müßte. 

Zu Nummer 10 (§ 43 Abs. 3 VfG) 

Wie Begründung zu Nummer 4. 

Z u A r t i k e l III 

Zu Nummer 1 (§ 80 SVG) 

Absatz 2 ist aus Gründen der Systematik und der 
Vereinfachung des Gesetzes durch § 81 Abs. 6 er-
setzt worden. 

Zu Nummer 2 (§ 81 SVG) 

Die Einfügung der Nr. 2 in Absatz 2 ist durch die 
Einfügung des Buchstaben e in § 1 Abs. 2 BVG (Ar-
tikel I Nr. 1 Buchstabe a) notwendig geworden. 
In Absatz 6 wird klargestellt, daß der Personenkreis 
des bisherigen § 80 Abs. 2 in der gleichen Weise 
Versorgung erhält wie der ehemalige Soldat und 
seine Hinterbliebenen. 

Zu Nummer 3 (§ 81 a SVG) 

Die Änderung der Vorschrift ist durch die neue Fas-
sung des § 1 Abs. 3 Satz 2 BVG (Artikel I Nr. 1 
Buchstabe b) bedingt. 

Zu Nummer 4 (§ 82 SVG) 

Durch die Einschränkung des Begriffs „Heilbehand-
lung" in § 11 Abs. 1 BVG (Artikel I Nr. 5) ist es not-
wendig geworden, in Absatz 1 die Paragraphen des 
BVG aufzuzählen, die die Leistungen des bisherigen 
Begriffs „Heilbehandlung" beinhalten. 

Zu Nummer 5 (§ 83 SVG) 

Nach § 80 SVG in Verbindung mit § 60 Abs. 1 BVG 
beginnt die Beschädigtenversorgung frühestens mit 
dem Ersten des Antragsmonats, so daß nur der be-
schädigte ehemalige Soldat vom Tage nach seiner 
Entlassung Versorgung erhalten kann, der den An-
trag auf Versorgung im Entlassungsmonat oder, falls 
die Entlassung auf den letzten Tag eines Monats 
fällt, im darauffolgenden Monat stellt. Diese gesetz-
liche Regelung führt zu Härten, wenn der beschädigte 
ehemalige Soldat den Antrag auf Versorgung des-
halb verspätet stellt, weil 
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1. er, da schon während des Wehrd iens tverhä l t -
nisses wegen der Wehrdiens tbeschädigung von 
Amts wegen ein Ausgleich nach § 85 SVG ge-
währ t oder ein Wehrd iens tbeschädigungsver fah-
ren eingelei tet worden war, von de r nahel iegen-
den Annahme ausging, das Wehrdienstbeschädi-
gungsver fahren oder die auf Grund der Wehr -
dienstbeschädigung gewähr ten Leistungen wür-
den ohne we i te ren Ant rag nach der Entlassung 
naht los in den Bereich der nunmehr zuständigen 
Versorgungsbehörden übergele i te t oder 

2. erst nach der Ent lassung aus dem Wehrd iens t 
eine als Folge einer Wehrdiens tbeschädigung an-
zuerkennende Gesundhei t ss törung e rkannt wor-
den ist. 

Um diese Här ten zu vermeiden, soll die Versorgung 
mit dem auf die Beendigung des Wehrd iens tverhä l t -
nisses folgenden Tag, f rühes tens jedoch mit Eintritt 
der Vorausse tzungen, gewähr t werden, wenn der 
Erstantrag, wie in § 61 Buchstabe a BVG, innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung des Wehrd iens tver -
hältnisses gestellt wird. 

Zu Nummer 6 (§ 85 SVG) 

Bei der Versorgung nach dem Soldatenversorgungs-
gesetz handel t es sich, wie beim Arbei tsunfal l nach 
dem drit ten Buch de r RVO, im al lgemeinen um Ge-
sundhei tss törungen, die eine endgült ige Bescheid-
ertei lung erst nach geraumer Zeit nach Eintritt der 
gesundheit l ichen Schädigung zulassen. Um den Be-
schädigten aber möglichst bald in den Genuß der 
Versorgung kommen zu lassen und dabei auch die 
Verwal tung nicht zu eng an die get roffene Entschei-
dung zu binden, soll, ähnlich wie in § 1585 RVO, in 
den ersten zwei J ah ren nach Beginn des Wehr -
diens tbeschädigungsverfahrens die Ertei lung eines 
jederzeit abänderba ren vor läuf igen Bescheides mög-
lich sein. 

Zu Nummer 7 (§ 86 SVG) 

Es handel t sich um eine redakt ionel le Änderung . 

Z u A r t i k e l IV 

Zu Nummer 1 (§ 35 EDG) 

Die Vorschrift dient der Angleichung an § 86 SVG, 
wonach bei Unfällen auch Nichtsoldaten Sachscha-
denersatz in best immten Fällen gewähr t werden 
kann. 

Zu Nummer 2 (§ 47 EDG) 

Zu a) 

Die Einführung des Absatzes 5 ist durch die Einfü-
gung des Buchstaben e in § 1 Abs. 2 BVG (Artikel I 
Nr. 1 Buchstabe a) no twendig geworden. 

Zu b) 

i Folgerung aus a. 

Zu c) 

Die Änderung der Vorschrift ist durch die neue 
Fassung des § 1 Abs. 3 Satz 2 BVG (Artikel I Nr. 1 
Buchstabe b) notwendig geworden. 

Zu d) 

Vgl. die Begründung zu Art ikel III Nr. 5. 
Zu Nummer 3 (§ 48 EDG) 

: Zu a) und b) 

Durch die Einschränkung des Begriffs „Heilbehand-
lung" in § 11 Abs. 1 BVG (Artikel I Nr. 5) ist es 
no twendig geworden, in Absatz 1 die Pa ragraphen 
des BVG aufzuzählen, die die Leistungen des bis-
her igen Begriffs „Hei lbehandlung" beinhal ten sowie 
diejenigen, die bei der Gewährung von Hei lbehand-
lung zu beachten sind. 

Zu c) 
Angleichung an die neue Fassung des § 10 Abs. 5 
Buchstabe a BVG (Artikel I Nr. 4). 

Zu d) 

Angleichung an § 10 Abs. 5 Buchstabe c BVG (Ar-
tikel I Nr. 4). 
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D. Finanzielle Auswirkungen 
Zusammenfassung 

MillionenMillionen 
DM DM 

I. Grundrenten 645,5 
II. Schwerstbeschädigtenzulage 8,2 

III. Ausgleichs- und Elternrente 218,9 
IV. Ehegattenzuschlag 7,5 
V. Pflegezulage 11,0 

VI. Berufsschadens- und Schadensausgleich 
a) die Erhöhung der Witwengrundrenten wirkt 

sich mindernd auf den Schadensausgleich 
aus Einsparung = 44,3 

b) Einsparung infolge Erhöhung der Aus-
gleichsrente bei Witwen = 25,8 

c) Einsparung infolge Erhöhung der Aus-
gleichsrente für Beschädigte = 4,8 

74,9 
Mehraufwand für 
Berufsschadensausgleich = 2,1 
und Schadensausgleich = 14,2 

16,3 - 58,6 
VII. Heiratsabfindungen 10,4 

VIII. Führhundzulage und Beihilfe für fremde Füh-
rung 0,9 

IX. Kleider- und Wäscheverschleiß 7,4 
X. Heil- und Krankenbehandlung 21,1 

XI. Sonstiges 3,8 

Zuzüglich des Aufwandes nach Gesetzen, die das 876,1 
BVG für anwendbar erklären: 3,9 

Mehraufwand insgesamt . . . 880,0 

Das im 3. NOG vorgesehene neue Anrechnungssystem bewirkt, daß 
in den Jahren von 1968 an sich die der wirtschaftlichen Entwicklung 
entsprechenden Erhöhungen des Einkommens nicht mehr mindernd 
auf Ausgleichs- und Elternrenten nach dem BVG auswirken; insoweit 
wird auf Einsparungen im Bundeshaushalt verzichtet. 
Nach Inkrafttreten des 3. NOG ist mit folgender Entwicklung des 
Kriegsopferhaushalts in den Jahren 1967 bis 1971 zu rechnen: 

1967 1968 1969 1970 1971 

Millionen DM 

Aufwand geltendes 
Recht 
Mehraufwand 3. NOG 
a) echte Mehrausga-

ben 
b) Verzicht auf Ein-

sparungen 

Aufwand geltendes 
Recht + 3. NOG 

5 003,4 4 859,6 4 716,3 4 573,4 4 431,0 

880,0 871,2 862,5 853,9 845,4 

— 93,8 187,6 281,4 375,2 

Aufwand geltendes 
Recht 
Mehraufwand 3. NOG 
a) echte Mehrausga-

ben 
b) Verzicht auf Ein-

sparungen 

Aufwand geltendes 
Recht + 3. NOG 5 883,4 5 824,6 5 766,4 5 708,7 5 651,6 

Anmerkung: In der Schätzung für die Jahre 1969 bis 1971 sind Mehrauf-
wendungen für mögliche Angleichungen an die wirtschaftliche 
Entwicklung nicht enthalten. 
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Anlage 

Muster-Entwurf einer Verordnung 
über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz 

(Anrechnungs-VO 1967) 

H i n w e i s : 

Die in diesem Muster-Entwurf angegebenen Zahlen sind zum Teil nur Arbeitswerte, 
da die allgemeine Bemessungsgrundlage für das Jahr 1967 noch nicht bestimmt ist. 

Auf Grund des § 33 Abs. 6, des § 33 a Satz 3, des 
§ 33 b Abs. 5 Satz 3, des § 41 Abs. 3, des § 47 
Abs. 2 und des § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungs-
gesetzes in der Fassung vom . . . verordnet der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates: 

§ 1 

Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung 
der Ausgleichsrenten, der Ehegatten- und Kinder-
zuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Abs. 1, § 41 
Abs. 3, § 47 Abs. 2, § 33 a Satz 3, § 33 b Abs. 5 und 
§ 51 Abs. 1 bis 3 des Bundesversorgungsgesetzes) 
ergibt sich aus der dieser Verordnung als Anlage 
beigegebenen Tabelle. In dieser Tabelle sind eben-
falls die nach Anrechnung des Einkommens zu-
stehenden Beträge an Ausgleichsrente und Eltern-
rente angegeben, die zustehende Elternrente 
jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf 
Erhöhungsbeträge nach § 51 Abs. 2 gder 3 des Bun-
desversorgungsgesetzes besteht. Besteht Anspruch 
auf mindestens einen Erhöhungsbetrag, so ist die 
zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamt-
betrag der vollen Elternrente, durch Abziehen des 
in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Ein-
kommens zu ermitteln. 

§ 2 

(1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der 
Tabelle auf volle Deutsche Mark nach unten abzu-
runden. 

(2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommens-
gruppen im Sinne des § 33 Abs. 1 Buchstabe a des 
Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die 
Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu 
ermitteln; die Addition beider Werte ergibt die für 
die Feststellung maßgebende Stufenzahl. 

§ 3 

(1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlages und 
von Kinderzuschlägen ist von der Stufenzahl, die 
für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben 
ist, die Stufenzahl, von der an die entsprechende 

Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das 
Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende 
Stufenzahl. 

(2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens 
einem Kinderzuschlag zusammen, so ist zur Fest-
stellung des Kinderzuschlages von dem nach Ab-
satz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein 
Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlages abzuziehen; 
das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen im 
Sinne von § 33 b Abs. 5 des Bundesversorgungs-
gesetzes. 

§ 4 

Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungs-
fällen nicht ausreicht, sind die Werte für jede wei-
tere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln: 

a) Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu 
dem die zu bildenden Stufen reichen, ist aus-
gehend von den Werten der Stufe 100 bei Ein-
künften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit 
ein Betrag in Höhe von 5,80 DM und bei übri-
gen Einkünften ein Betrag in Höhe von 3,69 
DM je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis 
jeweils auf volle Deutsche Mark nach unten 
abzurunden. 

b) Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten 
Betrages des anzurechnenden Einkommens ist 
ausgehend von dem Wert bei Stufe 100 je 
Stufe ein Betrag in Höhe von 2,70 DM hinzu-
zuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle 
Deutsche Mark nach unten abzurunden. 

§ 5 

Diese Verordnung gilt zur Feststellung der in § 1 
genannten Leistungen, soweit die Ansprüche für 
Zeiträume im Kalenderjahr 1967 bestehen. 

§ 6 

Diese Verordnung gilt nach Maßgabe des § 14 
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit 
§ 91 des Bundesversorgungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 
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Tabelle über das anzurechnende Einkommen 
und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente 

Gültig für das Kalenderjahr 1967 

Einkünfte 
(brutto) 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

Ausgleichsrente Elternrenten 

aus 
gegen-

wär t iger 
Erwerbs-
tät igkei t 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

Beschädigte mit einer MdE um aus 
gegen-

wär t iger 
Erwerbs-
tät igkei t 

übrige 
Einkünfte 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen Voll-

waisen 
Halb-

waisen 
Eltern-

paar 
Eltern-

teil 

aus 
gegen-

wär t iger 
Erwerbs-
tät igkei t 

übrige 
Einkünfte 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 100 

v. H. 
90 

v. H. 
80 

v. H. 
70 

v. H. 
50, 60 
v. H. 

Wi twen 
Voll-

waisen 
Halb-

waisen 
Eltern-

paar 
Eltern-

teil 

bis zu 
DM 

bis zu 
DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM 

128 56 0 0 270 240 200 165 120 150 110 80 200 135 
133 59 1 2 268 238 198 163 118 148 108 78 198 133 
139 63 2 5 265 235 195 160 115 145 105 75 195 130 
145 67 3 8 262 232 192 157 112 142 102 72 192 127 
151 70 4 10 260 230 190 155 110 140 100 70 190 125 
157 74 5 13 257 227 187 152 107 137 97 67 187 122 
162 78 6 16 254 224 184 149 104 134 94 64 184 119 
168 81 7 18 252 222 182 147 102 132 92 62 182 117 
174 85 8 21 249 219 179 144 99 129 89 59 179 114 
180 89 9 24 246 216 176 141 96 126 86 56 176 111 
186 92 10 27 243 213 173 138 93 123 83 53 173 108 
191 96 11 29 241 211 171 136 91 121 81 51 171 106 
197 100 12 32 238 208 168 133 88 118 78 48 168 103 
203 103 13 35 235 205 165 130 85 115 75 45 165 100 
209 107 14 37 233 203 163 128 83 113 73 43 163 98 
215 111 15 40 230 200 160 125 80 110 70 40 160 95 
220 115 16 43 227 197 157 122 77 107 67 37 157 92 
226 118 17 45 225 195 155 120 75 105 65 35 155 90 
232 122 18 48 222 192 152 117 72 102 62 32 152 87 
238 126 19 51 219 189 149 114 69 99 59 29 149 84 
244 129 20 54 216 186 146 111 66 96 56 26 146 81 
249 133 21 56 214 184 144 109 64 94 54 24 144 79. 
255 137 22 59 211 181 141 106 61 91 51 21 141 76 
261 140 23 62 208 178 138 103 58 88 48 18 138 73 
267 144 24 64 206 176 136 101 56 86 46 16 136 71 
273 148 25 67 203 173 133 98 53 83 43 13 133 68 
278 151 26 70 200 170 130 95 50 80 40 10 130 65 
284 155 27 72 198 168 128 93 48 78 38 8 128 63 
290 159 28 75 195 165 125 90 45 75 35 5 125 60 
296 163 29 78 192 162 122 87 42 72 32 2 122 57 
302 166 30 81 189 159 119 84 39 69 29 0 119 54 
307 170 31 83 187 157 117 82 37 67 27 117 52 
313 174 32 86 184 154 114 79 34 64 24 114 49 
319 177 33 89 181 151 111 76 31 61 21 111 46 
325 181 34 91 179 149 109 74 29 59 19 109 44 
331 185 35 94 176 146 106 71 26 56 16 106 41 
336 188 36 97 173 143 103 68 23 53 13 103 38 
342 192 37 99 171 141 101 66 21 51 11 101 36 
348 196 38 102 168 138 98 63 18 48 8 98 33 
354 199 39 105 165 135 95 60 15 45 5 95 30 
360 203 40 108 162 132 92 57 12 42 2 92 27 
365 207 41 110 160 130 90 55 10 40 0 90 25 
371 210 42 113 157 127 87 52 7 37 87 22 
377 214 43 116 154 124 84 49 4 34 84 19 
383 218 44 118 152 122 82 47 2 32 82 17 
389 222 45 121 149 119 79 44 0 29 79 14 
394 225 46 124 146 116 76 41 26 76 11 
400 229 47 126 144 114 74 39 24 74 9 
406 233 48 129 141 111 71 36 21 71 6 
412 236 49 132 138 108 68 33 18 68 3 
418 240 50 135 135 105 65 30 15 65 0 
423 244 51 137 133 103 63 28 13 63 
429 247 52 140 130 100 60 25 10 60 
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Einkünfte 
(brutto) 

aus 
gegen-

w ä r t i g e r 
E r w e r b s -
t ä t igke i t 

b is zu 
DM 

üb r ige 
E inkünf t e 

bis zu 
DM 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
k o m m e n 

DM 

100 
v. H. 

DM 

Beschädigte 

90 
v. H. 

DM 

mit e iner 

80 
v. H. 

DM 

Ausgleichsrente 
MdE um 

70 
v. H. 

DM 

50, 60 
v. H. 

DM 

W i t w e n 

DM 

Voll-
wa i sen 

DM 

Halb-
wa i sen 

DM 

Elternrenten 

Eltern-
p a a r 

DM 

Eltern-
teil 

DM 

435 
441 

251 
255 

53 
54 

143 
145 

127 
125 

97 
95 

57 
55 

22 
20 

7 
5 

57 
55 

447 258 55 148 122 92 52 17 2 52 

452 262 56 151 119 89 49 14 0 49 

458 266 57 153 117 87 47 12 47 

464 
470 

270 
273 

58 
59 

156 
159 

114 
111 

84 
81 

44 
41 

9 
6 

44 
41 

476 277 60 162 108 78 38 3 38 

481 281 61 164 106 76 36 1 36 

487 284 62 167 103 73 33 0 33 

493 288 63 170 100 70 30 30 

499 292 64 172 98 68 28 28 

505 295 65 175 95 65 25 25 

510 299 66 178 92 62 22 22 

516 303 67 180 90 60 20 20 

522 306 68 183 87 57 17 17 

528 310 69 186 84 54 14 14 

534 314 70 189 81 51 11 11 

539 317 71 191 79 49 9 9 

545 321 72 194 76 46 6 6 

551 325 73 197 73 43 3 3 

557 329 74 199 71 41 1 1 

563 332 75 202 68 38 0 0 

568 336 76 205 65 35 
574 340 77 207 63 33 
580 343 78 210 60 30 
586 347 79 213 57 27 
592 351 80 216 54 24 
597 354 81 218 52 22 
603 358 82 221 49 19 
609 362 83 224 46 16 
615 365 84 226 44 14 
621 369 85 229 41 11 
626 373 86 232 38 8 
632 377 87 234 36 6 
638 380 88 237 33 3 
644 384 89 240 30 0 
650 388 90 243 27 
655 391 91 245 25 
661 395 92 248 22 
667 399 93 251 19 
673 402 94 253 17 
679 406 95 256 14 
684 410 96 259 11 
690 413 97 261 9 
696 417 98 264 6 
702 421 99 267 3 
708 425 100 270 0 
713 428 101 272 
719 432 102 275 
725 436 103 278 
731 439 104 280 
737 443 105 283 
742 447 106 286 
748 450 107 288 
754 454 108 291 
760 458 109 294 
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Einkünfte 
(brutto) 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

DM 

Ausgleichsrente Elternrenten 
aus 

gegen -
w ä r t i g e r 
Erwerbs -
tä t igke i t 

bis zu 
DM 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

DM 

Beschädigte mit e iner MdE um aus 
gegen -

w ä r t i g e r 
Erwerbs -
tä t igke i t 

bis zu 
DM 

übr ige 
E inkünf t e 

bis zu 
DM 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

DM 

100 
V. H. 

DM 

90 
v. H. 

DM 

80 
v. H. 

DM 

70 
v. H. 

DM 

50, 60 
v. H. 

DM 

W i t w e n 

DM 

Voll-
wa i sen 

DM 

Halb-
wa i sen 

DM 

Eltern-
p a a r 

DM 

Eltern-
teil 

DM 

766 
771 
777 
783 
789 
795 
800 
806 
812 
818 
824 
829 
835 
841 
847 
853 
858 
864 
870 
876 
882 
887 
893 
899 
905 
911 
916 
922 
928 
934 
940 
945 
951 
957 
963 
969 
974 
980 
986 
992 
998 

1 003 
1 009 
1 015 
1 021 
1 027 
1 032 
1 038 
1 044 
1 050 
1 056 
1 061 
1 067 
1 073 
1 079 
1 085 
1 090 

461 
465 
469 
472 
476 
480 
484 
487 
491 
495 
498 
502 
506 
509 
513 
517 
520 
524 
528 
532 
535 
539 
543 
546 
550 
554 
557 
561 
565 
568 
572 
576 
579 
583 
587 
591 
594 
598 
602 
605 
609 
613 
616 
620 
624 
627 
631 
635 
639 
642 
646 
650 
653 
657 
661 
664 
668 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

297 
299 
302 
305 
307 
310 
313 
315 
318 
321 
324 
326 
329 
332 
334 
337 
340 
342 
345 
348 
351 
353 
356 
359 
361 
364 
367 
369 
372 
375 
378 
380 
383 
386 
388 
391 
394 
396 
399 
402 
405 
407 
410 
413 
415 
418 
421 
423 
426 
429 
432 
434 
437 
440 
442 
445 
448 
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Einkünf t e 
(brutto) Ausg le i chs ren te E l t e rn r en t en 

aus 
gegen-

w ä r t i g e r 
Erwerbs -
tä t igke i t 

bis zu 
DM 

übr ige 
Einkünfte 

bis zu 
DM 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

DM 

Beschädigte mit e iner MdE um 

Voll-
wa i sen 

DM 

Halb-
wa i sen 

DM 

Eltern-
paa r 

DM 

Eltern-
teil 

DM 

aus 
gegen-

w ä r t i g e r 
Erwerbs -
tä t igke i t 

bis zu 
DM 

übr ige 
Einkünfte 

bis zu 
DM 

Stufen-
zahl 

Anzu-
rechnen-
des Ein-
kommen 

DM 

100 
v. H. 

DM 

90 
V. IL 

DM 

80 
v. H. 

DM 

70 
v. II. 

DM 

50, 60 
v. H. 

DM 

W i t w e n 

DM 

Voll-
wa i sen 

DM 

Halb-
wa i sen 

DM 

Eltern-
paa r 

DM 

Eltern-
teil 

DM 

1 096 
1 102 
1 108 
1 114 
1 119 
1 125 
1 131 
1 137 
1 143 

672 
6 7 5 
679 
6 8 3 
6 8 6 
6 9 0 
694 
6 9 8 
701 

167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

4 5 0 
4 5 3 
456 
459 
461 
4 6 4 
467 
469 
472 
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Begründung zum Musterentwurf einer Verordnung 
über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz 

Zu § 1 

Die Vorschrift zählt erschöpfend die Leistungen auf, 
deren Höhe mit Hilfe der Tabelle zu bestimmen ist. 
Während für die Ausgleichsrenten und die Eltern-
renten ohne Erhöhungsbeträge zugleich die zu-
stehenden Rentenbeträge aus der Tabelle abgele-
sen werden können, kann zur Feststellung der Ehe-
gatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten 
mit Erhöhungsbeträgen nur das jeweilige anzurech-
nende Einkommen nach der Tabelle bestimmt wer-
den. 

Beispiel für Elternrente mit Erhöhungsbeträgen 

Elternpaar, Einkünfte 500 DM. 
Volle Elternrente 200 DM 
4 Erhöhungsbeträge nach § 51 Abs. 2 
BVG = 4 X 40 DM = 160 DM 

Gesamtbetrag der vollen Elternrente . . 360 DM 
Anzurechnendes Einkommen nach 
Tabelle 326 DM 

Zustehende Elternrente 34 DM 

Zu § 2 

A b s a t z 1 
Die Abrundung des Bruttoeinkommens auf volle 
Deutsche Mark nach unten ist vor allem notwendig, 
um bei maschineller Rentenberechnung mit Hilfe 
einer Formel die gleichen Werte zu erzielen, wie in 
der Tabelle angegeben. 

A b s a t z 2 
Die Vorschrift bietet die Lösung für den Fall des 
Zusammentreffens von Einkommen beider Einkom-
mensgruppen. 

Beispiel 

Einkünfte aus gegen-
wärtiger Erwerbstätig-
keit 377 DM = Stufenzahl 43 

übrige Einkünfte 168 DM = Stufenzahl 31 

maßgebende Stufenzahl 74 

Zu § 3 

Die Vorschrift, die der Feststellung der Zuschläge 
gewidmet ist, wird nur in wenigen Ausnahmefällen 
zur Anwendung kommen, da auf die Zuschläge Ein-
kommen nur anzurechnen ist, wenn Ausgleichsrente 
nicht zusteht. Diese besondere Regelung ist not-

wendig, weil das Einkommen nur insoweit zu einer 
Minderung führt, als es nicht bereits zum Wegfall 
der Ausgleichsrente geführt hat. 

Da vor allem die Erhöhungsbeträge nach § 51 Abs. 2 
BVG je nach Zahl der zu berücksichtigenden Kinder 
zu höheren Elternrenten führen können, ist es erfor-
derlich, die Tabelle nach § 1 über die Stufenzahl 100 
hinaus fortzuführen. 

Beispiel zu Absatz 1 

Beschädigter, MdE 100 °/o, Anspruch auf Ehegatten-
zuschlag, Einkünfte 737 DM. 
Bei 737 DM = Stufenzahl 105 

Wegfall der Ausgleichsrente bei 
Stufenzahl 100 

daher abzuziehen 100 

Maßgebende Stufenzahl 5 
Anzurechnendes Einkommen 13 DM. 
Ehegattenzuschlag 30 DM - 1 3 DM = 17 DM. 

Beispiel zu Absatz 2 

Beschädigter, erwerbsunfähig, Erwerbseinkommen 
800 DM, 1 Ehegattenzuschlag (30 DM), 1 Kinderzu-
schlag 50 DM. 
Bei 800 DM = Stufenzahl 116 
Wegfall Ausgleichsrente bei 
Stufenzahl 100 
Maßgebende Stufenzahl 16 

Anzurechnendes Einkommen 43 DM 
Abzüglich 30 DM 

Anzurechnen 13 DM 
Kinderzuschlag 50 DM —13 DM = 37 DM. 

Zu § 4 

Die Vorschrift wurde zur Sicherheit aufgenommen, 
da es zumindest theoretisch möglich ist, daß die in 
der Tabelle vorgesehenen Stufen nicht ausreichen. 

Zu § 5 

Wegen der Abhängigkeit der Freibeträge und der 
Einkommensgrenzen von der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage der Arbeiterrentenversicherung ist 
es notwendig, den Geltungszeitraum auf ein be-
stimmtes Jahr zu beschränken. 
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Anlage 2 

Zu Artikel I Nr. 4 (§ 10 Abs. 3) des Entwurfs 

Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 
„(3) Beschädigte haben zur Wiedergewinnung 

und Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
Anspruch auf Teilnahme an Versehrtenleibesübun-
gen." 

B e g r ü n d u n g 
Diese Fassung entspricht dem § 10 Abs. 7 des Ge-
setzes. Hierdurch soll sichergestellt werden, daß die 
Teilnahme an Versehrtenleibesübungen nicht davon 
abhängig gemacht wird, daß ein Arzt der Versor-
gungsverwaltung auf Antrag des Beschädigten im 
Einzelfall prüfen muß, ob durch Teilnahme die mit 
der Heilbehandlung verfolgten Ziele auch erreicht 
werden wie das nach Mitteilung der Versehrten-
sportverbände in der Praxis der Berufsgenossen-
schaften üblich ist. 

Zu Artikel I Nr. 14 des Entwurfs 

a) In § 18 c Abs. 4 Satz 2 sind die Worte „18. März 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 89 und 123)" zu strei-
chen. 

B e g r ü n d u n g 
Die Anführung des Datums und der Fundstelle 
bedingt, daß bei einer Änderung der Verordnung 
stets auch eine Änderung des Gesetzes erforder-
lich wäre. Dies wird durch die Streichung ver-
mieden. 

b) Nach Satz 2 ist der Punkt durch ein Semikolon zu 
ersetzen und folgender Halbsatz anzufügen: 
„; § 3 Abs. 3 der Gebührenordnung für Ärzte 
und der Gebührenordnung für Zahnärzte bleibt 
unberührt." 

B e g r ü n d u n g 
Mit dieser Fassung wird klargestellt, daß nach 
§ 3 Abs. 3 der Gebührenordnungen für Ärzte und 
für Zahnärzte eine höhere Gebühr berechnet 
werden kann, soweit besondere Schwierigkeiten 
der ärztlichen Leistung oder ein erheblicher Zeit-
aufwand dies im Einzelfall rechtfertigen. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Für die Neufassung des Absatzes 3 waren aus-
schließlich redaktionelle Gründe maßgebend. Sach-
lich entspricht die neue Bestimmung völlig dem bis-
herigen § 10 Abs. 7. Nach § 10 Abs. 3 wird die Teil-
nahme. an Versehrtenleibesübungen auch in Zukunft 
nicht von einer ärztlichen Verordnung abhängen. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Die Anführung des Tages der Ausfertigung und die 
Anführung der Fundstelle sind notwendig, um die 
beiden Rechtsverordnungen eindeutig und unver-
wechselbar zu bezeichnen. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Die vorgeschlagene Änderung würde dazu führen, 
daß für die ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
von Versorgungsberechtigten, die nicht gleichzeitig 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 
sind, häufig höhere Honorare zu zahlen wären als 
für die Behandlung von Versorgungsberechtigten, die 
zugleich der gesetzlichen Krankenversicherung an-
gehören. Ferner müßte in allen in Betracht kommen-
den Abrechnungsfällen zusätzlich geprüft werden, 
ob besondere Schwierigkeiten der ärztlichen Lei-
stungen oder ein erheblicher Zeitaufwand die Be-
rechnung einer höheren Gebühr rechtfertigen. Das 
würde nicht nur einen erheblichen Verwaltungs-
mehraufwand bedingen, sondern — bei der großen 
Zahl der Abrechnungsfälle — auch die Gefahr einer 
ungleichmäßigen Verwaltungspraxis herbeiführen, 
die kaum zu beheben sein wird. Die Bundesregie-
rung hat daher in ihrem Entwurf davon abgesehen, 
die Anwendung des § 3 Abs. 3 der Gebührenord-
nungen allgemein zuzulassen. Sie hat statt dessen in 

Änderungsvorschläge des Bunderates Stellungnahme der Bundesregierung 
zu den 

Änderungsvorschlägen des Bundesrates 
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Zu Artikel I Nr. 17 (§ 21 Abs. 1) des Entwurfs 

In Satz 2 sind hinter den Worten „§ 10 Abs. 1" die 
Worte „oder § 17" einzufügen. 

B e g r ü n d u n g 
Nach dem Entwurf gehört der Einkommensausgleich 
begrifflich nicht mehr zur „Heilbehandlung"; er 
stellt vielmehr eine Leistung eigener Art dar. Dar-
aus ergibt sich die Notwendigkeit für die vorge-
schlagene Ergänzung, die sicherstellen soll, daß der 
ursächliche Zusammenhang des Leidens, das dem 
Einkommensausgleich zugrunde liegt, als Vorausset-
zung für den Kostenersatz geprüft werden kann. 

Zu Artikel I Nr. 20 (neuer § 24 a) des Entwurfs 

In Buchstabe d des neuen § 24 a sind die Worte „für 
die Behandlung Schwerbeschädigter" zu streichen 
und nach dem Wort „festzusetzen" die Worte „(§ 18 c 
Abs. 4 Satz 2)" einzufügen. 

B e g r ü n d u n g 
Eine unterschiedliche Vergütung der Ärzte und 
Zahnärzte für die Behandlung von Leicht- und 
Schwerbeschädigten ist nicht berechtigt. Wenn ein 
Bedürfnis besteht, ist für die Behandlung beider Per-
sonenkreise ein Zuschlag zu gewähren. Die vorge-
sehene Regelung würde darüber hinaus zu einem 
verhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand bei der 
Abrechnung führen. Die Einführung des Klammer-
zusatzes dient der Klarstellung. 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
z u d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

§ 24 a Buchstabe d die Möglichkeit vorgesehen, 
einen Zuschlag auf die ärztlichen und zahnärztlichen 
Gebühren bei der Behandlung von Schwerbeschä-
digten zu gewähren. Erschwernisse bei der ärzt-
lichen Tätigkeit, die eine über die einfachen Sätze 
der Gebührenordnung hinausgehende Honorierung 
rechtfertigen, werden nur bei diesem Personenkreis 
in Betracht kommen können. Zugleich trägt diese 
Regelung den besonderen Erfordernissen der Ver-
sorgungsverwaltung Rechnung. 
Der Änderungsvorschlag des Bundesrates würde im 
übrigen in Verbindung mit dem Änderungsvor-
schlag zu Nr. 4 (§ 24 a) zu einer doppelten Berück-
sichtigung der Erschwernisse im Rahmen der ärzt-
lichen Behandlung und deshalb auch zu nicht uner-
heblichen finanziellen Mehrausgaben gegenüber dem 
Regierungsentwurf führen. 

Der jährliche Mehraufwand gegenüber dem Regie-
rungsentwurf würde mindestens 10 Mio DM betra-
gen. 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 

Der Änderungsvorschlag würde, wenn er im Zusam-
menhang mit dem Vorschlag zu Nr. 2 (§ 18 c Abs. 4) 
Gesetz wird, zu einer doppelten Berücksichtigung 
von Erschwernissen der ärztlichen Tätigkeit auch bei 
Behandlung weiterer Personenkreise (Beschädigte 
mit einer MdE unter 50 v. H., Angehörige, Pflege-
personen, Hinterbliebene) führen. 

Auch unabhängig von dem Vorschlag des Bundes-
rates zu Nr. 2 würde dieser Vorschlag zu einer Aus-
dehnung des Zuschlags bei Behandlung solcher Per-
sonenkreise führen, die selbst nicht kriegsbeschädigt 
sind und sich daher in ihrem körperlichen Zustand 
nicht von anderen Personenkreisen (z. B. den Mit-
gliedern der gesetzlichen Krankenversicherung) un-
terscheiden. 

Durch den Änderungsvorschlag werden Mehrauf-
wendungen bedingt. Sie werden u. a. von der Aus-
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Zu Artikel I Nr. 21 (§ 25) des Entwurfs 

§ 25 Abs. 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 
„5. Witwen, die auf Grund der Anrechnung nach 

§ 44 Abs. 5 Witwenrente, und Eltern, die auf 
Grund der Anrechnung nach § 51 Abs. 4 Eltern-
rente nicht erhalten." 

B e g r ü n d u n g 
Die im Entwurf der Bundesregierung vorgesehene 
Regelung schließt solche Kriegereltern von jed-
weder Leistung der Kriegsopferfürsorge aus, die auf 
Grund der Anrechnung ihres Einkommens nach § 51 
Abs. 4 BVG keine Elternrente mehr erhalten. Dieser 
allgemeine Leistungsausschluß führt vor allem dort 
zu ungerechten Ergebnissen, wo Eltern trotz eines 
die Elternrente ausschließenden Einkommens noch 
auf eine ergänzende Hilfe dringend angewiesen 
sind, z. B. im Rahmen der Erholungsfürsorge, bei 
kostspieligen langwierigen Erkrankungen oder bei 
Pflegebedürftigkeit im Alter. Bleibt es bei der jetzt 
im Entwurf vorgesehenen Regelung, müßten die 
Kriegereltern in diesen Fällen die Sozialhilfe in An-
spruch nehmen. Das sollte unter allen Umständen 
vermieden werden. Es widerspräche dem vom Ge-
setzgeber selbst in § 25 Abs. 1 BVG aufgestellten 
Leitbild, daß sich die Kriegsopferfürsorge der Be-
schädigten und der Hinterbliebenen in allen Lebens-
lagen anzunehmen und ihnen behilflich zu sein hat, 
die Folgen der Schädigung und des Verlustes des 
Ernährers nach Möglichkeit zu überwinden oder zu 
mildern. 

Zu Artikel I Nr. 22 (§ 27) des Entwurfs 

a) In Buchstabe a sind die Worte „und Absatz 5" 
zu streichen. 

b) Folgender Buchstabe d ist anzufügen: 
,,d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,(5) Verzögert sich die Schul- oder Berufs-
ausbildung aus einem Grunde, den weder 
der Beschädigte noch der Auszubildende zu 
vertreten hat, so wird die Erziehungsbei-
hilfe entsprechend dem Zeitraum der nach-
gewiesenen Verzögerung länger gewährt.'" 

B e g r ü n d u n g 
zu a) 
Die Streichung in Buchstabe a ist durch die vorge-
schlagene Änderung des Absatzes 5 bedingt. 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
z u d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

gestaltung der Rechtsverordnung und dem Zeitpunkt 
ihres Erlasses abhängen und können daher jetzt 
noch nicht näher bestimmt werden. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Die Einbeziehung von Eltern, die auf Grund der An-
rechnung von Einkommen nach § 51 Abs. 4 Eltern-
rente nicht erhalten, in die Kriegsopferfürsorge 
würde der Stellung, die die Kriegsopferfürsorge in 
der Systematik des Bundesversorgungsgesetzes ein-
nimmt, grundlegend widersprechen. Hiernach fällt 
ihr, wie sich u. a. aus § 25 a Abs. 1 ergibt, die Aufgabe 
zu, die Leistungen der Versorgung im engeren Sinn 
in sinnvoller und individueller Weise zu ergänzen. 
Wenn der Gesetzgeber Eltern wegen ihres Einkom-
mens von Versorgungsleistungen im engeren Sinn 
ausschließt, wäre es systemwidrig, würden diesen 
Eltern im Ergebnis entsprechende Leistungen über 
die Kriegsopferfürsorge gewährt. Die Nichteinbezie-
hung dieser Eltern in die Kriegsopferfürsorge bedeu-
tet im übrigen nicht, daß ihnen nicht hinreichend auf 
andere Weise geholfen würde. Sie haben nämlich im 
Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes praktisch An-
spruch auf die gleichen Hilfen, wie sie in der Kriegs-
opferfürsorge gewährt würden. Eine Verwirklichung 
des Bundesratsbeschlusses würde also letztlich nur 
die bestehende Lastenverteilung auf dem Gebiet der 
Kriegsfolgelasten zuungunsten des Bundes ändern. 
Im Gegensatz zu der Ansicht des Bundesrates würde 
nämlich die vorgeschlagene Änderung nicht zuletzt 
wegen hoher Dauerleistungen (Hilfe zur Pflege, 
Heimunterbringung usw.) zu erheblichen Mehrauf-
wendungen für den Bund führen. 
Der jährliche Mehraufwand zu Lasten des Bundes-
haushalts gegenüber der Regierungsvorlage würde 
mindestens 30 Mio DM betragen. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Durch die vorgeschlagene Änderung würde eine 
Schlechterstellung der Waisen und Kinder von Be-
schädigten insofern eintreten, als ihnen künftig 
Erziehungsbeihilfe über das 27. Lebensjahr hinaus 
nur für den Zeitraum gewährt würde, der der nach-
gewiesenen nicht zu vertretenden Verzögerung ent-
spricht. Die geltende Regelung enthält eine solche 
Begrenzung nicht. 
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zu b) 
Es erscheint geboten, die Voraussetzungen für die 
Weitergewährung von Kinderzuschlag (§ 33 b Abs. 4 
Satz 5) und von Waisenrente (§ 45 Abs. 3 Satz 4) 
und die Voraussetzungen für die Weitergewährung 
von Erziehungsbeihilfe über das 27. Lebensjahr 
hinaus in vollem Umfang in Einklang zu bringen. 

Zu Artikel I nach Nr. 22 (§ 27 a Abs. 2) des Entwurfs 

Folgende neue Nr. 22 a ist einzufügen: 
„22 a. § 27 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,(2) Beschädigten und Hinterbliebenen ist 
Erholungsfürsorge zu gewähren, wenn nach 
ärztlichem Urteil, in Zweifelsfällen nach dem 
Urteil des Gesundheitsamtes, die Erholungs-
fürsorge zur Erhaltung der Gesundheit oder 
Arbeitsfähigkeit notwendig, die beabsichtigte 
Art der Erholung zweckmäßig und, soweit es 
sich um Beschädigte handelt, die Erholungs-
bedürftigkeit durch die anerkannten Schädi-
gungsfolgen bedingt sind.'" 

B e g r ü n d u n g 
Die Änderung bedeutet eine nicht unerhebliche Ver-
waltungsvereinfachung und vor allem eine Entla-
stung der Gesundheitsämter. Sie erscheint um so 
unbedenklicher, als sich durch Umfrage in einigen 
Ländern herausgestellt hat, daß die Gesundheits-
ämter bei Anträgen auf Erholungsfürsorge nur in 
einer verschwindend geringen Zahl (weniger als 
2 °/o der Anträge) die erforderliche Bestätigung ver-
sagt haben, wobei offen ist, ob in diesen wenigen 
Fällen nicht auch ein anderer Arzt die Bestätigung 
abgelehnt hat oder abgelehnt hätte. 

Zu Artikel I Nr. 24 (§ 30) des Entwurfs 

a) Vor Buchstabe a der Nr. 24 ist folgender Buch-
stabe a1 einzufügen: 
„a1) Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 erster Halb-

satz erhalten folgende Fassung: 
,(2) Die Minderung der Erwerbsfähig-

keit ist höher zu bewerten, wenn der Be-
schädigte durch die Art der Schädigungs-
folgen in seinem vor der Schädigung aus-
geübten oder begonnenen Beruf, in seinem 
nachweislich angestrebten oder in dem Be-
ruf besonders betroffen ist, den er nach 
Eintritt der Schädigung ausgeübt hat oder 
noch ausübt. Das ist besonders der Fall,...'' ' 

B e g r ü n d u n g 
Von der jetzt gültigen Fassung „derzeitigen Be-
ruf" in § 30 Abs. 2 BVG werden nur die Tat-
bestände erfaßt, in denen die Beschädigten den 
Beruf auch tatsächlich im Zeitpunkt der Antrag-

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
z u d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

Dem Beschluß wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Es muß damit gerechnet werden, daß die Zahl der 
Anträge auf Erholungsfürsorge zunimmt, wenn eine 
Begutachtung durch das Gesundheitsamt im Regel-
fall nicht mehr gefordert wird. Dies würde aber zu 
einem nicht unerheblichen Mehraufwand führen. 

Dem Änderungsvorschlag wird mit der Maßgabe 
zugestimmt, daß Satz 2 des § 30 Abs. 2 unverän-
dert bleibt. Die vorgeschlagene Änderung dieses 
Satzes würde zu einer Rechtsunsicherheit führen. 
Die geltende Fassung ist eine abschließende Auf-
zählung der maßgebenden Tatbestandsmerkmale, 
die bei zweckentsprechender Auslegung alle ent-
schädigungswürdigen Fälle umfaßt. 
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Stellung bzw. der Entscheidung über den An-
trag noch ausüben. Kann der Beschädigte wegen 
seiner Schädigungsfolgen seinen nach der Schä-
digung ergriffenen Beruf nicht mehr voll aus-
üben, so erhält er nach Maßgabe des § 30 Abs. 2 
BVG einen entsprechenden Ausgleich. Ver-
schlimmern sich im gleichen Falle die Schädi-
gungsfolgen derart, daß der Beschädigte den 
Beruf ganz aufgeben muß, so kann ein beson-
deres berufliches Betroffensein nicht anerkannt 
werden, eine bereits zugebilligte Erhöhung der 
Versorgungsleistungen aus diesem Anlaß müßte 
im Wege der Neufeststellung wieder entzogen 
werden. Dieses Ergebnis kann vom Gesetzgeber 
nicht gewollt sein. Nach der gültigen Fassung 
des Gesetzes sind von einer Höherbewertung 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen be-
sonderen beruflichen Betroffenseins gerade die 
Beschädigten ausgeschlossen, die auf Grund eige-
ner Initiative trotz der Schädigungsfolgen sich 
einen neuen Lebensberuf geschaffen haben und 
diesen wegen eintretender Verschlimmerung der 
Schädigungsfolgen aufgeben mußten; der Be-
schädigte, der besonders förderungswürdig und 
schwerer als andere betroffen ist, kann also 
nicht in den Genuß einer Rentenerhöhung nach 
Maßgabe des § 30 Abs. 2 BVG gelangen. 

Darüber hinaus ergibt sich aus § 30 Abs. 2 Buch-
stabe b BVG, daß in den Fällen, in denen der 
angestrebte Beruf erreicht wurde, ein berufliches 
Betroffensein nur dann angenommen werden 
kann, wenn dieser Beruf noch ausgeübt wird. 
Die vorgeschlagene Neufassung des § 30 Abs. 2 
Satz 2 erster Halbsatz ist notwendig, um deut-
lich zu machen, daß die Buchstaben a bis c die 
Tatbestände des besonderen Betroffenseins nur 
beispielhaft aufführen. 

b) Buchstabe b der Nr. 24 ist wie folgt zu fassen: 

,,b) In Absatz 4 Satz 3 werden die Worte ,1. Ok-
tober eines Kalenderjahres mit gerader 
durch die Worte ,1. Januar eines Kalender-
jahres mit ungerader' ersetzt." 

B e g r ü n d u n g 
s. Begründung zur Empfehlung unter c) 

c) Folgender neuer Buchstabe c ist anzufügen: 

,,c) In Absatz 7 Buchstabe c werden vor den 
Worten ,welche Einkünfte' die Worte ,was 
als derzeitiges Bruttoeinkommen gilt und' 
eingefügt." 

B e g r ü n d u n g zu b) und c) 
Die vorgesehene Möglichkeit zur Anrechnung 
fiktiver Bruttoeinkünfte gehört systematisch in 
den Rahmen des § 9 der Rechtsverordnung zu 
§ 30 Abs. 3 und 4 BVG. Zu diesem Zweck ist 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
z u d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 
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es aber erforderlich, die Ermächtigung in § 30 
Abs. 7 Buchstabe c entsprechend zu erweitern. 
Dabei würde gleichzeitig die bisher fehlende 
Deckung für § 9 der Verordnung nachgeholt. 

Zu Artikel I Nr. 33 (§ 38) des Entwurfs 

Nr. 33 ist wie folgt zu fassen: 
„33. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 
',derWitwer' gestrichen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
'(2) '.'' 

B e g r ü n d u n g 
Eine Erwähnung des Witwers in § 38 Abs. 1 ist im 
Hinblick auf die spezielle Regelung in § 43 nicht 
erforderlich. 

Zu Artikel I Nr. 35 (§ 40 a) des Entwurfs 

a) In Absatz 2 des neuen § 40 a ist der letzte Satz 
zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Die vorgesehene Möglichkeit zur Anrechnung 
fiktiver Bruttoeinkünfte ist systematisch im Rah-
men der Rechtsverordnung zu § 30 Abs. 3 und 
4 BVG zu regeln (vgl. Begründung zum Ände-
rungsvorschlag zu Nr. 24 Buchstaben b und d). 

b) In Absatz 3 des neuen § 40 a sind nach den Wor-
ten „nach früheren versorgungsrechtlichen Vor-
schriften" die Worte „oder hätte er bei recht-
zeitiger Anmeldung einen solchen Anspruch ge-
habt" einzufügen. 

B e g r ü n d u n g 
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann 
nach dem Tode des Berechtigten kein Zugunsten-
bescheid (§ 40 VfG) mehr erlassen werden. Sofern 
allein deshalb die Voraussetzungen des § 40 a 
Abs. 3 BVG nicht erfüllt sind, wird gegenwärtig 
im Härteausgleich geholfen. Es erscheint sinnvoll, 
über die im Regierungsentwurf vorgesehene Ver-
besserung (nach der es nicht mehr auf das „Be-
ziehen" der Leistungen ankommt) hinaus auch 
diesen Tatbestand zu erfassen. 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
zu d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

Den Änderungsvorschlägen wird zugestimmt. 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Die Vorschrift des § 40 a Abs. 3 BVG garantiert den 
Witwen von Empfängern einer Pflegezulage wenig-
stens nach Stufe III einen Mindestbetrag des für die 
Feststellung des Schadensausgleichs maßgebenden 
Durchschnittseinkommens. Hiermit sollen vor allem 
Nachteile ausgeglichen werden, die sich aus dem 
Wegfall von Versorgungsbezügen ergeben haben, 
die in verschiedenen Fällen höher waren als das 
Durchschnittseinkommen der Berufs- oder Wirt-
schaftsgruppe, der der Beschädigte ohne die Schädi-
gung angehören würde. Es mag in einzelnen Ver-
sorgungsfällen sachlich begründet sein, diese Ver-
günstigung auch dann einzuräumen, wenn erst nach 
dem Tode des Beschädigten festgestellt wird, daß bei 
entsprechender Antragstellung Anspruch auf die 
Pflegezulage bestanden hätte; dies geschieht z. Z. in 
einschlägigen Fällen aber bereits durch Gewährung 
eines Härteausgleichs nach § 89 BVG. Bedenklich 
erscheint jedoch, auch solche Fälle einzubeziehen, in 
denen nachträglich festgestellt wird, daß die Pflege-
zulage bei entsprechender Antragstellung nur wäh-
rend eines kurzen Zeitraumes (z. B. eines Monats) 
zugestanden hätte. 



Deutscher Bundes tag — 5. W a h l p e r i o d e Drucksache V/1012 

Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e 
d e s B u n d e s r a t e s 

Zu Artikel I Nr. 43 (§ 48) des Entwurfs 

Im neuen § 48 Abs. 1 sind die Sätze 1 und 2 wie 
folgt zu ände rn : 

In Satz 1 sind nach den W o r t e n „nach f rühe ren ver-
sorgungsrecht l ichen Vorschr i f ten ha t te" die W o r t e 
„oder einen solchen Anspruch bei rechtzei t iger An-
meldung gehab t hä t te" e inzufügen. 

Satz 2 ist wie folgt zu fassen : 

„Sie k a n n un te r den gleichen Voraus se t zungen ge-
währ t werden, w e n n ein Beschädigter im Zei tpunkt 
se ines Todes wen igs t ens 70 vom Hunde r t in se iner 
Erwerbs fäh igke i t geminder t war." 

B e g r ü n d u n g 

Nach höchstrichterl icher Rechtsprechung kann nach 
dem Tode des Berechtigten ke in Zuguns tenbesche id 
(§ 40 VfG) mehr e r lassen werden . Sofern al lein des-
halb die V o r a u s s e t z u n g e n des § 48 Abs. 1 BVG nicht 
erfül l t sind, wird gegenwär t ig im Här teausgle ich 
geholfen. Es erscheint sinnvoll , über die im Re-
g ie rungsen twurf v o r g e s e h e n e Verbesse rung , nach 
der es nicht mehr auf das „Beziehen" der Leis tungen 
ankommt, h inaus auch diesen Ta tbes tand zu er-
fassen. 

Zu Artikel I Nr. 47 (neuer § 56) des Entwurfs: 

§ 56 ist wie folgt zu fassen : 

„§ 56 

Die Bundes reg ie rung ha t in zwe i j äh r igem Ab-
stand, e rs tmals zum 1. O k t o b e r 1968, den gesetz-
gebenden Körperschaf ten des Bundes zu berichten, 
inwiewei t es n o t w e n d i g ist, die Leis tungen d ieses 
Gesetzes un te r Berücksichtigung der Entwicklung 
der wir tschaft l ichen Leis tungsfähigke i t und des 
rea len Wachs tums der Volkswir t schaf t zu ändern . 
Gegebenenfa l l s ha t sie e inen en t sp rechenden Ge-
setzentwurf vorzu legen ." 

B e g r ü n d u n g 

Nach dem Entwurf soll die Prüfung, ob e ine Än-
de rung der Leis tungen des BVG möglich ist, in 
zwe i j äh r igem Abs tand , e rs tmals im J a h r e 1969, er-
folgen. Da das 3. N O G am 1. J a n u a r 1967 in Kraf t 
t re ten soll, ist mi th in e ine e rs tmal ige Ä n d e r u n g 
zum 1. J a n u a r 1969 nicht sichergestel l t , sofern nicht 
erhebliche Nachzah lungen in Kauf g e n o m m e n wer -
den. Die Bundes reg ie rung sollte d a h e r verpf l ichte t 
werden , e r s tmals im J a h r e 1968 zu berichten. Ent-
sprechend der in der Ren tenvers icherung bes t ehen-
den Regelung (§ 1273 RVO) erscheint es angezeigt , 
fü r die Ber ichters ta t tung e inen fes ten Ze i tpunk t zu 
bes t immen, und zwar den 1. Oktober . Damit w ä r e 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
z u d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

Der jährl iche M e h r a u f w a n d gegenübe r dem Regie-
rungsen twurf würde 0,6 Mio DM be t ragen . 

Dem Änderungsvorsch lag wird nicht zugest immt. 

B e g r ü n d u n g 

Gegen den Vorschlag zur Ä n d e r u n g von Satz 1 des 
§ 48 Abs. 1 BVG bes tehen im wesent l ichen die 
gleichen Bedenken wie gegen den Vorschlag zu 
§ 40 a Abs. 3. Es ist sachlich nicht begründe t , e ine 
l au fende Beihilfe zu gewähren , w e n n eine erst nach 
dem Tode rückwirkend fes tges te l l te Erwerbsunfäh ig-
keit oder P f legebedür f t igke i t w ä h r e n d e ines re la t iv 
kurzen Ze i t raumes bes t anden hat . Entsprechendes 
gilt für den Vorschlag zur Ä n d e r u n g des Satzes 2. 

Der jährl iche M e h r a u f w a n d gegenübe r dem Regie-
rungsen twurf würde 5,4 Mio DM be t ragen . 

Dem Änderungsvorsch lag wird nicht zuges t immt. 

B e g r ü n d u n g 

Die vom Bundesra t vorgesch lagene V o r v e r l e g u n g 
des Termins für den e rs ten Bericht der Bundesregie-
rung in V e r b i n d u n g mit de r Verpf l ichtung, zugleich 
e inen Gese tzentwurf vorzu legen , erscheint un t e r 
dem Gesichtspunkt der mi t te l f r i s t igen Hausha l t s -
p l anung bei Berücksichtigung der sons t igen f inan-
ziel len Verpf l ich tungen des Bundes bedenkl ich, 
wei l sie erhebl iche M e h r a u f w e n d u n g e n fü r den Zeit-
raum 1969 bis 1971 erforderl ich machen würde . 
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es möglich, etwa in Betracht kommende Änderungen 
der Rentensätze nach dem BVG so rechtzeitig in die 
Wege zu leiten, daß die erforderlichen Änderungs-
gesetze in Zweijahresabständen, jeweils zum 1. Ja-
nuar, erstmals zum 1. Januar 1969, in Kraft gesetzt 
werden könnten. 
Da sich die Leistungen nach dem BVG an der Ent-
wicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und des realen Wachstums der Volkswirtschaft aus-
richten sollen, ist mit einer Änderung dieser Fak-
toren auch eine Änderung der BVG-Leistungen not-
wendig. Das im Entwurf vorgesehene Wort „mög-
lich" ist daher durch das Wort „notwendig" zu er-
setzen. Aus diesen Gründen sollte die Bundesregie-
rung auch verpflichtet werden, gegebenenfalls einen 
entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. 

Zu Artikel I Nr. 50 (§ 62 Abs. 1 Satz 2) des Entwurfs 

In der neuen Fassung des § 62 Abs. 1 Satz 2 ist hin-
ter den Worten „10 Deutsche Mark" jeweils das 
Wort „monatlich" einzufügen. 

B e g r ü n d u n g 
Die Einfügung dient der Klarstellung. 

Zu Artikel I Nr. 50 (§ 62 Abs. 2 und 3) des Entwurfs 

a) Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 
,,b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
des rentenberechtigten Beschädigten darf 
nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Be-
kanntgabe des Feststellungsbescheides 
niedriger festgesetzt werden. Ist durch Heil-
behandlung eine wesentliche und nachhal-
tige Steigerung der Erwerbsfähigkeit er-
reicht worden, so ist die niedrigere Festset-
zung schon früher zulässig, jedoch frühestens 
nach Ablauf eines Jahres nach Abschluß die-
ser Heilbehandlung.'" 

b) Folgender neuer Buchstabe c ist einzufügen: 
"c) In Absatz 3 wird das Wort sechzigste' durch 

das Wort .fünfzigste' ersetzt." 

Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d. 

B e g r ü n d u n g 

zu a) 
Satz 1 wird lediglich terminologisch, wie bereits im 
Regierungsentwurf vorgesehen, geändert („Bekannt-
gabe"). 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
z u d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Bereits nach geltendem Recht darf die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit nur dann vor Ablauf von 
2 Jahren niedriger festgesetzt werden, wenn durch 
Heilbehandlung eine „wesentliche und nachhaltige" 
Steigerung der Erwerbsfähigkeit erreicht worden ist 
(s. § 62 Abs. 2). Danach scheiden für eine niedrigere 
Festsetzung des Grades der Minderung der Er-
werbsfähigkeit vor Ablauf der zweijährigen Schon-
frist solche Fälle aus, in denen die Verwaltungsbe-
hörde objektiv keine wesentliche und nachhaltige 
Steigerung der Erwerbsfähigkeit nachweisen kann. 
Der Änderungsvorschlag ist daher sachlich nicht be-
gründet. 

Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß Lei-
stungen nach dem Bundesversorgungsgesetz grund-
sätzlich nur insoweit erbracht werden sollten, als 
es nach dem tatsächlichen Ausmaß der Schädigung 
notwendig ist. Dieser Grundsatz berührt schutz-
würdige Interessen der Versorgungsberechtigten im 
allgemeinen nicht. Lediglich bei Beschädigten im 
höheren Lebensalter läßt sich ein gewisser Schutz 
vor Rentenkürzungen vertreten. Die gegenwärtig 
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Im übrigen aber hat es sich in der Praxis gezeigt, 
daß die Nachhaltigkeit eines Heilbehandlungserfol-
ges stets erst nach einer gewissen Zeit beurteilt 
werden kann. Die Aufnahme eines Mindestzeitrau-
mes nach Abschluß der Behandlung ist daher ge-
boten. Gleichzeitig wird damit auch den Beschädig-
ten, die sich solchen Maßnahmen unterziehen, die 
Gewißheit zuteil, daß eine Rentenminderung nur 
bei Dauererfolgen zu erwarten ist. 

zu b) 
Auch hier ist es eine Erfahrung der Praxis, daß 
eine Besserung des schädigungsbedingten Leidens-
zustandes bei Beschädigten nach Vollendung des 
50. Lebensjahres kaum eintritt. Eine entsprechende 
Herabsetzung der Altersgrenze würde den tatsäch-
lichen Gegebenheiten gerecht und zur Beruhigung 
vor allem jener vielen Beschädigten beitragen, deren 
Minderung der Erwerbsfähigkeit seit 10 Jahren un-
verändert ist und die gegenwärtig zwischen 50 und 
59 Jahren alt sind. 

Zu Artikel I Nr. 53 (§ 64 a Abs. 5) des Entwurfs 

Nr. 53 ist wie folgt zu fassen: 
„53. § 64 a Abs. 5 letzter Satz erhält folgende Fas-

sung: 

,§ 24 ist entsprechend anzuwenden."' 

B e g r ü n d u n g 
§ 24 sieht einen Ersatz von Reisekosten nur in Fäl-
len vor, in denen die Heilbehandlung, Krankenbe-
handlung oder Badekur von der Verwaltungsbe-
hörde durchgeführt wird. Beschädigte im Ausland 
führen die Heilbehandlung in der Regel selbst durch. 
§ 24 ist daher auf Kriegsopfer außerhalb des Bundes-
gebietes nicht, wie in der Begründung angenommen 
wird, ohne weiteres anwendbar. Auf eine Regelung 
in § 64 a kann daher nicht verzichtet werden. 

Zu Artikel I Nr. 54 (§ 64 c) des Entwurfs 

a) In § 64 c Abs. 2 Satz 4 zweiter Halbsatz sind die 
Worte „im Aufenthaltsstaat" zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Die Beibehaltung der Worte „im Aufenthalts-
staat" kann zu Auslegungszweifeln führen, da 
sie die Möglichkeit offenlassen, die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des erreichten Berufes im 
Aufenthaltsstaat zu ermitteln und mit denen im 
Bundesgebiet zu vergleichen. Damit würde aber 
gerade der Zweck der Ergänzung des Gesetzes, 
die Schwierigkeit der Beschaffung ausländischer 
Vergleichsgrößen zu beseitigen, nicht erreicht. 
Sinn der Ergänzung ist es, die soziale Stellung 
des Berufes ohne Rücksicht auf die tatsächlichen 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Aufenthaltsland 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
zu d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

geltende Altersgrenze von 60 Jahren dürfte den 
Belangen der Beschädigten angemessen Rechnung 
tragen. Im übrigen ist durch die Verwaltungsvor-
schrift Nr. 4 zu § 62 BVG, an die die Verwaltungs-
behörde gebunden ist, sichergestellt, daß überflüs-
sige Nachuntersuchungen unterbleiben. 
Der jährliche Mehraufwand für die vorgeschlagenen 
Änderungen zu Buchstaben a und b gegenüber dem 
Regierungsentwurf würde 3,5 Mio DM betragen. 

Dem Änderungsantrag wird mit der Maßgabe zuge-
stimmt, daß § 64 a Abs. 5 wie folgt lautet: 

„§ 24 ist entsprechend anzuwenden." 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 
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mit den Beamtengruppen im Bundesgebiet zu 
vergleichen. 

b) § 64 c Abs. 3 Satz 1 ist wie folgt zu ergänzen: 

„ . . . mit der Maßgabe, daß der Aufenthaltsstaat 
nach dem Aufenthalt zu bestimmen ist, den der 
Verstorbene hatte oder ohne die Schädigung 
wahrscheinlich hätte." 

B e g r ü n d u n g 
Die vorgeschlagene Ergänzung dient der Klar-
stellung. In der Praxis ist auch bisher nach die-
sen Grundsätzen verfahren worden. 

c) § 64 c Abs. 4 

E n t s c h l i e ß u n g 
Soweit in § 64 c Abs. 4 Einzelakte vorgesehen 
sind, ist die „Zustimmung" des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung durch ein „Beneh-
men" zu ersetzen, da die Bindung von Landes-
behörden an die „Zustimmung" einer Bundes-
behörde eine unzulässige Mischverwaltung dar-
stellt. Soweit mit der Vorschrift eine generelle 
Regelung beabsichtigt ist, ist diese in eine Er-
mächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung 
umzugestalten. 

d) In § 64 c des Entwurfs ist folgender neuer Ab-
satz 5 einzufügen: 

„(5) Die §§ 60 bis 62 und § 66 gelten, soweit 
nicht Besonderheiten der Versorgung von Kriegs-
opfern außerhalb des Bundesgebietes eine Ab-
weichung bedingen." 
Der bisherige Absatz 5 des Entwurfs wird Ab-
satz 6. 

B e g r ü n d u n g 
§ 64 ç Abs. 5 in der Fassung des Referentenent-
wurfs wurde gestrichen, weil Bedenken bestan-
den, mit dieser Vorschrift könne die Umrechnung 
der Einkünfte in ausländischer Währung nach 
der Kaufkraft eingeführt werden. Die jetzt vor-
geschlagene Fassung schließt durch den Hinweis 
auf die §§ 60 bis 62 BVG derartige Bedenken aus. 
Die Vorschriften zu § 66 BVG entsprechen nicht 
den besonderen Gegebenheiten der Versorgung 
von Kriegsopfern im Ausland, weil nach den 
Vorschriften zu § 66 BVG die Uberweisung von 
Versorgungsbezügen nur auf „ein eigenes Konto" 
des Berechtigten zugelassen ist. Die Uberwei-
sung auf ein Ausländer-DM-Konto im Bundes-
gebiet ist aber einer Transferierung der Bezüge 
ins Ausland vorzuziehen und entspricht zudem 
einem vielfach geäußerten Wunsch der Berech-
tigten. 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
zu den Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d e s B u n d e s r a t e s 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 

B e g r ü n d u n g 
Die vorgeschlagene Änderung würde für einen gro-
ßen Teil der Witwen den Grundsatz durchbrechen, 
vergleichbare Bezugsgrößen (ausländische mit aus-
ländischen) einander gegenüberzustellen. 

Der Entschließung kann im Zuge des weiteren Ge-
setzgebungsverfahrens durch etwa folgende Fassung 
Rechnung getragen werden: 

„(4) Bei Kriegsopfern im Sinne des § 64 Abs. 1, 
die nicht Deutsche sind, ruht der Anspruch auf Ver-
sorgungsbezüge, deren Höhe vom Einkommen be-
einflußt wird. Ihnen können solche Versorgungs-
bezüge im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung jedoch ganz oder teil-
weise gewährt werden. Die Gewährung soll nur ver-
sagt werden, soweit dies nach den Lebensverhältnis-
sen im Aufenthaltsstaat oder aus anderen besonde-
ren Gründen gerechtfertigt ist. Elternrenten sollen, 
wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, 
nicht weniger als die Hälfte der vollen Rente be-
tragen." 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß dem vorgesehenen Absatz 5 folgender Satz 2 
angefügt wird: 

„Eine Abweichung kann nur im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
vorgenommen werden." 
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Zu Artikel I Nr. 56 (§ 64 f) des Entwurfs 

E n t s c h l i e ß u n g zu§64f Abs. 1 Nr. 1 
Die Vorschrift des § 64 f Abs. 1 Nr. 1 soll offenbar 
eine Erleichterung des Geschäftswegs zwischen den 
zuständigen landeseigenen Behörden und ausländi-
schen Behörden oder Stellen ermöglichen. Dies muß 
aber in der Vorschrift klar zum Ausdruck gebracht 
werden. Die in der Regierungsvorlage enthaltene 
Fassung erweckt den Eindruck, daß das Verwal-
tungshandeln der deutschen Behörden bei Erledi-
gung der Sache an die Zustimmung des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung bzw. des Bun-
desministers des Innern gebunden wird; darin läge 
aber ein Fall der unzulässigen Mischverwaltung. Die 
Vorschrift muß deshalb dahin umgestaltet werden, 
daß sie sich eindeutig auf die Regelung eines ver-
einfachten Geschäftswegs zwischen deutschen und 
ausländischen Behörden bezieht. 

Zu Artikel II Nr. 3 (§ 22 VfG) des Entwurfs 

In § 22 Abs. 3 des Entwurfs ist der letzte Satz zu 
streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Der Satz ist unnötig und irreführend. Auch ein Teil-
bescheid regelt den von ihm erfaßten Sachverhalt 
endgültig und bindend. 

Zu Artikel V § 3 des Entwurfs 

§ 3 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 
„Dieses Gesetz mit Ausnahme der Artikel III und IV 
gilt nach Maßgabe . . . " 

B e g r ü n d u n g 
Das Soldatenversorgungsgesetz und das Gesetz über 
den zivilen Ersatzdienst, die durch den vorliegenden 
Entwurf geändert werden sollen, gelten nicht in Ber-
lin; die Berlin-Klausel muß deshalb entsprechend 
eingeschränkt werden. 

E n t s c h l i e ß u n g 

Bei seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf 
geht der Bundesrat von der Erwartung aus, daß die 
finanzielle Deckung der sich aus der Regierungsvor-
lage ergebenden Ausgaben bei der Beratung des 
Bundeshaushalts für das Rechnungsjahr 1967 sicher-
gestellt bleibt. 

S t e l l u n g n a h m e d e r B u n d e s r e g i e r u n g 
zu d e n Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e n 

d es B u n d e s r a t e s 

Der Empfehlung wird im Zuge des weiteren Gesetz-
gebungsverfahrens in Anlehnung an im Rechtsaus-
schuß des Bundesrates erörterte Möglichkeiten da-
hin entsprochen werden können, daß die Abwei-
chungen vom Verfahrensrecht in der Kriegsopfer-
versorgung nicht an die Zustimmung des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung gebunden, 
sondern von der Zulassung durch ihn abhängig ge-
macht werden. 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 


